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KARL BLECHA 

BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

ZWEITER BERICHT 

Zur Entschließung des Nationalrates vom 20.2.1985, 

Zl. E 37 - NRjXVI.GP .. habe ich am 21.2.1986 einen ent­

sprechenden Bericht vorgelegt. Dieser Bericht wurde vom Aus­

schuß für Innere Angelegenheiten in seiner Sitzung vom 

1.7.1986 einstimmig zur Kenntnis genommen. 

Im Hinblick auf die seit der Vorlage dieses Be­

richtes verstrichene Zeitspanne beehre ich mich, unter Bedacht­

nahme auf die mittlerweile eingetretenen Änderungen der 

Rechtslage insbesondere auf dem Sektor der Mitwirkung der 

Sicherheits organe bei der Vollziehung von Bundes- und Landes­

gesetzen folgendes mitzuteilen: 

Zwecks Vermeidung von Wiederholungen darf ich 

zunächst hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Mitwirkung 

der Organe der Bundespolizeibehörden und der Bundesgendarmerie 

an der Vollziehung bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften 

gegebenen grundsätzlichen Problematik auf den allgemeinen 

Teil meines Berichtes vom 21.2.1986 verweisen. 

Diese Problematik hat mittlerweile durch erneute, 

~n immer kürzeren Abständen erfolgende Vorstöße der Länder 

zur Novellierung des Art. 97 Abs. 2 B-VG an Aktualität ge­

wonnen. Gegen die Bestrebungen, der Bundesregierung das Recht 

zur Entscheidung, ob sie der Mitwirkung von Organen des 
, 
öffentlichen Sicherheitsdienstes an der Vollziehung von 

Landesgesetzen zustimmt oder nicht. zu nehmen oder zumindest 

einzuschränken, bestehen aus der Sicht meines Ressorts schwer­

wiegende Bedenken: 

Die Sicherheitsexekutive ist schon derzeit mit 

ihren primären Aufgaben. d.h. der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ruhe. Ordnung und Sicherheit sowie mit der Be-
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sorgung der Agenden der sonstigen Sicherheitsverwaltung stark 

ausgelastet. Dazu kommen die Tätigkeiten, die man gemeinig­

lich als "Verkehrsangelegenheiten" bezeichnet, also die An­

gelegenheiten des Kraftfahrwesens und der Straßenpolizei. 

Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß- die Wahrnehmung 

dieser Agenden - die an sich gar nicht zur Sicherheitsverwal­

tung zählen - die Exekutive zusätzlich belastet. Die Sicher­

heitsexekutive hat aber auch neben diesen Aufgaben aufgrund 

zahlreicher in einzelnen Bundes- bzw. Landesgesetzen ent­

haltener Mitwirkungsklauseln an der Vollziehung weiterer Vor­

schriften mitzuwirken. 

Eine ins Gewicht fallende weitere Übertragung von 

Agenden an die Sicherheitsorgane kann mit dem zur Verfügung 

stehenden Personal nicht bewältigt werden. In Zeiten not­

wendiger Budgeteinsparungen kann ich nicht davon ausgehen, 

daß eine entsprechende Personalaufstockung möglich sein 

wird. 

Die Erfüllung des - an sich verständlichen - Wunsches 

der Länder nach dem Wegfall des Zustimmungsrechtes des Bundes 

bei der Vollziehung von Landesgesetzen durch Sicherheits­

organe. brächte mit sich, daß seitens der Länder mit Sicher­

heit die Mitwirkung der Sicherheitsorgane an der Voll ziehung 

von Landesvorschriften (Gesetzen und Verordnungen) in An­

spruch genommen würde, die Sachmaterien betreffen, die mit 

den Agenden der Sicherheitsverwaltung in keiner direkten 

bzw. überhaupt keiner Nahebeziehung stehen. 

Hier kommen insbesondere die sehr umfangreichen 

und komplizierten Landesvorschriften auf dem Sektor des 

Bau- und Abgabenwesens in Betracht, hinsichtlich derer der­

zeit eine Mitwirkung der Sicherheitsorgane praktisch nicht 

vorgesehen ist. 

Hingegen hat das Bundesministerium für Inneres 

seit vielen Jahren die Linie vertreten, den Ländern hinsicht­

lich ihrer Wünsche nach Mitwirkung der Sicherheitsorgane an 

der Vollziehung von Landesgesetzen, die Sachmaterien be­

treffen, die zumindest Berührungspunkte mit der Sicherheits-
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verwaltung aufweisen, in einem vertretbaren Ausmaß zu ent­

sprechen. Als prägnante Beispiele für solche Vorschriften 

darf ich insbesondere auf die landesrecht lichen Bestimmungen 

des Jagd-, Fischerei- und Veranstaltungswesens hinweisen. 

In nahezu jedem Fall - wenn auch vereinzelt nach 

harten Verhandlungen - kam es zu einem für beide Teile an­

nehmbaren Kompromiß. Dieser Komprorniß war aber nur dadurch 

möglich, daß der Bundesregierung als letztes und nur in den 

seltensten Fällen angewandtes Mittel die Verweigerung der 

Zustimmung zur Mitwirkung zur Verfügung stand bzw. steht. 

Ich glaube, daß diese Möglichkeit der direkten Einflußnahme 

auf die Mitwirkung der Sicherheitsorgane an der Vollziehung 

von Landesgesetzen unbedingt beibehalten werden sollte. 

Es ist daher aus der Sicht meines Ressorts sehr 

positiv zu werten, daß die am 7.6.1988 im Ministerrat be­

schlossene Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz - im Gegen­

satz zu dem zur Begutachtung ausgesendeten Gesetzentwurf -

elne Nellfassung des Art. 97 Abs. 2 B-VG im oben dargelegten 

Sinne nicht mehr enthält. 

Abschließend darf ich auf die folgende, auf den 

jüngsten Stand gebrachte Auflistung jener Landesgesetze 

verweisen, an deren Vollziehung die Organe der Bundes­

polizeibehörden und der Bundesgendarmerie mitzuwirken haben. 

Allfällige noch im Entwurfsstadium befindlichen 

Landesgesetze fanden - wie in meinem ersten Bericht - keine 

Berücksichtigung: 

~üen , am 16. Juni 1988 
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Zahl: 51.000/34-II/13/88 

AUF S TEL L U N G 

der Landesgesetze, an deren Vollziehung die Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes mitzuwirken 

haben. 
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Vorangestell t werden jene Landesgesetze , ''''elche die Mi t\"r1.ykung 

der Bundesgendarmerie bei der \!ollziehung von Landes€es~tzen 

vorsehen: 

-) Kärntner Landesgesetz 
vom 28.2.1978 über die 
Mi twirkung der Bundes­
gendarmerie und der 
Bundesnolizeibehörden bei 
der Voilziehung von Landes­
gesetzen, LGBl. 53, 
idF LGnl. 23/ 1979 

Bundesgendar~erie 

§ 1 

(1) Die Org~~e der 3undesgendarmerie 

haben oei der 'lolJ_ziehung landes­

rechtlicher Vorschriften als Hilfs­

org2.!1e der zur A...mdung von Ver'flal tungs­

übertretungen zuständigen Behörden nach 

Maßgabe des Abs. 2 mitzuwirken, sofern 

sie diesen 3ehörden nach den Organisa­

tionsvorsc~i:ten des Bundes unter-

stellt sind. 

(2) Die Mi tvrirk.mg der Organe der Bun­

des gendarmerie erfolgt durch 
'-' 

a) Vorbeu.g;u.ngsmaßnah:nen I!e~n drohende 

VerNal~gsübeytre~~gen: 

b) Malbahmer.., iie :':'ir r1ie Sir~lei tun&; 

und di e Durchfill'_~"u.l.'li! 'fen ~i c:r'wll ~r..gs­

strafve1'f~lTen erforderlich sind 

sowie 

c) .Anwendung körpe1'llchen Zwa:r..ges, so­

weit er gesetzliCh vorgesehen ist. 

(3) Die Mi t1'r1.rktL'I'1g 'isr Org:me der 

Du-'I'1desgendarmerie ers~rec~ sich auf 

die im Zei t!=1''1~ de s Ink::'a:-';;-:re tens 

dieses Gesetzes cestehenden l~~des-

1'e chtli ehen iJ 'Jrs cr.ri 1-::e:::1 S c7/ie auf 

jene sn8.te::- erl3..ssenen l2.!1(~esrechtlichen 

VorSChriften, :;.n denen c:!ine ;,Li t'Ni1'kung 

eier Bundest=;endarmerie vOTsesehen wird. 

2'J.ndespoli~eijehöY'den 

§ 2 
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Bundespolizeibehörde hat diese bei der Voll­
ziehung landesrechtlicher Vorschriften, in denen 
eine Mitwirkung der Bundespolizeibehörden vorge­

sehen ist, und die nach dem 20. Mai 1978 er­
lassen wurden, nach Maßgabe des Abs. 2 mit zu­
wirken. 

(2) Die Mitwirkung der Bundespolizeibehörden 
erfolgt durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltung~ 
übertretungen; 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver­
waltungsstrafverfahren erforderlich sind 
sowie 

c) Vornahme aller vorläufigen unaufschiebbaren 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit drohenden 
oder festgestellten Verwaltungsübertretungen 
zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit 
von Menschen oder für das Eigentum ohne 
vorausgegangenes Verfahren dienen. 

Ande re Organe 

§ 3 

Insoweit der zur Ahndung von Verwaltungsüber­

tretungen zuständigen Behörde andere geeignete 
Organe zur Verfügung stehen, hat sie, soweit es 
tunlich ist, für Maßnahmen nach § 1 Abs. 2 
diese heranzuziehen. 

(Anmerkung: Das obzit. Gesetz sieht im Gegensatz zu den folgenden 

angeführten ~ die Mitwirkung der Bundespolizeibehörden vor). 
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Die Mitwirkungsbestimmungen in den nachstehenden Gesetzen stimmen 
im wesentlichen überein. Es werden daher neben der Zitierung der 
fraglichen Gesetze die übereinsti~nden Mitwirkungsbestimmungen 
wiederg9ge ben. 

-) Oberösterreichisches 
Landesgesetz vom 8.7.1977 
über die Mitwirkung der 
Bundesgendarmerie bei der 
Voll ziehung von Landesge­
setzen, LGBl. 46. 

-) Salzburger Landesgesetz 
vom 10.2.1967 über die Mit­
wirkung der Bundesgendar­
merie bei der Vollz~ehung 
von Landesgesetzen, 
LGB1. 19/1967. 

-) Steiermärkisches Landes­
gesetz vom 25.10.1968 über 
die Mitwirkung der Bundes­
gendarmerie bei der Voll­
ziehung von Landesgesetzen, 
LGB1. 8/1969. 

-) Tiroler Landesgesetz vom 
22.11.1966 über die Mit­
wirkung der Bundesgendar­
merie bei der Voll ziehung 
von Landesgesetzen, 
LGBl. 2/1967. 

-) Vorarlberger Landesgesetz 
über die Mitwirkung der 
Bundesgendarmerie bei der 
Voll ziehung von Landesge­
setzen, LGBl. 29/1966. 

§ 1 

Die nach den Bundesvorschriften zu­
ständigen Organe der Bundesgendarmerie 
haben bei der Vollziehung der im Zeit­
punkt des Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bestehende Landesgesetze als Hilfsor­
gane der zuständigen Landesbehörden 

einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwaltungsübertretungen, 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung 
oder Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren erforderlich sind und 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, so­

weit er gesetzliCh vorgesehen ist. 

§ 2 

(1) Insoweit der Behörde, die mit der 

Vollziehung von Landesgesetzen betraut 
ist, andere geeignete Organe des Landes 
oder der Gemeinden zur Verfügung stehen, 
hat sich die Behörde ZQTIächst dieser 
Organe zu bedienen. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 

vor, so hat die Behörde die Bundesgen­
darmerie hievon zu verständigen, falls 
gemäß § 1 ihr Einschreiten ohne be­
sonderen Auftrag zu erwarten ist. Mit 
dem Zeit~ der Verständigungent­
fallen Rechte und Pflichten der Bundes­
gendarmerie gemäß § 1. 
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Nachstehend werden die in Folge der durch das Bundesgesetz vom 

27.4. 1977, EGBL Nr. 2..32, erfolgten Änderungen des Einführungsgesetzes 

zu den Verwal tungsverfahrensgesetzen (EGVG 1950) erlassenen Landes­

gesetze angeführt: 

-) Kärntner Landesgesetz 
über die Anstandsver­
letzung und Lärmer­
regung, LGBl. 74/ 1977. 

'Nahrung des öffentlichen Anstandes 

§ 1 

(1) Wer den öffentlichen Anstand verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung. 

(2) Als Verletzung des öffentlichen An­

standes gilt jedes Verhalten in der Öffent­

lichkeit, das einen groben Verstoß gegen 

jene Pflichten der guten Sitten darstellt, 

die jedermann in der Öffentlichkeit zu be­

achten hat, sofern es unmittelbar von 

mehreren Personen wahrgenommen 'Nerden kann. 

Lärmerregung 

§ 2 

( 1) Wer Ullge bUhrli cherneise störenden Lärm 

erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 

(2) Unter störendem Lärm sind die wegen 

ihrer Lautstärke für das menschliche Empfin­

dungsvermögen unangenehm in Erscheinung 

tretenden Geräusche zu verstehen. 

(3) Lärm v7ird dann ungebührlicherweise erregt, 

wenn das Tun oder Unterlassen, das zur Er­

regung des Lärms führt, jene Rücksi chten ver­

missen läßt, die im Zusammenleben mit anderen 

Menschen verlangt werden müssen. 
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-) Steierm~rkisches L~~des­
gesetz betreffend die 
Anstandsverletzung, 
Lärmerre&L~g und Ehren­
krirL~g, LGB1. 158/1975 

§ 1 

'i/er den öffentli ehen A..~stand verlet zt 

oder ungebührlich9r-lVeise störenden Lärm 
erregt, begeht eine Ver-Nall;u...~gsüber­

tretung. 

§ 3 

( 1) Vervlal tungsübertretungen nach § 1 sind 
von der Be zirksver-Nal tungsbehörde, im 
ärtli ehen t!1irk:'..lngsbe~ei eh einer Bundes­

polizeibehörde von dieser, mit Geldstrafe 
bis zu S 3.000,-- oder mit ~~rest bis zu 
2 Wochen zu bestrafen. 

§ 4 

Die Organe der Bundesgendarme~ß haben bei 
der Vollziehung der §§1 und 3 ADs. 1 in 

dem durch das Gesetz, LGB1. 8/1969, Ge­

stimmten Rahmen mitzuwirken • 

. ~erk:ung: Bei dEm obzit. Gesetz, LGB1. 8/1969, handelt es sich um 

das Steiermärkische Landesgesetz vom 25.10.1968 ~ber die Uitwirkun€ 
der 3undesgendarmerie bei der ilollziebung von Landesgesetzen. 
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- ) Salzburger-Landespolizei­

strafgesetz LGB1. 58/75 

idF. LGBl 18/78 und 14/87 

Anmerkung: 

§ 6 Behörden 

(2) Die Durchführung des Verwaltungs­
strafverfahrens auf Grund der in diesem 
geregelten Straf tatbestände obliegt 
der in diesen Gesetz geregelten Straf­
tatbestände obliegt in erster Instanz 
der Bezirksverwaltungsbehörde, in der 
Stadt Salzburg aber hinsichtlich der 
Anstandsverletzung, der Lärmerregung. 
der Prostitution und des-aettels der 
der Bundespolizeidirektion Salzburg. 

Eine Mitwirkungsverpflichtung von 
Organen der Bundespolizeidirektion 
Salzburg in deren Bereich ergibt sich 
daraus, daß gemäß § 6 dieser Behörde 
die Zuständigkeit zur Durchführung 

7 

von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem 
Gesetz übertragen ist. 

Der § 3a - Landstreicherei - wurde am 
11.12.1986 vom VfGH Zl. G-5-6/86 
ersatzlos aufgehoben. 
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§ 9 
~itwirkung bei jer Vollziehung 

der 7ol1ziehun;;:: c..ieses ~esetzes r:1i t -;'usna~~ des 

§ 2 ~cs. ), des § 4 und des j 5 Aos. ~ durch 

a) Vorbeugun~s~aSnahTIen ?egen drohsn~e v~~­

~altun~süber~retun~en u~d 

b) :.:a2nah::1er., eie :0.::, :iie ~ir.leitung o-~c.~ ~u:rch­

r~l:rung von -v~er7:51 tun~sstrafverfa!~::,en e::,-

fo::,de'lich 3ind., 

=itzu~irken. Ferner baben die Organe je~ 3un~es­

gendarmerie d.ie von i~ne~ ~i~~stlich ~ahr5enoc=e­

nen ~ers~~3e gegen :iie auf Grund de~ §§ 4 uni 5 
hDS. 3 erlassenen Verordnungen der zust~njigen 

anzuzeigen. 

( '?) T"'.; co - .-l __ 3undespolizeibe~~r:ien ~3ben ~ie von 

O:r-;::anen dienstlich ':':3~~.rfenO::lCenen "i.ierst::53e ge­

g:en die au: 3-rund des § ~ erlo:;s3enen Vera-·c.nur.::;en 

und ~er~altungsibertretungen ge~äß den 

de~ zuständigen 3eh~::,de anzuz~igen. 

5 une. 6 
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-) NÖ Polizeistrafgesetz 

LGBl. 

Nr. 4000-0 

9 

Verletzung des öffentlichen Anstandes 
und ungebührliche Erregung störenden 
Lärms· . 

§ 1 

Wer 

a) ungebührlicherweise störenden 
Lärm erregt oder 

b) den öffentlichen Anstand verletzt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungs­
behörde, im örtlichen Wirkungsbereich 
einer Bundespolizeibehörde von dieser, 
mit einer Geldstrafe bis zu S 3 000,-­
oder mit Arrest bis zu 2 Wochen zu be­
strafen. 
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-) Tiroler Landes-
gesetz vom 6.7.1976 zur Regelung 
bestimmter polizeilicher Ange­
legenheiten (Landes-Polizeigesetz), 
LG81.Nr.60/76, Ld.F. Nr.24/1978 
und Nr.69/87 (mit Ausnahme der 
Ehrenkränkung) . 

Strafbestimmung 

§ 4 

(1) Wer ungebührlicherweise 
störenden Lärm erregt 
(§ 1), ....... , begeht, 
sofern die Tat nicht 

c 

nach einer anderen Rechts­
vorschrift strafbar ist, 
eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstra­
fe bis zu 10.000,-- Schil­
ling oder mit Arrest 
bis zu 4 Wochen zu bestrafen. 

Strafbestimmung 

§ 8 

(1) Wer 

a) es unterläßt, ein Tier 
entsprechend der Vorschrift 
des § 6 Abs.1 zu beaufsich­
tigen oder zu verwahren, 

b) einerl'\ nach § 6 Abs. 2 
ausgesprochenen Verbot 
des Haltens von Tieren 
z U/""W i der h a n deI t , 

c) entgegen der Vorschrift 
des § 6 Abs.3 ein seiner 
Art nach für das Leben 
oder die Gesundheit von 
Menschen gefährliches 
Tier ohne Bewilligung 
hält, 

d) 

begeht eine Verwaltungsübertre­
tung und ist mit einer Geld­
strafe bis zu 3.000,-- Schilling 
zu bestrafen. 

Landstreicherei 

§ 9 

Wer sich erwerbs- und beschäfti­
gungslos umhertreibt und nicht 
nachzuweisen vermag, daß er 
die Mittel zu seinem Unterhalt 
besitzt oder redlich zu er­
werben sucht, begeht eine Verwal 
tungsübertretung und ist mit 
Arrest bis zu 2 Wochen zu be­
strafen. 
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1 1 
Bettel 

§ 10 

(1) Wer an einem öffentlichen Ort oder 
von H au s . z u Hau s von f rem den Per san e n 
unter Berufung auf wirkliche oder 
angebliche Bedürftigkeit zu eigen­
nützigen Zwecken Geld oder geld­
werte Sachen für sich oder andere er­
bittet, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 3.000,-- Schilling oder mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu be­
strafen. 

Strafbestimmung 

§ 13 

Wer den öffentlichen Anstand verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
3.000,-- Schilling oder mit Arrest 
bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

Bordellbewilligung 

§ 15 

(1) Ein Bordell darf nur mit behördlicher 
Bewilligung (Bordellbewilligung) be­
trieben werden 

Bewilligungsverfahren 

§ 16 

(3) Im Bewilligungsverfahren ist die zur 
Ahndung von Verwaltungsübertretungen 
nach § 19 berufene Behörde (§ 23 
Abs.2) zu hören. Diese Behörde ist 
vom Ausgang des Verfahrens zu ver­
ständigen. 

Betrieb eines Bordells 

§ 17 

(4) Der Inhaber der Bordellbewilligung 
hat den Organen der Behörde und der 
zur Durchführung von Verwaltungs­
strafverfahren zuständigen Behörde 
(§ 23 Abs.2) auf Verlangen Yderzeit 
und unverzüglich Eintritt in das 
Bordell zu gewähren. 
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1 2 

Strafbestimmung 

§ 19 

(1) Wer 

a) einem im § 14 festgelegten Verbot 
zuwiderhandelt oder 

b) ein Bordell ohne Bewilligung betreibt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis 
zu 30.000,-- Schilling oder mit 
Arrest bis zu 6 Wochen zu bestrafen. 
Bei Vorliegen von besonders erschweren 
den Umständen können Geld- und Arrest­
strafe nebeneinander verhängt werden. 

(2) Wer den Bestimmungen des § 17 Abs.1 bis 
8 sowie den Bestimmungen der nach § 17 
Abs.9 erlassenen Verordnung zuwiderhan­
delt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
15.000,-- Schilling oder mit Arrest 
bis zu 3 Wochen zu bestrafen. 

Anmerkung: 

§ 14 Prostitutionsverbot 

§ 17 Bordellb~trieb 

Behörden 

(1) 

(2 ) 

( 3) 

( 4 ) 

§ 23 

Oie Durchführung von Verwaltungs­
strafverfahren nach q1esem Gesetz 
obliegt in erster Instanz den Be­
zirksverwaltungsbehörden, im ört­
lichen Wirkungsbereich der Bundes­
pol.Dion Innsbruck dieser, jedoch 
mit der Ausnahme von Verwaltungs­
strafverfahren wegen Übertretungen 
nach § 20 sowie nach .einer der gem. 
§§ 2 und 6 Abs.6 erlassenen Verord­
nungen. 

Die BPD Innsbruck ist vor der Er­
lassung, Änderung und Aufhebung 
einer Verordnung, mit der nähere 
Vorschrifwn über den Betrieb 
eines in ihrem örtlichen Wirkungsbe­
reich gelegenen Bordells erlassen 
werden, zu hören. 
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-) Bg1d. Landes-Po1izei­
strafgesetz - Bg1d. PolStG; 
LGB1. Nr. 35/86 

1 3 

§ 1 

Wahrung des öffentlichen Anstandes 

Es ist verboten, den öffentlichen 

Anstand zu verletzen. 

§ 2 

Schutz vor störendem Lärm oder 

belästigendem Geruch 

(1) Es ist verboten, ungebührlicher­

weise störenden Lärm oder belästigen­

den Geruch hervorzurufen. 

(2) Unter störendem Lärm sind alle 

wegen ihrer Dauer, Lautstärke oder 

Schallfrequenz, unter belästigendem 

Geruch alle wegen ihrer Dauer oder 

Heftigkeit für das menschliche 

Empfinden unangenehm in Erscheinung 

tretenden Einwirku~nzu verstehen. 

(3) Störender Lärm oder belästigender 

Geruch sind dann als ungebührlicher­

weise hervorgerufen anzusehen, wenn 

das Tun oder Unterlassen, das zur 

Lärmerregung oder Geruchsbelästigung 

führt, gegen ein Verhalten verstößt, 

wie es im Zusammenleben mit anderen 

verlangt werden muß und jene Rück­

sichtsmaßnahme vermissen läßt, die die 

Umwelt verlangen kann. 

§ 3 

Verordnungsermächtigung 

(1) Zur Abwehr von das örtliche 

Gemeinschaftsleben ungebührlicher­

weise störendem Lärm oder belästigen­

dem Geruch im Sinne des § 2 kann die 

Gemeinde· durch Verordnung zeitliche 

und örtliche Beschränkungen 
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a) für die Verwendung oder den 

Betrieb von 

1 4 

- Garten- und sonstigen Arbeits­

geräten, 

- lärmerzeugenden Geräten zur 

Vertreibung von Tieren aus Land­

wirtschaftlichen Kulturen, 

- Rundfunk- und Fernsehgeräten, 

Lautsprechern und sonstigen 

Tonwiedergabegeräten, 

- Modellflugkörpern, 

- Kraftfahrzeugen auf Grundflächen, 

soweit es sich nicht um Straßen 

mit öffentlichem Verkehr handelt. 

- Jauchen-, Klär-, Sicker- und 

Düngergruben einschließlich der 

Verbringung des Inhaltes sowie 

b) hinsichtlich des Verbrennens ge­

ruchsentwickelnder Stoffe 

festlegen. 

(2) Bei Erlassung von Verordnungen im 

Sinne des Abs. I ist darauf Bedacht zu 

nehmen, daß die land- und forstwirt­

schaftliche Produktion nicht beein­

trächtigt wird. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 2 und 3 

gelten nicht in Angelegenheiten, in 

denen die Gesetzgebung Bundessache ist. 

Durch diese Bestimmungen werden auch 

sonstige dem Schutz vor störendem 

Lärm oder belästigendem Geruch die­

nende landesrechtliche Vorschriften 

nicht berührt. 
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§ 12 

Mitwirkung bei der Vollziehung 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie, 

im wirkungsbereich der Bundespolizei­

direktion Eisenstadt diese, haben bei 

der Vollziehung dieses Ge~zes mit 

Ausnahme der §§ 3, 7 Abs. 3 und 10 

durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

VerwaltungsUbertretungen und 

b) Maßnahmen, die fUr die Einleitung 

oder DurchfUhrung von Verwaltungs­

strafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. Ferner haben die Organe 

der Bundesgendarmerie die von ihnen 

dienstlich wahrgenommenen Verstöße 

gegen die auf Grund der §§ 3 und 7 

Abs. 3 erlassenen Verordnungen der 

zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(2) Die Organe der Bundespolizeidi­

rektion Eisenstadt haben die von 

ihnen dienstlich wahrgenommenen Ver­

stöße gegen die auf Grund des § 3 

erlassenen Verordnungen und Ver­

waltungsUbertretungen gemäß den 

§§ 7 und 8 der zuständigen Behörde 

anzuzeigen. 

§ 13 

S tra f bes tirrunungen 

(1) Wenn hinsichtlich der §§ 1,2 und 

3 die Tat nicht den Tatbestand einer 

in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet 

oder nach einer anderen Verwaltungs­

strafbestimmung mit einer strengeren 

Strafe bedroht ist, begeht eine Ver­

waltungsUbertretung und ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im 
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Wirkungsbereich der Bundespolizei­

direktion Eisenstadt hinsichtlich 

der Verwaltungsübertretungen gemäß 

der §§ 1, 2, 3, 4, 5 und 6 von 

dieser zu bestrafen, wer 

1. entgegen § I den öffentlichen 

Anstand verletzt; 

2. entgegen § 2 ungebührlich stören­

den Lärm oder belästigenden Geruch 

hervorruft oder gegen die auf 

Grund des § 3 erlassenen Verord­

nungen verstößt; 

3. entgegen § 4 die Prostitution an­

bahnt oder ausübt; 

4. entgegen § 5 der Anzeigepflicht 

nicht oder nichtvollständig nach­

kommt; 

5. es als Eigentümer (Miteigentümer) 

oder Verfügungsberechtigter über 

Gebäude oder Gebäudeteile zuläßt, 

daß dort die Prostitution ausge­

übt wird, obwohl dies dort auf­

grund von Bestimmungen dieses 

Gesetzes oder einer Verordnung 

nach § 6 verboten ist; 

6. entgegen § 7 Tiere hält oder gegen 

die auf Grund des § 7 Abs. 2 und 

3 erlassenen behördlichen Anordnun­

gen oder Verordnungen verstößt; 

7. entgegen § 8 gefährlche Tiere 

hält; 
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-1 Vorarlberger Landes-
gesetz über Maßnahmen gegen 
Lärmstörungen und über das 
Halten von Tieren, 
LGBL. Nr. 1/1987 

§ 14 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE 

Die Organe der Bundesgendarmerie 

haben bei der Vollziehung des § 6 im 

Umfang der Bestimmungen des Gesetzes 

über die Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

bei der Vollziehung von Landesgesetzen 

mitzuwirken. 

§ 6 

STRAFBESTIMMUNGEN 

(1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) einer gemäß § 1 Abs. 2 erlassenen 

Verordnung oder gemäß § 1 Abs. 3 

aufgetragenen Auflage zuwiderhandelt 

oder sonst ungebührlicherweise 

stärenden Lärm erregt, 

b) gefährliche Tiere ohne Bewilligung 

gemäß § 2 Abs. 2 hä lt, in einem 

Bewilligungsbescheid gemäß § 3 

Abs. 3 enthaltene Auflagen nicht 

erfüllt oder gemäß § 2 Abs. 4 

aufgetragene Maßnahmen nicht be­

folgt. 

.1 7 

(2) Übertretungen nach Abs. 1 sind, sofern 

das Verhalten nicht den Tatbestand einer 

in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, 

von der Bezirkshauptmannschaft mit 

einer Geldstrafe bis zu 30.000,-- S 

zu bestrafen. 
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-) Tiroler Bauordnung, 
LGB1. 43/1978 

18 

§ 54 

( 1) Die Bl111desgendarmerie hat bei der \1011-

ziehung des § 53 Abs. 1 lit. a, lit. e (ein­
geschrä~ auf das Tatbild im Zusammenhang 
mit § 38 Abs. 2), lit. f (eingescr~~~ auf 
die Tatbilder im Zusammen.~ang mit § 38 Abs. 6 
und § 40 Abs. 1 und 2), lit. hund lit. i 
als Hilfsorgan der zuständigen Bezirksver­
waltungsbehörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver­
waltungsübertretungen und 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
erforderlich sind, 

mi tzuvTirken. 

(2) Die Bundespolizeidirektion Innsbruck hat 

a) von ihren Organen dienstli eh wahrgenommene 
Übertretungen der im Abs. 1 angeführten 
Bestimmungen dieses Gesetzes dem I-/lagistrat 
der Stadt Innsbruck anzuzeigen und 

b) bei drohenden oder festgestellten u~er­
tretungen der im Abs. 1 angeführten Be­
stimmungen dieses Gesetzes überdies alle 
vorläufi gen und unaufs chi e b baren I;Iaßnar...men 
zur Abwehr von Gefahr für die körperliche 
Si cherhei t von hlens ehen oder für das :Si gen­
tum zu treffen, die o~e vorausgegangenes 

Verfahren getroffen "Nerden. 

F~~erlDXna: Bei den angeführten BestiIDmUn€en, an deren Voll ziehung 
die Organe der Bundesgendarmerie bzw. der Bundespolizeidirektion 
Innsbruck mitzuwirken haben, handelt es sich um folgende: 

a) Ausführung eines bewilligungspfli chtigen 3auvorhabens ohne 3e­

willigung; 
'0) Gewährleistung der Si cherhei t von Lier.s ehen 1lllQ Sachen und Hintan­

hal tung von unzumut'oaren 3elästigtL."'1gen der Nachbarn, insbesondere 
durch Lärm und Staub bei der BauausfÜhrung; 
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c) Aufräumungsarbeiten nach Vollendung des Bauvorhabens, die 

im Interesse der Sicherhei t des Verlcehrs und des Schutzes 

des Orts-, Straßen- und 1andschaftsbildes erforderlich 

sind; 

d) Mängelbehebung und Baueinsteilung; 

e) Benützung einer baulichen Anlage vor Erteilung der Benützungs­

bewilligung oder Ve~vendung zu einem anderen als dem be­

willigten Verwendungszweck; 

f) Abstellen oder Benützen eines i70h...'1.wagers außerhalb von 

Campingplät zen. 

-)Vorarlberger Baugesetz, 
1GB1. 39/1972 

19 

Die Bundesgendarmerie hat bei der Voll­

ziehung des § 40 Aos. 4 und des § 55 

Abs. I lit. a, lit. d (einges chränkt auf 

§ 37 Abs. 1) , lit. e, li t. f, lit. g 

( e inge s chrän..lct auf die §§ 43 Aos. 2, 47 
Abs. 1 , 48 Abs. 1 und 49 Abs. 1) und lit. 

im Umfang der Bestimmungen des Gesetzes 

über die Wi t;'Virkung der Bundesgendarmerie 

bei der Vollziehung von 1andesgesetzen, 

1GB1. 29/1966, mitzuwirken. 

Anmerlrung: Nach § 40 Abs. 4 hat die Behörde die zur Ablt/ehr oder 

Besei tigung der Gefahren notwendigen ::laßnahmen zu treffen, 'flerm 

es die Sicherheit oder Gesundheit von ilienschen erfordert; § 55 

Abs. 1 enthält Strafbestirnmungen (Ver'nal tungsübertretungen) ~ eine 

VerWaltungsübertretung begeht nach li t. a, 'lier ein be'Nilli gungs­

pflichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung ausführt, nach lit. d, 

wer ein Bauvorhaben durch Unbefugte ausflL."lren läßt, nach li t. e, 

wer eine Überprüfung von Rauch- und Abgasfängen nicht durchführen 

l3.13t oder Überwachungsorganen den Zutri tt oder AuslcUnf+;e ver­

weigert, nach li t. f,";er behördli ch eingestell te 3auarbei ten 

fortsetzt oder fortführen läßt, nach li t. g, 'iler "cehördli che Ver­

fügungen zur Aufr::11..Uuung, Instandsetzun,rs oder TIdwnung nicht; befol~t, 

nach li t. i, wer Bauwerke oder Teile davon OIL"'r1e l3enüt zungsbe'flilligung 

benützt. 

i 
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'-.- . 

- Salzourger 3ergführer­
gesetz, LGB1. 76/i981 

2C 

§ 7 

(3) Bei Bergunfällen anderer als der 
von i~ß gefÜhrten oder begleiteten 
Personen ist der 3ergfÜhrer zurnot71endigen 
und zumutbare~ Hilfeleistung eir~c~~ieß­
lich der Ioli tvrirlrung an der 3ergung des 
Verunglückten verpflichtet, wenn ~~t de~ 

Eintreffen oder ausreichender Hilfe eines 
Rettungsdienstes (z.3. 3ergrettung, p~pin­
gendarmerie) in angemessener Zeit nicht 
gereChnet werden kann. ErforderlichenIalls 
ist der Unfall unverzüglich bei der 
nächsten Sicherheitsdienststelle oder 

der Bergret~~ zu melden. In jedem Fall, 
insbesondere auch oei längerer Unter­
brechung oder gänZüciEmAbbruch der Berg­

fahrt, hat der Bergführer aber vorerst für 
die Sicherheit seiner Gäste zu sorgen. Die 
strafrechtlichen Bestimmungen betreffend 
die Unterlassung der Hilfeleistung (0 95 
des Strafgesetzbuches, BGE1. 60/1974) 
werden durch die vorstehende Regelung 
über die Hilfeleistungspflicht nicht 
berührt. 
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-) Vorarl~erg9r Berg­
führergesetz, 
LG.i31. 25/ 1982 

~ 41 

Die .i3undesgendarmerie hat bei der Voll­
ziehW1g (jes -5 42 Aus. 1 li t. a und f 

21 

im Umfang der Besti~nW1gen des Gesetzes 
über die Lü t·,-lirlumg eier Bundesgendarmerie 

iJei der VollziehW1g 'Ton Landesgeset zen mi t­

zuwirken. 

Anmerlruna: Gemäß § 42 Aas. 1 begeht eine Übertretung, VIer 

a) si ch als Führer oder Begleiter bei 5ergtouren ;)et~itigt, ohne 

nach diesem Gesetz hiezu berechtigt zu sein, 
f) eine Bergsteigerschule uetreibt, ohne nach diesem Gesetz hiezu 

berechtigt zu sein. 
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- ) ot . 39:-:;::- und. 
Sc~if:i!1~erF!'9::!?tz 
LG31. 35/1q75 

§ 15 
(1) Der Berr- und Schiführer hat bei 

Ausü~ung seiner Tätigkeit das 
Be~~- une Schif~hrerbuch mit sich 
zu führen. 

(2) Das Berg- und Schiführ~ rbu~h ist 
OrF.anen der Behörden in Rahmen 
ihres sach: ichen und ~rtlichen 
~ir~un~sbereiches, Or~anen des 
öffentlic!1en Sicherheitsdienstes 

22 

oder Organen des O.ö. 3erg- und 
S~hifüh~srverbandes ~ber Auffc:,derun~ 

vorzuweisen und Perso :nen , die 
Dienste d~s Berg- u!1d Schifiihrers in 
Anspruch nehmen, unaufrrefordert vor­
zulegen. 
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_-) Vorarlberger Schischulen­
gesetz, 
LBGl. Nr. 7/1969 

§ 8 

(2) Die Bewilligung wird von der Landes­

regierung bei gröblichen Verstößen gegen 

die Bestimmungen dieses Gesetzes ent­

zogen. Der Entzug der Bewilligung kann 

für immer oder für einen bestimmten 

Zeitraum, nicht aber unter zweI Jahren 

ausgesprochen werden. Dies gilt ins­

besondere auch im Falle des Entzuges 

auf Grund eines Antrages im Sinne des 

§ 14 Abs. 5. 

(3) Die Sicherheitsdienststellen, die 

Amtsträger des Pflichtverbandes der 

Schilehrer, jene der Sektion Vorarlberg 

des Österreich ischen Alpenvereins sind 

verpflichtet, Umstände, die das Erlöschen 

der Bewilligung nach sich ziehen oder 

die sich als gröbliche Verstöße gegen 

die Bestimmungen dieses Gesetzes dar­

stellen, unverzüglich der Landesregierung 

anzuzeigen. 

23 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 27 von 223

www.parlament.gv.at



-) Salzourger Camping­
nlat zgeset z, 
LGEl. 66/ -1966 

24-

(1) Jer Inhaoer der 3ere ehc;igtL"lg ZU_ill 3e-

trie"::Je eine s Campingplat ze s (Verar..-;;';vortli eher) 
ist "::Je re chtigt, Gästen, die dureh ':::ru.r..kerülei -'c, 

du=ch Ihr sonstiges Verhalten oder ihren Zu­
stand, die 2uhe un( Orc..--:tL."lg auf deru Carnping­

plat:: - insbesondere die HachtrtL'1e - steren 
oder bei anderen Gästen oerechti~es ~rgerTis 

erregen, de:n weiteren Aufenthalt auf dem 
Campingplatz zu verNehren. Ferner ist er 

oerechtigt, Personen, von denen bekannt oder 
mit großer Hahrscheinlichkeit zu erNarten ist, 

daß i~~ Aufenthalt auf dem Campingplatz störend 

oder ärgerniserregend wirken wird, von vorn­

herein den Zutritt zum Campingplatz zu ver­
oieten. Zur Beseitigung eines hiebei entgegen­

gestellten Widerstandes kan.."l um die Un"'Cer­

stützung der zuständigen Org~e der öffent­

lichen Sicherheit angesucht werden. 
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-) ~Torarloerger Camping-
9lat zgeset z, 
LGB1. 34/1981 

§ 16 

Die Bundesgendarmerie hat bei der Voll­

ziehlulg des 012 Aas. 1 z'neiter Satz und 

Abs. 2 im Umfa.l'lg der BestilIunun.f:en des 

Gesetzes über die hlitwirlrung der Bundes­

gendarmerie iJei der Vollziehung von 

Landesgesetzen rni tzuwir!cen. 

Anlnerkung: Di,= o.a. Bestimrmmgen oetreffen die 70n der Behörde ver­

t;Ugte Sperre eines Campingplatzes. 

25 
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-) Salzour~r Feuer­
~olizei;r~~ung 1973, 
LGBl. 0' 18, in der 
3'assung LGBl. 3 "1/79 

5 24 

Die Crgane der Bundesgendarmerie haben oei 
der Vollziehung der §S 4, 10 Aas., erster 

26 

S atz, 1 3 .Ab s • 3 , 1 8 , 0' 9 Ab s • 1 und 23 A:J s • 1 
li t. "0 u...""1d c sowie - soweit sie si ch auf 
diese Bestimmung beziehen - des § 23 i"_os. 1 
lit. a im Umfar..g des Gesetzes vom 1°:). Feoruar 
1967, LGBl. 19, über die Mitwirkung der 
Bundesgendarmerie bei der Voll ziehung von 
Landesgesetzen mitzuwirken. 

_~erkun~: § 4 betrifft das Verbrennen von Sachen im Freien, § 10 
Aos. 5 erster Satz das Verbot der Behinderung der Durchfü~g 
feuerpolizeilicher Aufträge und Maßnahmen, § 18 allgemeine ?flichten 
bei Bränden, § 19 Abs. 1 besondere Pflichten bei Bränden und § 23 
Abs. 1 lit. b und c Strafbestimmungen gegen die mutwillige Alarmie­
rung einer Feuerwehr oder die mißbräuchliche Ver/lendung von Lösch-
e inri chtungen. 
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-) Tiroler Feuerpolizei­
ordnung, LGBl. 47/1978, 
idF LGBl. 19/1979 

Brendmeldestellen 

§ 27 

27 

(1) Der Gemeinderat hat die Dienststellen 

oder Personen zu bestimmen, denen Brände 

zu melden sind (Brandmeldestellen) . Die 

Brandmeldestellen sind ortsüblich zu yer­

lautbaren. Die Bestimmung eines Gendar­

meriepostens als Brandmeldestelle kann nur 

mit Zustimmung des Landesgendarmerie­

kommandos für Tirol, die Bestimmung 

eines Polizeiwachzimmers als Brandmelde­

stelle nur mit Zustimmung der Bundespolizei­

direktion Innsbruck erfolgen. Jede Brand­

meldestelle ist mit einer roten Tafel mit 

weißer Aufschrift "Brandmeldestelle" so zu 

kennzeichnen, daß sie auch in der Nacht 

sichtbar ist. Von einer Brandmeldestelle 

aus muß die zuständige Feuert/ehr jederzeit 

sofort verständigt werden können. 

(2) Inhaber von Fernsprechstellen sind ver­

pflichtet, an sie gelangende Bra.--:.dmeldungen 

sowie Aufforderungen zur Hilfeleistung 

im Brandfalle sofort an die nächstgelegene 

Brandmeldestelle weiterzugeben. 

Srandmeldung 

§ 29 

(1) iYer einen Brand "Nahrnimmt , hat sofort 

Brandalarm zu geben und die Brandmeldung 

an die nächste Brandmeldestelle zu sr­

statten. 

(2) Der Brandmeldestelle oblie~t die Ver­

ständigung der ?euer:lehr. 

(3) Die Verständigung der Energiever­

sorgungsunternehmen zur Abschaltung der 

Starl::stromlei tungen vor Beginn der Lösch­

arbei ten o:)liegt dem Einsatzlei ter der 

Feuerwehr. 
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(4) Der Bürgermeister hat jeden grQBeren 
:arand der Bezirkshauptmannschaft, in der 
Landeshauptstadt Innsbruck der 3undes­
pol i zeidirektion Innsbruclc zu melden. 

Mitwirkung der Eundesgendarmer~e 
§ 40 

Die Bundesgendarmerie hat bei der iJoll­
ziehung der §§ 3 Abs. 2, 5 Aas. 2 lit. d 

23 

und 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 39 
Abs.11it. a sovde des § 32 Abs.1 in Verbin­
dung mit § 39 Abs. 1 li t. c als Hilfsorgan 
der zuständigen Bezirksverwal~gsbehörde 
durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver­

waltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und 

Durchführung von Verwaltungsstrafve~­
fahren erforderlich sind, 

mi tzuwirken. 

P~erkung: § 3 Abs. 2 betrifft die behördliche Aufsicht (den Auf­
sichtsorganen ist der Zutritt zu den in Betracht kommenden baulichen 
Anlagen zu gewähren), § 5 Abs. 2 li t. d das Verbot des 71eg'l'lerfens 
von glimmenden Rückständen, heißer Asche usw. an Stellen, an dener­
dadurch eine Brandgefahr entsteht, § 32 Abs. 1 besondere Pflichten 

der LiegenschaftseigentÜIDer und § 39 Strafbestimmungen. 
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-) O~. Feuernolizei­
o~clnun~i 
LGßl. p,j1g53 

§ 10 

(:') Der RCluchfnnr:kehrer i~t vernflich-

tet, vor der Ausbrennen den Eiren­

tUrner des GebUudes und die Gemein-

29 

de zu verst~ndiren. Die Ge~einde 

verstäncirt sod~nn erforderlichenfalls 

den Feuer' .. lehrkommanclanten cl es Pfli~ht­

bereiches (§ 19), die Gendarmerie bz~. 

3undessicherheitswache und die Nach­

barschaft des Gebäudes. Der Ei~enttimer 

des Gebäudes hat von dem beabsichtigten 

Ausbrer.nen die Beniitzer des Gebäudes 

zu verstijndig:en. 
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-) Burgenländisches 
Fis chereige set z, 
LGBl.. 1/ 19491. idF. 
LGBl. 20/195ö 

- -) Kärntner Fischerei­
gesetz, LGBl. -43/1951, 
idF LGBl. 18/1954 und 
7/1960 

30 

§ 63 a 

( 1) rier die Fis cherei ausübt, hat eine 
auf seinen Namen lautende, mit Lichtbild 
versehene Fischereikarte oder eine Fischerei­
gastkarte mit sich zu führen und auf Ver­
langen den Organen der öffentlichen Sicherheit 
sowie den Fischereischutzorganen vorzuweisen. 

§ 68 

( 1 ) 

(2) Die Bürgermeister, die Organe der öffent­
lichen Sicherheit, der Revierausschuß (§ 27) 
und die Fischereischutzorgane sind verpflichtet, 
die Beobachtung der Bestimmungen dieses Ge­
setzes zu überwachen und wahrgenommene Miß­

stände und Übertretungen zur KenntI'l..is der 
Be zirksverwal tll..."'lgsbehörde zu bringen. 

§ 62 

(1) Wer den Fischfang ausübt, hat eine auf 
seinen Namen lautende Fischerkarte mit sich 
zu führen. Falls der Inhaoer der Fischerkarte 
nicht Fischereiberechtigter (Eigenrevieroe­
-sitzer, Pächter) ist, hat er außer der 
Fischerkarte auch einen Erlauonisschein mit 
sich zu führen. Die Fischerkarte und der 
Erlaubnissehein sind auf Verlangen den Auf­
sichtsorganen vorzuweisen. 

§ 66 

(i) Die Gemeinden, die Gendarmerie, die oe­
eideten Organe der Fluß- und Forstpolizei s01ne 
besonders behördlich oesteIlte Organe sind 
verpflichtet, die Beooachtung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu über7{achen und wahrgenommene 
Übertretungan der Bezirksvernaltungsbehörde zur 
Kenntnis zu bringen. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)34 von 223

www.parlament.gv.at



-) NÖ. Fischereigesetz, 
LGBl. 6550-1 vom 
18. 1 • 1974 

Die Fischerkarte 

Allgemeine Bestimmungen 
§ 25 

( 1) ',~ier den Fis chfang ausübt, hat 

31 

a) eine auf seinen Namen lautende, mi t Licht­

bild versehene Fischerkarte (Aos. 4) oder 
b) eine Fis chergas tkarte (§ 26) in Verbindung 

mi t .. einem amtlichen Li chtbildausweis 

mit sich zu führen und diese den Organen des 
~ffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den 

behördlich bestätigten und beeideten Fischerei­
aufsehern auf deren Verlangen vorzuweisen. 

Überwachung 

§ 44 

(1) Die Bundespolizeioeh~rden haben die von 

ihren Organen die!1stlich wahrgenommenen Über­

tretungen des § 46 Abs. 1 z. 1 bis 4 der 

zuständigen Bezirksverrfaltungsbehörde und 

jene des § 46 Abs. 1 Z. 15, 17 und 19 (letztere 

Ziffer eingeschränkt auf die "[erbote und Ge­

bote dieses Gesetzes nach den §§ 41 und 42 und 

die Vorschriften jener Verordnungen, die auf 

Grund des § 40 erlassen vrurden) der zuständigen 

Beh~rde zur Anzeig9 zu bringen. 

(2) Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsorgan 

der Bezirksverflaltungsbehörde bei der Voll­

ziehung des § 46 Aas. 1 Z. 1 bis 4 und als 
Hilfsorgan der Behörde bei der Vollziehun.g 

des § 46 Aos. 1 Z. 15, 17 und 19 (letztere 
Ziffer eingeschriinkt auf die Verbote tmd Ge­

bote dieses Gesetzes nach den §§ 41 und 42 
und die Vorschrift,en jener Verordnun::en, die 

auf Grund des ~ LlO erle.ssen 'rrurden) dieses 

Gesetzes durch 

a) 1{oroeuP-;Ullgsma13nahmen :;e.n:en dr:Jhende Ver­
Vlal tungsüaertretuncen ur.cl 

b) Lla3n2-hmen, die für die Sinlei tuns und 

DurchfühT"lmg "Jon 'lenml tungsst,raf-rerfalLen 
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-) CÖ. Fis chereigesetz, 
LG3l. 60/1983 

-) Salzburger Fischerei­
gesetz, LGBl. 15/1970, 
idF LGBl. 79/1980 

e~forde~lic~ si~d, 

r:Ji t zUVli~ken. 

IIi tVlirktL."1g sonstiger Organe 

§ 48 

(1) Die Organe der nundesgendarmerie haben 
bei der Voll ziehung des § 49 Aas. 1 Z. 10, 11, 
21, 22 sovlie 23 im Umfang des Geset zes ü"8er 
die Mitwirkung der Bundesgendarmerie aei 
der Vollziehung von Landesgesetzen, :LGBl. rT~. 

46/1977, mit zuV'rirken. 

(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von ihre: 
Organen dienstlich wahrgenommenen Übertretungen 
jener Bestimmungen des § 49 dieses Gesetzes, 
hinsichtlich derer gemäß Abs. 1 eine Mit­
wirkung der Organe der Bundesgendarmerie vor­

gesehen ist, der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

§ 8 

(6) Die Fischer si:ld verpflichtet, oeim ?ischen 
die Fis cherkarte und den Nachweis über die 3r­
laubnis ••• mit sich zu führen 1l.."1d auf Verla:'1gen 
dem Bewirtschafter des Fischwassers sowie den 

Organen der öffentlichen Aufsicht vorzuweise~. 

§ 10 

(1) ... 
(2) rr~hrend der Schonzeit dürfen die geschonten 

Fischarten nicht gefangen werden. ?isc~züc~tern 

und Personen, die die Fischzucht mit Laich ae­
liefern, kann von der Bezirlcsverwaltungsbenörde 
nach Anhörung des Landesfischereirgtes de~ Fang 
bestirn:r:1ter Fis charten während der Lai chzei t zur 
Laichgewinnung bewilligt werden. Die Fischer 
haben diese Bewilligung mit sich zu führen und 
den Organen der öffentlichen Aufsicht über 
Verlangen vorzuweisen. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 223

www.parlament.gv.at



§ 12 

( 1) 

(2) Die Ve~~endung von Elektrogeräten oder 

elektrischen Einrichtungen zum Fischfang be­

darf einer Bewilligung der Landesregierung. 

(7) Der Bewilligungsinhaber ist verpflichtet, 

beim Fischen unter Verwendung des Elektrogerätes 

oder der elektrischen Einrichtungen den Be­

willigungsbescheid mit sich zu führen und auf Ver­

langen den Organen der öffentlichen Aufsicht vor­

zuweisen. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 223

www.parlament.gv.at



-) Tiroler Fischerei­
gesetz, LGBl. 15/1952 

,340 

§ 52 

(1) ::Jer die Fischerei ausübt, muß ei~e von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Be­
zirk das betreffende Fischwasser ganz 0der~ 

~ größten Teil liegt, ausgestellte Fischerei­
karte bei sich führen, welche die Befugnis 

zum Fischfang in Gewässern bescheinigt; er 
hat diese auf Verlangen den Fischerei2Uf­
sehern und Organen der öffentlichen Sicher­
heit vorzuweisen. 

() 6~ ... ( 

(1) Die Gemeindebehörden, die Gendarmerie, 
die beeideten Organe der ~t- und Fluß­
polizei und die Organe des Revierausschusses 
und der Fischereiberechtigten s~nd verpflichtet 

die Beobachtung der Bestimmungen dieses Ge­
setzes zu überwachen und wahrgenommene Ü"oer­
tretungen zur KeI"..ntnis der Be zirksver;ral tungs­
behörde zu bringen. 

( 2) 

(3) Diesen zurÜberrlachung berufene!l Orga.."1en 

stehen, vorbehaltlich der mit ibrer antlichen 
Stellung verbundenen, et71a wei tergehenden .3e­

fugnisse, die im § 55 bezeichneten Rechte zu, 
und erstreckt sich insbesondere das Rech~ der 
Untersuchung der Fischbeh~lter der H~ndler 
auf den Fischvorrat überhaupt, deT_ die Fis ch­

händler in oder bei ihren Verkaufss-c;ätten 
(Gewerbebetrieb) in Zaltern, Geschirren u.dgl. 

hal ten. 

Anmerkun.z: Nach § 55 steht dem Fis cherei-";iachpersonal insbesondere das 

Re cht zu: 

a) die Fischwässer ihres Dienstsprengels, die ':;e:nren, Schleusen, J2.rnme 

US'll., insoferne diese Anlagen die Fischerei berühren, zu oeaufsichtigen; 
c) Fischerschiffe, Fischbehälter, Fischla~ln sowie auch die ?ischerei­

geräte zu untersuchen; 
c) zur Beschlagnahme von Fischen und Fischereigerätschafte!l zu schreite!l. 
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--) Vorarlberger Fischerei­
gesetz, LGBl. 27/189 1, 
idF LGBI. 18/1934 und 
6/1946 

:';5 

§ 66 

':Jer den Fis chfang außerhalb eingefriedeter 
Örtlichkeiten ausübt, muß mit einer Be­
scheinigung seiner Befugnis zum Fischfange 
in dem oetreffenden Fischwasser versehen sein 
und diese Bescheinigung den Aufsichtsorganen 
auf Verlangen vorReisen. 

Die Bescheinigung besteht für den Besitzer 
oder Pächter des Fischwassers sowie für 

deren Hilfspersonal in einer "Fischerkarte H ; 

dieselbe wird stets auf den Namen ausgestellt, 

und zV'lar: 
1. Für den Besitzer oder Pächter des Fisch­

wassers von der politischen Bezirksbe­
hörde, für den Besitzer auf unbestimmte 
Dauer gegen Rückstellung im Falle der 
Veräußerung oder Verpacht~~g des Fisch­

wassers, für den Pächter nach Maßgabe 
der Pachtdauer gegen Rückstellung beim 

Aufhören des Pachtes; 

2. für das Hilfspersonal von dem Besitzer 

oder Pächter selbst für das jeweilige 

Kalenderjahr. 

Dritte Fersonen, v/elche zum Fischfange in 

einem oder mehreren fremden Fischwässern 
entgeltlich oder"unentgeltlich zugelassen 

werden, müssen sich mit dem auf Namen 

lautenden "Fis cherbüchl" versehen, worin die 

Besitzer oder Pächter der Fischwässer die 
Zulassung zum Fischfange und deren Dauer 

bes cheinigen. 

§ 68 

Auf die mi t der Beaufsi chti gtilliS trud dem 

S chut ze der Fis cherei betrauten und hiefür 
bestätigten und beeildeten Orge_ne fin("~en die 
für das Feldschutzpersonal überhaupt 
gel tenden Bestimmungen und in Betreff ihrer 
amtlichen Stellung elle Bestimmungen des 
Reichsgesetzes vom 16.6.1872, RGBl. 84, 
Anwendlmg. 
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Es steht ihnen insbesondere das Recht und 
die Pfli cht zu: 

3€ 

a) Die Fischwässer ihres Dienstsprengels, die 
Wehren, Schleusen, Dämme, Radstuben usw. , 
insoferne diese P~agen die Fischerei be­
rÜhren, zu beaufsichtigen; 

b) die Fischerschiffe , Fischbehälter sowie auch 
die Fischere-igerä1; zu untersuchen; 

c) zur Beschlagnahme von Fischen und ~ischerei­
gerätschaften sowie zu Verhaftungen nach 
Maßgabe des Gesetzes vom 16. Juni 1872, 
RGB1. 84, zu schreiten. 

§ 79 

Die Gemeindevorstände, die Gendarmerie und 
die beeideten Organe der Flußpolizei sind 
verpflichtet, die BeooachtUL~g der Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu überwachen und wahrgenommene 
Übertretungen zur KeIL~tniS der politischen 
Bezirksbehörde zu bringen. 

Diesen zur-Üoerl'fachung berufenen Organen 
stehen vorbehaltlich der mit i~xer amtlichen 
Stellung verbundenen, etwa v/eitergehenden 
Befugnisse, die im § 68 bezeichneten Rechte 
zu,und erstreckt sich insbesondere das necht 
der Untersuchung der Fischbehälter der Händler 
auf den Fischvorrat überhaupt, den die Fisch­
händler in oder bei ihren Verkaufsstätten 
in Kaltem, Geschirren u.dgl. (§ 64) halten. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)40 von 223

www.parlament.gv.at



-) ~iener Fischerei­
f;'2setz, 
LG B 1. N r • 1/ 1 948 , 
idF d'2S Gesetzes 
vom 1.6. 1934, 
LGBl. Nr. 21/1§84 

( 1 ) 

(2) 

§ 25 

· . . 
Die Fischerkarte ist tmtibertr~gbar. Sie 

;il t nur für di e P'2rs::m.en, 3.uf deren N?IIlen sie 

lautet und für die Zeit, für die sie ausge­

stellt wurde. Sie ist bei Ausübung rier 

Fischerei mitzufilllren und den Or~anen der 

öffentlichen Sicherheit, den Fischereiau.f­

sehern sarde den LU tgliedern des 'i"Vlener 

Fischereiausschusses über Verlangen auszu­

händigen. 

( 1 ) 

(2) 

· .. 
• •• 

§ 62 

(3) Die Bundespolizeidirektion Wien hat die 

von ihren Organen dienstlich 'irahrgenomrnen 

Übertretungen der §§ 27 Abs. 1 zwei:er Satz 

und Abs. 2, 28 Abs. 2, 49 Abs. 1 lmc1 2 lmd 

52 lit. bund c der zustäne.igen Behörde anzu­

zeigen. Die Orc::ane der öffentlichen Sicher­

heit ~Acen überdies den Fischereiaufsehern 

und Dli tgliedern des Wiener Fischereiaus­

sG'1usses bei Amtshandltulgen Gemi:U~ '~ 58 Abs. 2 

li 'ci., b, e, f une. s erforderlichenfalls 

Hii.19 :3U leisten. 

A!1_rnerkunp.:: Die obzi t. Bestimmung des § 53 beinhaltet die Berechtig1mg 

und Verpflichtung der Fischereiaufseher Wasserfahrzeuge, ?ischereigere.te 

1Jnd Fischbehe.l ter sowie eingefri'?dete G-rmldsti.:c;ke zu betreten, Personen, 

.:he bei einem Eingriff in ein frer.:ldes ?ischereirecht betreten wlJrderc, 

anzuhal ten und zum Sachverhalt zu befrage!1. 20':lie rieren fo.hrzeuge und 

Gepäckstüclce u.dgl. zu durchsuchen; so""ie diese Persone!1 zum Zw~cl~e der 

Vorführ1.illG vor das niichste erreichbare Organ de:::- cffentlish'?n S icher­

neit festzunehmen, werm sie auf frischer T3.t oe':reten ';rurden, die von 

der Begehung der strafbaren Handltmg herrUhrenden so.,.,ie die :3'J.r Ver­

übune derselben bestimmten Sachen zu beschlagnahmen; sonie die beim 

Fischtransport oder Fis chfang ',vahrgenommenen T ierCl ualerei en a bzus te lIen. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 41 von 223

www.parlament.gv.at



-) Salzourger Gas- Verhalten bei Gasausströmen 
gesetz i978, & 7 
LGBl. 4/ 1 979 ;J 

Wer Gasausströmen war~mmt, ist verpflichtet -

falls er das Ausströmen nicht sofort ver­

hindern kann - unverzüglich gefährdete Personen 

zu warnen und ein Organ der öffentlichen Sicher­

heit oder das Gaslieferungsunternehmen zu yer­

ständigen. 
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-) Burgenländisches Gas­
gesetz, LGBl. 22/1974 § 7 

Verhalten bei Gasausströmungen 

Wer Gasausströmungen wahrnimmt, ist, 

falls er die Ausströmung nicht sofort 

verhindern kann, verpflichtet, ge­

fährdete Personen zu warnen und ent­

weder das Gasversorgungsunternehmen 

39 

(§ 3 Abs. 3). ein Organ des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes oder die Behörde un­

verzüglich zu verständigen. 
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-) Verordnu..."'1g der 
Steiermärkischen 
Landesregierung über 
iüaßnahmen zur Be­
kämpfung der Gams­
räude, LGB1. 77/1953 

40 

§ 5 

(1) Zur wirksamen Durchführung des Abschusses 
räudekranker und räudeverdächtiger Gams und 
anderer zur Erhaltung u..."'1d Hege des gefährdeten 
Yiildstandes an Gams dienlicher Maßnahmen sind 
in jedem Verwaltungsbezirk, in welchem Gams­
wild als Standwild vorkommt, von der Bezirks­
verwaltungsbehörde über Vorschlag der Bezir!ts­
Gamsräudekommission (Abs. 7) tunlichst aus dem 
Sta..."'1de der Berufsjäger ein oder mehrere Gams­
r äudekommissäre zu bestellen, ••• 

. . . 
(6) Die Gamsräudekommissäre erhalten von der 
Bezirksverwaltungsbehörde anläßlich ihrer Ee­
stellung und Beeidigung amtliche Ausweise, 
welche sie bei Ausübung ihres Dienstes stets 
bei sich zu tragen und den öffentlichen Sicher­
heitsorganen sowie den von ihren Amtsh~"'1dlungen 
betroffenen Personen auf Verlangen vorzuweisen 
haben. 
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..... 

- -) Steiermärkisches _ 
Geländefahrzeugegesetz, 
LG BI. 1 39/ 1 973 

4-1 

§ 13 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haoen 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes in dem 

durch das Geset2, LGBl. 8/1969, oestimmten 
Rahme n mi t zU':li r ke n. 

Anmerkung: Die Mitwirkungsverpflichtung von Organen einer Bundes-
901izeibehörde ergibt sich daraus, daß diesen Behörden im Rahmen 

ihres ~jYirkung~berei ches eine Strafkompetenz zukommt. 

-) Tiroler Landesgesetz 
über die VerNendung 
von Geländefahrzeugen 
außerhalb von Straßen 
mit öffentlichem Verkehr, 
LGBl. 54/1972 

iili twirkung der Bundesgendarmerie 
§ 9 

Die Organe der Bundesgendarmerie haben 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes in dem 

durch das Gesetz,LGBl. 2/1967,0estimmten 

Rahmen mi tzu'tlirken. 
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-) 3urgenländ~ches 
Jagdgesetz, LGBl. 30/1970 
idE. LGBl •. 29/ 1980 und 

-24/ 1982 

II. Die Jagdkarte 

Allgemeine Destimmungen 
§ 61 

( 1) Wer die Jagd ausüb"t, hat 

42 

a) eine auf seinen Namen lautende, mit 
Lichtbild versehene gültige aurgen­
ländische Landes- oder Bezirksjagd­
karte oder 

b) eine Jagdgast.karte in Verbindung ci t 
einer Jagdkarte eines anderen Bundes­
landes, 

c) für die Ausübung der 3eizjagd zu­
sätzlich zur Jagdkarte nach a) oder b) 

einen Bere chtigungs.schein für die 
Falknerei (Falknerkarte) 

mit sich zu führen und diese auf Ver­
langen den Jagdaufsehern oder den Org~~en 
der öffentlichen Sicherheit vorzuweisen. 

Unbefugtes Durchstreifen von 
Jagdgebieten 

§ 97 

(1) Es ist jedermann verboten, ein Jagd­
gebiet abseits von öffentlichen Stra~en 
und öffentlichen Wegen oder solchen riegen, 

die allgemein als Verbindung zwischen 
Ortschaften, Gehöften und einzelstehenden 
Baulichkeiten benützt werden, ohne 3e­
'Ililligung des Jagdausübungsberechigten 
mi t einem Gewel'1..re , mit Fallen oder anderen 
Geräten, die zum Fangen und Töten von Wild 
gewöl'1JÜich vernendet werden, zu durch­
streifen, es läge denn seine 3erechti~~g 
oder Verpflichtung hie zu in seiner9.Il1t­
lichen Stellung oder amtlichen Ermächtigung 

(2) ''-;'ird jemand Ylid8r die ses Veraot 'oe­
treten, so hat er die im Abs.1 bezeiclmeten 
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43 

von den Jagdaufsehern otJ.er'lTli den Oreanen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes abge­
forderten Gegenstände o~e ';/eigerung abzu­

geben. Die abgeno~enen Gegenstände sind 

unverzüglich an die BezirksverNaltungsbe­
hörde abzuliefern. 

(3) Für die Dauer der Treibjagden (§ 98 

Aas. 1 Z. 6) dürfen jagdfremde Fersonen 

dns be jagte Gebiet absei ts von "j"/egen gemäß 

Aas. 1 nicht betreten. Personen, die in 

LJejagten Gebieten angetroffen werden, haben 

diese über Aufforderung unverzüglich zu ver­

lassen. Der Aufenthalt in diesen Gebieten 

zur Verrichtung land- und forstwirtschaft­

licher Arbeit ist gestattet; diese Arbeiten 

dürfen durch die Jagd nicht behindert werden. 

§ 100 

(3) Wird S chalen'flild überfahren oder a.n.ge­

falrren, so hat der Lenker des Fahrzeuges dies 

der nächsten Sicherheitsdienststelle oder 

dem Jagdausüb~~~sberechtigten oder dessen 

Jagdaufseher zu melden. 

ÜberNach~~,g; der Einllal tung der 
gesetziichen Vorschriften 

§ 152 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­

dienstes haben bei der Voll ziehung folgender 

BestiIIlImmgen diese s Ge set ::es mitzuwirken: 

§§ 17 Aas. 4,61 A')3. 1 und 2, 62 AiJs.l,2, 3 

und 5, 92 Al)S. 1, 93, ~15,j6, 97, 98, 99, 100 

Aas. 1, 2, .3 w1':l ..)., 1·)2 lI":Js. 1, 2 und .3 und 

103 Aas. 4 und 5. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­

diens te s haben dCltJe i a1 s Hil fsor.r:;ane de r zu­

ständigen BezirksveT"l/al tungsoehörde eln:=u­

schreiten durch 
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a) iToroeugungsmaßnahmen ~egen drohende Ver­

wal tu..'Ylgsübertretvngen, 

(0) Iuaßnahmen, die für die 3in.lei tung oder 

Durchfü[l..!'1.ll1g von 'ierwal tungsstrafyerfahren 

erforderlich sind, lh~d 

c) Anwendung kör:gerlicnen Zwanges, so'aei t er 

gesetzlich vo~gesehen ist. 

_.\rJTIerkur...!2:': § 17 Aos. 4 betrifft das Verbot des rreioens oder 3r­

legens von ',7ild auf GTIUldstücken, auf denen die Jagd zu ruhen nat. 

§ 62 enthält 'lorschriften über Jagdgastkarter_. § 92 Aos. 1 enthilt 

u. a. die Vorschrift, 'oei Benützung eines Jäger"!"'_ot;veges Schußwaffen 

nur ungeladen ozw. gebrochen und Hunde nur an der Leine mitzufü[l~en. 

§ 93 enthält Vorschriften über kra..~geschossenes ';lild und die \"i:: .. ld­

folge; § 95- Uber_.9:..as Fangen und Vergiften von Vlild; § 96 üüer Vor­

:ce1Lrungen gegen Wildse{;chen; § 98 andere Verbote sachli cher Art 

(z.B. die Jagd zur Nachtzeit 8I.Ezuül:en, künstli ehe Li chtquellen beim 

?angen oder Erlegen von Wild zu verwenden, die Jagd von Kraftfahr­

::,eugen auszuüben, Unmündige als Treiber zu verwenden usw.); § 99 
ör-+;2..i ehe Beschränkungen bei der Ausüb"tmg der Jagd; § 100 Vorschriften. 

'lber .d~:.s :ö-'cen, Fangen und Beur..ruhigen des Hildes durch jagd-

fremde Personen; § 102 jagdliche Beschränkungen im Interesse der 

Landeskultur und§ 10.3 Aas. 4 und 5 Vorschriften über das Abhalten 

1.uld Vertreiben des iiiildes von Kulturflächen. 
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- -) Karntner Jagdgesetz 
1978, LGB1. 76 

Jagdkarten 

§ 36 

45 

( 1) Niemand darf jagen, 'Jhne im Be si t z einer 

gültigen Jagdkarte (Jahres jagdkarte, ,Jagdgast­

karte ) zu sein. 

(2) Die Jahresjagdkarte berechtigt nur d~~ 

auch zur Jagd mi t nach Falknerart abgetragenen 

und beflogenen Greifvögeln (Bei zjagd), ~'/erm eine 

solche Berechtigung darin vermerkt ist. 

( 3) 

( 4) 

. . . 
Wer jagt, hat die Jagdkarte mit sich zu 

führen und auf Verlangen den Organen des öffent­

lichen Sicherheitsdienstes und den Jagdschutz­

organen sowie dem Jagdausübungsberechtigten 

vorzuweisen. 

Jagderlaubnis 

§ 41 

(1) Wer ni cht in Beglei tung des Jagdausübungs­

bere chtigten oder dessen Jagds chut zorganes 

jagt, muß neben der Jagdkarte eine auf seinen 

Namen lautende, vom Jagdausübungsbere chti gten 

erteilte schriftliche Bewilligung mit sich 

führen (Jagderlaubnisschein) . Für die Teil~ahme 

an Treibjagden ist ein Jagderlaubnisschein nicht 

erforderlich. § 36 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

Verhal ten im Jagdgebiet 

§ 52 

(1) Es ist jedermann verboten, 8in ,Jagdgebiet 

außerhalo der öffentlichen S traGen und ','/ege 

und solcher "':er;e, die alÜ;8IIEln als Ver\Jindung 

z'rtischen Ortschaften \md Gehöften benützt 

werden, ohne s chri ftli che BewilligLmg de s 

Jagdausübtmgsberechti.gten mit einem Gewehr, rni-': 

Gegensttinden, die zwn ?angen oder Töten von 

\'lild jeder Art oestimmt sind oder es er­

leichtern, sm'rie mi t Frettchen oder mit Beiz­

vögeln zu durchstreifen, es läge 6erm seine 

Berechtigung oder Verpflichtung hiezu in seiner 
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4E 

amtlichen Stellung oder amtlichen Ercächtigun~. 

(2) Ni chtoere eh tLe:en :?ersonen ist das Ankirren 
von Wild, das Berühren oder Aufnehmen von Jung­
wild, ferner, unoeschadet der Bestimmungen des 
§ 71, jede vorsätzliche Beunru.higung von "iiild 
sowie jede Verfolgung von Wild verboten. Kommt 
lebendes oder verendetes "vüld durch wie immer 
gearteteUmstände in den Besitz nichtoerechtigter 

Personen, so haben sie es unverzüglich dem Jagd­
ausübungsberechtigten, seinem Jagdschutzorgan 
oder der nächsten Sicherheitsdienststelle abzu­
liefern. Diese hat das Wild dem Jagdausübungs­
berechtigten oder seinem Jagdschutzorgan ehestens 

zur Verfügung zu stellen. 

(3) Wird Wild überfahren, so hat der Lenker 
des Fahrzeuges dies der nächsten Sicherheits­

dienststelle, dem Jagdausübtingsberechtigten 

oder dessen Jagdschutzorgan zu melden. 

rütwirkung der B1L~des~endarmerie und 
der Bundespolizeibehörden 

§ 97 

Die Organe der Bundesgendarmerie im örtlichen 

Wirkungsbereich einer B1L~despolizeibehörde 

diese - haben bei der Vollzieh1L~g der §§ 36 
Abs. 1, 2 und 4, 41 Aas. 1, 54 Aas. 1 und 3, 
68 Abs. 1, 69 Aas. 1 und 2 und 70 Aas. 2 nach 
lllaßgaoe eier 3estimmungen des Gesetzes über 
die Mi twirkung der 3undesgendarmerie und der 
Bundespolizeibehörden bei der Vollziehung von 

Landesgesetzen mi. t::;mvir~~en. 

P~~rkung: § 54 betrifft den Handel mit geSChonten Tieren, Halten von 

Greifvögeln und Eulen, § 68 yerootene Jagdmethoden 1L~d 3eschränku...~gen 

de r J agd.ausübu..~g. 
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-) NÖ. Jagdgesetz 1974, 
LGB1. 6500-4 

Erlangung der Jagdkarte 

§ 58 

(1) 'i1er die Jagd ausübt, hat 

+7 

a) eine auf seinen Namen lautende, mi t Licht­

bild versehene gültige niederösterreichische 

Jagdkarte oder 

b) eine Jagdgastkarte in Verbindung mit einer 

Jagdkarte eines anderen Bundeslandes 

mit sich zu führen und diese auf Verlar..gen den 

Jagdaufsehern und den Organen der öffentlichen 

Si cherhei t vorzuvleisen. 

(2) Die Jagdkarte ist nicht Ubertr3.gbar und 

gibt keine Berechtigung, ohne Erlaubnis des 

Jagdausübungsberechtigten zu jagen. Sie ist 

nur in Verbindung mi t dem Nachweis über die 

Einzahlung der Jagdkartenabgabe für das 

laufende Jahr oder mit einer Bestätigung über 

die Abgabenfreiheit für das laufende Jahr ~lltig. 

Unbefugtes Du.rchstreifen von 
Jagdgebieten 

§ 94 

(1) Es ist jedermann verboten, ein J~~dgebiet 

absei ts von öffentlichen S traBen und 'lier;en 

oder solchen Wegen, die allgemein als Ver­

bindung z'rlischen Ortschaften, Gehöften und 

einzelstehenden Baulichkeiten benützt 'Nerden, 

ohne Bev/illigunp; des Jagdausübungsberechtigten 

mi t einem Gewehre, mi t Fcil.len oder and9Y'en 

Ger3.ten, die ZtL'TI F3.r.gen und Tö+;en 'T:Jn ',hld 

gewöhnli ch ve r;/ende t He rden, souie unter Illi t­

nahme von Frettchen und Beiz'Ji5,q:eln zu durch­

streifeY1..., -=s Ui..~e denn seine :aerechtisun~ 'Jder 

iTerpflichtur.g hiezu in seiner amtlicher.. Stellung 

oder allltlicher.. 2rmächtigung. 

(2) .fird jemand ';/ider dieses ~Terr)ot betreten, 

so sind ilUll die im Aos. 1 bezeichll':!ten Gegen-
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stände, nicht jedoch Frettchen 1L~d Beizvögel, 
von den Jagd2..ufsehern oder von den Organen 

..l.S 

der öffentlichen Sicherheit sofort abzuforderr-, 
denen er sie olL'I1e ','leigerang alJzugeben hat. 
Die abgenommenen Ge~enstände sind unverzüglich 
an die Be zirksver'.'lal tungsbehörde ac zuliefern. 

Töten, Fangen und Beunruhigen des 
i"lildes durch jagdfremde Personen 

§ 97 

(1) Jagdfremde Personen, d2.Ssind solche Personen, 

die vom Jagdausübungsberechtigten znr Ausübung 
der Jagd weder zugelassen noch verNendet sind, 
ist jede Verfolgung oder Beunruhigung des :"vildes 

unbeschadet der Bestimmungen des § 100 Abs. 8 -
verboten. Insbesondere ist das Berühren und 
Aufnehmen von Jungwild untersagt. 

(2) 'iienn le bendes oder verendetes Hild durch wie 
immer geartete Umstände in den Besitz jagd­

fremder Personen gelangt, so haben sie dieses 1L~­
verzüglich an den Jagdausübungsoerechtigten oder 
seinen Jagdaufseher, an die Ortspolizeibehörde 
oder an den nächsten Gendarmerieposten abzu­

liefern. Die §:DEmlten Sicherhei tsorga..."le haben 
solches i7ild ohne Verzug dem Jagc.ausübungsoe­

rechtigten oder seinem Jagdaufseher zur Verfügun~ 
zu stellen. 

§ 134 

(1) Die Bürgermeister, die Organe der öffentli ehen 

Sicherheit, ••• sind verpflichtet, die 3eooae!:tu.~g 

der Bestimmungen dieses Gesetzes zu üoer'flachen 
u..'I1d 'llahrgenoI!lIDene ubertretLL'I1gen de!' 3ezirks­
verwaltungsbehörde zur ~er~tn;s zu bringen. 
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49 

- -) OÖ. Jagdgeset z, ~ 35 
LGB1.327 1964, 
idF LGB1. 39/ '1970 

-)Salzburger Jagd­
gesetz 1911, 
LGB1.94 

(4) '''ier die Jagd ausübt, hat die ,J8.gdlcarte 

rni t sich zu fUhren U:'ld auf Verlo.ngen den 

Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

und den Jagdsehutzorganerl sov'lie dem Jagd­

ausübungsbe re cht igten vor:3u'rre i sen. 

Jagdkarten 

§ 41 

(1) \'jer die Jagd 8.usübt, hat eine von der 

zuständigen Behörde ausgestellt~ ~uf seinen 

Hamen lautende gültige ,Jagukarte (Jahresjaßd­

karte, Jagdgastkarte) mit sich zu führen und 

auf Verlangen den Org?J1en des öf fentli ehen 

Sicherheitsdienstes so~ie den Jagdschutz­

organen vorzuweisen. 

(2) Jagdkarten werden ausgestellt 

a) als Jahresjagdkarte mit Geltung für ein 

Jagd jahr, lL.'Ylabhilngi g va rn Z ei t punkt ihre r 

Ausstellung; 

'0) als Jagdg2.stkarten mii:: (;eltur~s:: für eUlen 

bestimmten tcalende::-ta,:; zur Teilnahme an 

Hieder!lildtreib,jaGden oder für die D2.uer 

von z':rei ','ioehen. 

(3) Die Jagdkarte ist nicht übertra~bar. 

Eine Jahresjagdkarte gibt keine 3erechtigung, 

ohne Zustimmung ces .Jsu!dirL~abers :3U j,agen. ':ier 

nicht in Begleitung des J~guicllqbers oder dessen 

Jagdschutzorganen die ·JaiHl ~lusüb~, rrrJ.ß neben 

der Jahresjagdkarte noch ej,~e ,~uf seinem Hamen 

lautenlle y vorn .Ja<2:di:1h::,dJer ,=,cr,rif~lich ~r~eilte 

Srlaubnis zur ,ja-sdausü:J11r'.;::- ·~.J:l~derl::mbnisschein) 

mit sich führen und 'luf 'rerl~n,,~en rienJrg3nen 

des ö f f e n t 1 ich e n Sie her h e i t; s d 1 e !'.:3 t e s S 0'11 i. e den 

JagdschutzoTsanen 'Tor;leisen. Die Jeu?-,ug':tstkarte 

schließt diese :::rlaubnis mit ein. 
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' ... ... ' 

Iü twirkung der Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§ 110 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haoen 

5c 

bei der Vollzieh~~ der §§ 1) Abs. 5 erster Satz, 
41 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1, 61 

Abs. 1,62,64,65,66,67, 6a, 69 Abs. 1 une 70 
im Umfang des Gesetzes vom 10. Feber 1967, 
LGBl. 19, über die Mitwirkung der BtL~desgendar­
merie bei der Vollziehung von Landesgesetzen 
mi t zuwirken. 

(2) Die Bundespolizeidirektion Salzburg hat 

a) von ihren Organen dienstlich wahrgenommene 
Übertretungen der im Abs. 1 angeführten Be­
stimmungen dieses Gesetzes oder in seiner 
Durchführung erlassenen Verordnungen der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen und 

b) bei drohenden oder festgestellten solchen 
Übertretungen überdies alle vorläufigen 
unaufschiebbaren Maßnahmen zur Abwehr von 
Gefahren für die körperliche Sicherheit 
von Menschen oder für das Eigentum ohne 
vorausgegangenes Verfahren zu treffen. 

Anmerkuns:: § 13 enthEUt Vorschriften über das "Ruhen der Ja.gd", 
§ 52 über die Schonzeiten, § 55 über den Abschußplan, § 61 über die 
Wildfolge, § 62 über das unbefugte Betreten von Jagdgebieten, die 
§§ 64 - 70 über zeitlich und örtlich beschränkte S~erren; sachliche 
3eschränkungen bei der Ausübung der Jagd; Treibjagden; Fangen von 
",7ild; Aussetzen ".ron Wild; Beunruhigen, Verfolgen, Fangen und Töten 
des .:;iildes durch jagdfremde Personen; wildernde Hunde und I\:at=en. 
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-) }{undrnachung der S te ie r­

märkischen Landesregierung 

vom 10. Februar 1986, 

mit der das Steier­

mnrkische Jagdgesetz 1954 

wiederverlautbart wird. 

LGBI. 23/1986 

§ 52 

Unbefugtes Durchstreifen von Jagd­

gebieten; Jngernotweg 

51 

(1) Es ist jedermann verboten, irgend­

ein Jagdgebiet ohne Bewilligung des 

Jagdberechtigten, mit einem Gewehre 

versehen, zu durchstreifen, es läge 

denn die Berechtigung oder Ver­

pflichtung hiezu in seiner amtlichen 

Stellung. Jeder Jagdgast, der sich 

ohne Begleitung des Jagdberechtigten 

oder dessen Jagdschutzorganes im Revier 

aufhält, muß eine schriftliche Be­

willigung des Jagdberechtigten des 

betreffenden Revieres bei sich führen. 

(2) Wird jemand wider dieses Verbotes 

von einem öffentlichen Sicherheits­

oder beeideten Jagdschutzorgan mit 

einem Gewehr außerhalb der öffent­

lichen Straßen und Wege oder solcher 

Wege betreten, welche allgemein als 

Verbindung zwischen Ortschaften und 

Geh5ften benützt werden, so kann il~ 

das Gewehr sofort abgefordert werden. 

Er ist verhai ten, es ohne l'leigerung 

abzugeben. 

§ 77 

Übertretungen dieses Gesetzes und der 
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5l 

auf Grund desselben erlassenen Vor­

schriften oder besonderen Anordnungen 

werden von der Bezirksvenialtungsbe­

hörde mit einer Geldstrafe bis 

30.000 Schilling bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
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-) Tiroler Jagd-
gesetz, LGB1. 19/1969, 
idF LGBl. 60/1983 

§ 27 

(1) Wer die Jagd ausübt, muß ein<:! auf seinen 

Namen lautende gültige I'iroler J agdk2.rte 

mi t sich führen und auf Verlangen SO',/OIU 

dem Jagdschutzberechtigten als auch den 

Organen der äffer...tli ehen Si eherhei t vorNeisen. 
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5+ 

••• 
(3) Jader':lal1n :n;;.ß 'Jei der _';_1.1Slr~1).n~ der J2.€d 

die Ja5'ikarte .Ji";; sich fUhren 1.li'2d auf 1jerl::r..~;~n 

den 3icherhei 'tsor;'3.j,len vor;:eisen ••• i~ A1..1.s-

auc!1 der 'Je ~rifien, der sic~ ,~1i;:; einer Ja;:i­

waffe a.uf c.e;j, 'iiege ins Ja~d6eoiet ':Jefi:ld.e~. 

~ 75 

(1) Es ist jeder3ann ver~oten, ein Jagdgebiet 

o!me Bewilligu.:J.r;; des Ja.sdberecb.ti6~an oder Jagd.­

ver;/a1ters :ni t eine::J. Gewe.a.r oder anderen Z'll.:l 

Erlegen oder lT'angen von 'Jiild geei;neten Ger~:cen 

(wie Fallenetc.) versehen, zu durcnstreif'en, es 

läge denn seine Berechti~g oder Veryflichtung 

hiezu in seiner a~tlichen Stellu-~; oder a~tlic~en 

Er.::läciltilUllg. Wird jemand '.vider dieses Verbot 

~it einem Gewehr außerhalb der öffentlichen 

Straßen tUld ~ege ••• oetrete~ ••• , so ist ihm 

das Gewehr YO~ Jagdaufseher oder V02 öffe:r..-vlic:'1eZl 

Sicherhei tsorga..'1 sofort aO:3'..lforie:::., dene!l er 

es ohne Vieiger..mg aozu;eben :c.at. Dasselbe ;ilt 

"bei 3etretung :ni t Gewehr auf TC'l-..risten- u-1'ld 

i:Letter.'le:;en und bei 3e";;re'tung ....lit ver'ootenen 

Gewehren, ?allen und anderen Geräten, die ~.~ 

?6-'1gen oder Töten von Tieren geei~'1et sind. 

(3) A'ogenou::nene Gewehre, 3"a1le!l und dgl. sind 

('1) Die 3~j,r~er:neister, die Sic!lerhei tsor~'S.l"le 

( · ... "'ndl=>r:.,"',...; '" \ r'i", Jl=> '..,.;-:>11+'se;.,"' .... ""'n- di Q 'J _ __ ....... _ .. _ ,. , _~ __ . _~::;;.\.~v .. _.J.... ___ ~ V . .L.I. _ ..... Ja ;5.v9T-

':.'2.1 ter sL'ld yer)ilic~:te-:;, d:i.e :3eac~:t',u:; der' 3e­

sti,i'lZlu.!1.:en dieses Gesetzes :;u U'Der,vacnen :.md. 'i/an::-­

geno:l1.:lene troertretungen der 3e~irKsver;;al'tu-~:;s­

oenörde anzuzei;en. 

(2) •••• 
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~) Wiener Jagdgesetz, 
LGBL. 6/1948, 
idF LGB1. 3111982 

Grundsätzliche Bestimmungen 
Uber Jagdkarten 

§ 49 

55 

(1) Wer die Jagd ausUbt, muß eine auf seinen 
Namen lautende Jagdkarte (Jahresjagdkarte, er­
mäßigte Jahresjagdkarte oder Jagdgastkarte) des 
Landes Wien besitzen und bei AusUbung der Jagd 
mit sich fUhren. Auf Verlangen ist die Jagdkarte 
Jagdaufsehern sowie Organen der öffentlichen 
Sicherheit auszuhändigen. 

(2) Die Jagdkarten sind nicht Ubertragbar und 
geben keine Berechtigung ohne Zustimmung des 
JagdsausUbungsberechtigten zu jagen. 

Unbefugtes Durchstreifen 
von Jagdgebieten 

§ 83 

(1) Es ist jedermann verboten, ein Jagdgebiet 
außerhalb der öffentlichen Straßen und Wege oder 
solcher Wege, die allgmein als Verbindung 
zwischen Ortschaften und Gehöften benUtzt werden, 
ohne Bewilligung des JagdausUbungsberechtigten 
mi t einem Gewehre, mit Fallen und anderen Gegen­

ständen oder Tieren, die zum Fangen oder Töten 
von Wild geeignet sinä oder dies erleichtern, 

zu durchstreifen, es läge denn seine Berechtigung 
oder Verpflichtung hiezu in seiner amtlichen 
Stellung oder amtlichen Ermächtigung. 

(2) Wird jemand bei einer Zuwiderhandlung wide.r 
dieses Verbot betreten, so sind ihm das Gewehr, 
die Fallen und andere Gegenstände sowie Tiere 
von den Jagdaufsehern oder von den Organen der 
öffentlichen Sicherheit sofort abzufordern, denen 
er sie ohne Weigerung abzugeben hat. 

(3) Abgenommene Gegenstände sind sofort dem 
Magistrat abzuliefern. 
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( 1 ) 

( 2) ••• 

Überwachung der Einhal tung der 
gesetzlichen Vorschriften 

§ 128 

56 

(3) Die Organe der öffentlichen Sicherheit haben 
an der Vollziehung der §§ 49 Abs. 1, 73a Abs. 8, 

76 Abs. 5, 83 Abs. 2 und 3, 86 Abs. 6 und 7, 
88 Abs. 3 und 89 durch VorbeugQngsmaßnahmen ge­

gen drohende Verwaltungsübertretungen, durch 
Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver­
waltungsstrafverfahren erforderlich sind und 
durch Anwendung körperlichen Zwanges, soweit 
dieser gesetzlich vorgesehen ist, mitzuwirken. 

Anmerkune: § 49 Abs. 1 siehe oben; 
§ 73a Abs. 8 betrifft den Schutz von Borstbäumen und Horstplätzen 

von Greifvögeln; 
§ 76 Abs. 5 betrifft die behördli~h verfügte Sperre eines Jagdgebietes; 
§ 83 Abs. 2 und 3 siehe oben; 
§ 86 Abs. 6 und 7 betrifft Beschränkung der Jagdausübung an bestimmten 

Orten; 
§ 86 Abs. 3 betrifft das Verbot der Verwendung bestimmter Schuß-

waffen; 
§ 89 regelt die Ausübung der Jagd bei Nacht. 
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~) Burgenländisches Jugend­
schutzgesetz 1986; 
Landesgesetzblatt Nr.l9/86 

57 

§ 3 

Ausweispflicht 

Kinder und Jugendliche sind ver­

pflichtet, im Zweifelsfall den mit 

der Vollziehung dieses Gesetzes be­

trauten behördlichen Organen und 

den Erwachsenen, die sich andern­

falls einer Übertretung nach diesem 

Gesetz schuldig machen könnten, ihr 

Alter, z.B. durch einen Lichtbild­

ausweis, nachzuweisen; dies jedoch 

nur dann, wenn Kinder oder Jugendliche 

bei einem Verhalten angetroffen 

werden, das auf Grund dieses Gesetzes 

nicht Kindern oder Jugendlichen 

ihren Alters gestattet ist. 

§ 20 

Vollziehung 

( 1 ) 

(2) Die nach Bundesrecht zuständigen 

Organe der Bundesgendarmerie - in 

Orten mit einer.Bundespolizeibehörde 

diese - haben zur Unterstützung der 

Bezirksverwaltungsbehörde einzu­

schreiten durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 

2. Maßnahmen.die für die Einleitung 

oder Durchführung von Verwaltungs­

verfahren erforderlich sind. 

3. Anwendung körperlichen Zwanges. 
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-) rarntner Jugend­
schu"t zgeset z, 
LGB1. 46/'1964, 
idF LGB1. 30/197 1 
und 37/1982 

58 

ü·oe rwachung 

§ 13 

Die Bezirksven/eltungsbehörden - in i~~ern örtlichen 

"Nirkungsberei eh die Bundes!,oli zei behörden - haben 
die Einheltung der Bestimmungen der §§ 2 bis 8 

zu überwachen. 
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· -) NÖ. Jugendgesetz 
LGB1. 4600-0 
vom 11.11.1982 

Iili t'Nirkung von .5undesgendarmerie und 
Bundespolizei 

§ 31 

59 

Die nach Bundesrecht zuständigen Organe der 

Bundesgendarmerie - in Orten mit Bundespolizei­
behörden diese - haben zur Unterstützung der 
BezirksverNaltungsbehörden einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver­

waltungsübertretungenj 

b) Maßnahmen, die für die Einlei ttmg oder Durch­

führung von Ver.valtungsstrafverfahren er­

forderlich sind. 
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-) OÖ. Jugend­
schutzgesetz, 
LGB1. 22/1973 

(0 

Auien"'Chal t 3ll 2l1gerr:ei:l zugingli c~en Or-;;en 

§ 3 

( 1 ) 

(2) Kinder ~~d Jugendliche~ die sich ~n allgemein 

zugängli chen Orc;en aufhalten, an denen i!1.nen eine 

Gefahr der Vernahrlosung droh-;;, haoen üaer Aufforderung 

durch Organe der öffentlichen Aufsicht solche Orte 

zu verlassen. 

Sonderoestimcrungen f~r n2nder ~~d 
Jugendliche 

§ 13 

( 1) '."ierden Kinder von einem Organ der ~jffentli ehen 

Aufsicht bei einey nach diesem Gesetz str2.f':.:;areCl 

Handl1.IDg betreten, so sind sie in geei~eter ';'ieise 

auf die Rechtsvridrigkei'G ilu'es Ver::al tens aufmerlcs2..!11 

zu machen und zu er:nahr..en, si eh ir..2:i.YL"k:'-111f-:; ent­

sprechend den Bestimmungen dieses ::;·eset:.ces ::cu ver­

halten. Bei erschwerenden Umständen, ins oesor:dere 

im Wie de rholungs falle , ist hierüber der 3e ::~. rksver- _ 

V'mltungsbehörde zu berichten. 

( 1 ) 

'lollziehur:.2: 

§ 20 

(2) Die Organe der Bundesgendar!TIerie I12cen U!"lb-e­

schadet der 3es"ti::::r:rr'.lngen des § 3 .,,-OS. :2 '..L."1d des 

§ 18 Abs. und der eir..s chlä<Si- gen u'..lr..de Sf:'8 set :?oli eher. 

Vorschriften bei der Vollziehu..ng dieses3-esetzes 

durch VoroeugtL.11.gsmaßnahme!l gegen dr'Jhende ~J'e:r'::~ll t1.L"1gs­

übertretungen u.."1d I.IaBnah.~en, die fiy d.ie '::i:::U9itung 

oder Durchfüh:"mc: von '[e!:wal "Gun.~ss~raf7e!:far.l.re::1 8:::--­

forderli ch sind, m ~ 3"lrrrirker .... 

(3) Die 13undesDolizeioehörder. h;?"Je,~ c.lle ~v-,Jn ::;'yen 

Organen dienstlich 7/ahrgenor:::rnenen U~)er1;r~ c;u:;.gen dieses 

Geset zes der zusL;ändi gen 3e zjrks7eraal tU:::}2S :Jenorde Zl.:r 
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-) Steiermärkischas 
Jugen.dschut zgesetz 
LGB~ .• _ ._~9/ 1969 

i.etF. LGBl. 63/1984 

61 

Anzei~e zu orin~en und bei drohenden oder fest­

gestellten Übertretungen überdies alle vor15ufigen 

unaufschiebbaren iiiaßnahmen zur Aowehr von Gefahren, 

die geeignet sind, die kör~erliche Sicherheit oder 

die geistige oier charakterliche Entwicklung von 

Jugendli chen zu ge f:ihrden, zu treffen, sOVlei t diese 

Maßnahmen olme vorangegangenes Verfahren vorgenommen 

werden körmen. 

§ 21 

Mitwirkung von Organen des Bundes 

Die nach ßundesrecht zuständigen Organe 

der Bundesgendarmerie - in Orten mit 

einer Bundespolizeibehörde diese -

haben zur Unterstützung der Bezirks­

verwaltungsbehörden einzuschreiten 

durch: 

a) Vorbeugungsmaßnah..-nen gegen drohende 

VenIa 1 tungsübertretungen, 

b) Haßnahmen, die für die Einleitung 

oder Durchführung von VenJaltungs­

strafverfahren erforderlich sind. 
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-) Salzburger Jugendschutz­
gesetz LGBl. 104/1985 

62 

§ 23 

Mitwirkung von Bundesorganen 

Die Organe der Bundesgendarmerie und der 

Bundespolizeidirektion Salzburg haben bei 

der Vollziehung dieses Gesetzes im Umfang 

des Gesetzes vom 10.2.1967, LGBl. Nr.19, 

über die Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

bei der Vollziehung von Landesgesetzen 

mitzuwirken. 

Anmerkung: Die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren nach 

dem neuen Salzburger Jugendschutzgesetz obliegt in der 

Stadt Salzburg nurmehr der Bezirksverwaltungsbehörde. 
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-) Tiroler Jugend­
s chut zge set z, 
LGBl. 16/1975 

( 1 ) 

( 2) 

Aufenthalt an alle~mein zugLnglichen Orten 

§ 10 

... 
Überdies ist Kindern und Jugendlichen der Auf-

enthalt an allgemein zug~nglichen Orten, die nach 
Art, Lage oder ständigem Besucherkreis eine besondere 
Gefahr für Kinder und Jugendliche bilden, nicht ge­
stattet. Sie haben solche Orte über Aufforderung durch 
Organe der öffentlichen Aufsicht unverzüglich zu 

verlassen. 

~lit'Nirkung oei der Vollziehung 

Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei der 
Vollziehur~ dieses Gesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver'l'lal tlli1.9;S­
übertretungen, 

b) Maßna:hmen, die für die Einlei tun,;; oder Durch­
führung von Ver'Nältungsstrafverfahren erforder­

lich sind und 
c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er ge­

setzlich vorgesehen ist, 

mi t zuwirken. 

. . . 
Anmerkung: Eine ulitwirkungsverpflichtun~ der Organe der 3undespolizei­
direktion Innsbruck für deren Bereich ergibt sich daraus, daß gemiß 

§ 15 Aos. 2 Ver'Naltungsübertretungen nach dem Tiroler Jugenschutzgesetz 
im örtlichen Wirkungsbereich der 13undespolizeidirektion Innsbruck von 
dieser zu bestrafen sind. 
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- j ~!ora.rloer~oer t.Tugend5"eset z, 
LG31. 1~/19i{ 

( 1 ) 

(2 ) 

::lein 

••• 

Aufenthalt an allge;J.ein zu­
;änglicDen Orten 

64-

lCinde r und Jugendli che , die sich an al1 5e-

zugänglichen Orten, welcne nacn 

oder stE:.ndi6e~~ 3esucherk:-eis eine oesondere Ge­

fahr für sie oilden, aufhalüen, haben solche 

Orte über Aufforderung durch Or~e de:­

öffentlichen Aufsich~ zu verlassen. 

:'li twirlDh"'1g der Bundesgendar.::.rerie 

Die Bundesgendannerie hat Dei der Vollziehu..'1.g 

des III.und IV.Hauptstückes i~ U~ang der 3e­

st~6en des Gesetzes über die :ü twirkung der 

Bundesgend~~erie bei der Vollzienung von 

Landesgesetzen Jlitzuwirken. 

Verfahrensbesti~1U"'1gen 

~ 32 

(1) Zur Durchsetzung der in diesei~ Gesetz enü­

haltenen 3eschrär~gen ist die Ausübun; un-

.ni ttelbarer behördlicher 3efehls- und Z';lan;sse­

walt zulässig. 

(2) Die 3ehörde l;:an."l du.:-ch Organe des öffentlic:c.e 

Sicherheitsdienstes eine Hausdurccsuchung vor­

ner..:l1en, wenn dies ::li t Sroßer o;lahrscheinlic~-

lcei t :;ur Auffindu.."l; yen Pe rsonen, die Ci.en 3e-

süi .. :~'::J.Un;en des '~ 21 _sos. 1 lit. a und )_bs.2 li"'c. 

a oder des 0 2.3 _,r;:;s. °1 zuv>ider;shandelü !:8:oen,oder­

von Sachen, die in eine::n Ve:r-;:altun~;ss~ra.iver­

fan:-en ge:::üiS § 29 in Ver°::lindi.U1; :J.iü ~ 21 _"'_'Os. 2 
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....... 

lit. a oder 0 2.3 _~as • .3 als Je':/eis.:lit-::=l in 

3etrac.ht ~w:';hJ.en, fi..i.hrt. 

( 3 ) ••• 

65 

(<+) Auf nausdurc!1.suc!lW1;en je .. lä.ß _.\.0:3. 2. SLld die 

~~ 140 AlJs. 1 ais .3 und 1..:.2 Aos. 1, 2 und ..;. der 

St rafpro .zeßordm.U1';; 1975 sip.l1:ö:e .~12.8 2nzu"ilenden. 

Die HausdurchsuchunS ist '.Ulter 3eiziehW12 von 

zwe i Zeu.;en 'TorzuneiLlen. 

(5) Die 'oei der Hausdurchsuclmn~ hervorc:;e­

lco.iunenen Beweis:.li ttel sind siche rzuste llen. 

'aenn der Eigent1i~ler der sicller;estellten Sac:r..en 

der Behörde bekannt ~t, hat sie ihn unter An~~ae 

der für die 3icherstel1uns .claß 6e'oenden Gr)_>1de 

unverz~l • .zu versti?_>1di 0en. Siciler:,;estel1-:e Sachen: 

die nicb.·~ einzuziehen oder für verfallen zu er­

kl2.reu sind, sind zurüclc.zustel1en, soo2.1d die für 

die Sicherstel1un~ "laß;ebenden Gründe wei;;;;e­

fallen sind. 

Anmer~0_~.n.:·: ~ 21 le.;.cit. betrifft das Verbot des ~esit::::;es ~ron :3ucht-

,ni tteL'1. durch Kinder u.:.'1d Ju~endliche, 'j 23 den. Si "etliclüei ts-

schutz. 
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-) ·,Vie:ler Ju;e~c.­
schut3~esetz 
vom 1. -Juli 1985, 
LGBl. 34/1985 

§ 20 

(1) Die Ei~altung der Bestimmungen dieses 

Gsset38s ist yon c.er 3undes'!,)olizeidire!:tion 

t;/ien zu übervlacc.en. 

(2) ••• 

ss 
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- -) ICtirntner Landesgese"tz 
vom 26.6.1980 liber 
die Maßnar.JIlen zur Be­
kämuf1..L't1,,<: von l{a ta.­
strophenfoh:en, 
IGEl. 66/1980. 
(Kärntner Ke..ta­
strophenhilfegesetz) 

§ 7 

Li i twirlcung 1er Svndesge!ldarmeri e, ~er 
BundesDolizeibehörden und des Sundes-

- heeres 

61 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie r.aben 
bei der ~rollziehung ·dieses Gesetzes - aus­

genommen § 9 A bs. 1 li t. d - nach ;;Ia3gabe 
der Bes~~ungen des Gesetzes Uber die 
rfti twirkung der B1..L'1.desgendarmerie 1..Uld der 
Bundespolizeibehörden bei der Vollziehung 

von Landesgesetzen, LGB1. 53/1978, mitzu­

wirken. 

(2) Im örtlichen Wirkungsbereich von B1..L'!..des­

polizeibehörden haben diese bei der Voll­

ziehung dieses Gesetzes - ausgeno~~en § 9 

Abs. 1 li t. d - nach I:la:3gabe der Bestimmungen 

des Gesetzes über die Lli twirlcung der Bl.Uldes­

gendarmerie und der Bundespolizeibehörden 

bei der Vollziehung von Landesgesetzen, 

LGB1. Nr. 5.3/1972, mitz'Jwirken.. 
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-) Sal:3Jurger 
~Catastro'lJnen.iUlfe­
gesetz, LGBl. 3/ 1975 

-) Tiroler Kata­
strouhenhilfsdienst­
gesetz, LGB1. 5/ 1974 

65 

(1) 'Jer die GefarJ' oder den ;:;ir-tri -et eiDer 

Katastrop~e zu einem Zei tpwllrt ·na~.J..:nr:lt, da 

hievon noch keine allgeoei!le :=ecr..tr...is -oeste:-:t, 

hat unverzügli eh di e 3e zirksve r:7al ttL't1SS ce::::jrc.e, 

das nächste Gemeinde2~t oder die nächste Sic~er­

heitsdienststelle zu versc:ändigen 

§ 26 

Die Organe der Eundesgen.darmerie haDen oei der 

Vollziehung dieses Gesetzes im Umf8~g des Ge­

setzes VClffi 10. Feöruar 1967, LGE1. ~9, üoer die 

illi tvrirkung der Bundesgendarmerie öei der 

Vollzienung von Landesgesetzen mi t::uwirken. 

§ 25 

(1) Die Organe der 3undesgendarmerie ha8e~ bei 

der Vollziehung dieses Gesetzes mit Ausnahme 

jener Bestimmungen, deren Durchführung den 

Gemeinden obliegt, in dem durch ~as Gesetz 

LGBl. 2/1967 bestimmten Rahmen mi t zuwirken. 

(2) Die Bundespali zeidirektion Im1sbruclc hat 

a) von ihren Organen dienstli eh 71ahrgenommene 

Üoertretungen dieses Gesetzes dem Llagis"crat 

der Landeshauptstadt Innsbruclc 2.:.'1.zuzeigen u.."ld 

b) Dei drohenden oder festgestellc:e!l t)':jertretu..."l­

gen dieses Gesetzes üoerdies alle ~Tcrl3.ufi zer! 

unaufs chie '0 baren l':Iaßnar .. Inen zur A~Vl'e!IT von Ge-

fahren für die körperliche Sicherheit von 

i,Ienschen oder für d2.s 3igentu:;: :3U treffen, die 

ohne vorausgegan€Br-es Verfahren setrolfen 

werden. 
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"-) Burgenländisches 
Landesgesetz vom 
18.11.1985, über 
die Abwehr und Be­
kämpfung von 
Katastrophen 
(Katastrophen­
hilfegesetz) 

§ 33 

MITWIRKUNG VON BUNDESORGANEN 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haben 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen und 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von 

Verwaltungsstrafverfahren erforderlich 

sind, 

mitzuwirken. 

(2) Organe der Bundesgendarmerie und der 

Bundespolizeibehörden und deren Einrichtungen 

dürfen zur Vollziehung der Bestimmungen der 

§§ 8, 11 und 25 bis 28 dieses Gesetzes nicht 

herangezogen werden. 

69 
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-) 3urgenländisches 
~Cul turpflenzen­
s chut zge se t z, 
LG:al. 1 1/ -1949 

70 

§ 14 

(1) ••• si~d zur Anzeige v-erpfli chtet, wen...'1. sie an 

••• Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflar.zeDerzeug­
nissenden :aefall durch Ffla..'1.zenkranld:ei ten 
oder Pflanzens che.dlinge, die jeweils durch lCur_d­

machung der Lendesregier~g na~entlich oekar~t­

gemache; werden, feststellen oder _~'1.zeicben wahr­
nehmen, die erfah~gsgemäß oder nach einer all­
fällig bekanntgemachten Belehrung auf den 3efall 
durch diese Krankheiten oder Schädlinge hinweisen 
oder auch nur einen derartigen Verdacht erregen. 
Die gleiche Anzeigepflicht obliegt ••• den Organen 
der öffentlichen Sicherheit ••• 

(2) ••• 

(3) Die in den .Aosätzen (1) und (2) vorgesehenen 

Anzeigen sind dem Bürgermeister UtIagistrat) jener 

Gemeinde, in der der Befall oder Anzeichen hiefür 

wahrgenommen werden, zU erstatten. 

( 1 ) 

( 2) 

§ 19 

(3) die Organe der öffentlichen Sicherheit 

einschließlich der beeideten Feldschutzorgene 
und jener der TlIarktpolizei haoen die 3ezirksver­
waltungsbehörden bei der Hand.....'le.oung dieses Geset::es 

zu unterstützen 

... 
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Ictrntner Kul tur­
pflanzenschutz-
geset z, 
L G BI. 1 2/ 1 9 49 ,. 
idF LGBl. 33/1954 
und 33/1983 

-) NÖ. Kulturpflanzen­
schutz~esetz 1978, 
LGBl. 6130-0 

11 

(1) 000 sind zur Anzeige verpflichtet, 'Nenn sie 

an .0. Pflanzen, Pflanzenteilen oder Er2eugnissen 

den Befall durch Pflanzenlcranlrnei ten oder 

Pfl8.nzens chädlinge, die jeweils durch Kundmachung 

der Landesregierung namentlich iJekannt,-;egeoen 

werden, feststellen oder Anzeichen wah!"nef1Jllerr, 

die erfahrtUlgsgemäß oder nach einer CJllrUli;S 

oekanntgemachten Bele~U1g auf den Befall durch 

diese Kra!1Jchei ten oder S ch~i.dlin.ge hirl'aeisen oder 

auch nur einen derartigen Verdacht erregen. Die 

gleiche Anzeigepflicht ooliegt den Organen der 

öffentli ehen Si cherr..ei t und I.larktpoli ::ei sO'flie 

den beeideten Feldschutzor0anen. 

§ 14 

(1) ••• zur Anzeis:e verpflichtet, wenn sie an ... 

Pflanzen, Pflanzenteilen oder Pflanzenerzeu:'s!üssen 

den :aefall durch Fflanzenlcrankhei ten oder Pflanzen­

s ch~dlinge, die j eVleils durch Kundmachung der 

Landesregierung namentlich bekanntgemacht werden, 

feststellen oder Anzeichen wahrnehmen, die erfah­

rungsgemäß oder nach einer allfälli,g; uelw.nntge­

machten Belehrung auf den Befall dlITch diese 

Krankhei ten oder Schädlinge hinweisen oder 2.uch 

nur einen derartigen Verdacht erregen. Die ,~leiche 

Anzeigepflicht ooliegt den ••• Organen der öffent­

lichen Sicherheit 

( 2) 

(3) Die in den Ausätzen (1) und (2) 'Torl?esehenen 

An2eigen sind .ierrer Gemeinde, in der der 3ef.::'.11 

oder ) .. nzeichen hiefür ':IClnr7enommen ';lUrden, =u 

erstatten. 
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-) CÖ. Kul tur'!Jflanzen­
schutzgesetz, 
LGBl. 37/1951 

§ 8 

die Orga..."le der öffen-vli cl'!en Si cherhej t, 
der lilarktpolizei und die ·oeeideten :?eldschutz­

orga...~e haben die Behörden bei der rtandhablL"l€ 
dieses Gese~zes zu unterstützen; insbesondere 
sind Sie verpflichtet, ••• &~zeigen im Sinne des 
§ 13 zu ersta"tten. Die Be zirksverrlEÜ t1.:l.!:?Soehörden 
oe dienen sich ihrer zum ZVie cke einer allgemeinen 
Überw~chung der Kulturen vom Standpur~e des 
?flanzenschutzes und zur Berichterstattung über 
das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen 

sowie über die dadurch verursachten Schäden. 

'n.:nerkuna::: Gemäß § 13 sind der Gemeinde Anzeigen zu erstatten, wenn an 

~flanzen, Pflanzenteilen oder Erzeugnissen der 3efall durch Pflanzenkrank­
heiten oder Pflanzenschädlinge zu erkennen sind. 
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· -) Wiener Kultur­
pflanzenschutz­
ge set z, 
LGB 1. 2 1/1 949 
8/1955, 
10/1959 

13 

§ 9 

(1) Der amtliche Pflanzenschutzdienst, die 

landWirtschaftlichen und gärtnerischen Fach­

vereine und deren Fachorgane, die Organe der 

öffentlichen Sicherheit und Marktpolizei, die 

Forst- und Jagdschutzorgane sowie die beeideten 

Feldschutzorgane haben den Magistrat bei der 

Handhabung dieses Gesetzes zu unterstützen. 

(2) Der Magistrat hat sich ihrer zwn Zwecke 

einer allgem.einen Übervlachung der Kulturen VOITl 

Standpunkte des Pflanzenschutzes und zur Bericht­

erstattung über das Auftreten von Krankheiten 

und Schädlingen sowie über die verur~achten 

Schäden zu bedienen. 

§ 13 

(1) Zur Anzeige über das Auftreten von Wanderheu­

schreckenschvvärmen, des Kartoffelkäfers oder des 

Kartoffelkrebses ist jedermarm verpflichtet; 

diese allgei,1ein verbindliche Anzeigepflicht kann 

auf Antrag des amtlichen Pflanienschutzdienstes 

durch Verordnung der Landesregierung eingesc~ränkt 

oder auch auf andere besonders gefährliche Krank­

heiten tmd Schädlinge ausgedehnt werden. 

(2) Die in den §§ 2, 3 U11d 4 angeführten Personen 

sind überdies zur Anzeige verpflichtet, wenn sie 

an ih11en geherigen, ihrer VerfUgung unterliegenden 

oder sonst ihrer Aufsicht anvertrauten Pflanzen, 

Pflanzenteilen oder Erzeugnissen den Befall durch 

den Fichtenborkenkäfer außerhalb von geschlossenen 

Wäldern feststellen oder Anzeichen wahrnehmen, 

die erfahrungsge:n2.8 oder nach einer allfällig be­

kanntgemachten Belehrung auf den BefG.ll durch 

diesen Schädling hinweisen oder auch nur einen 

derartie;en Verdacht erregen. Die gleiche Anzeige­

pflicht obliegt den Fachorganen der Land'iiirt­

schaftskammer, feHler den Fachorz;anen l2.nd­

wirtschaftlicher Anstalten, Schulen tmd Organisati-
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one~, den Org?-Den der cffentlichen Sicherheit 

und r,:arktpolizei, den Forst- und Jagdschut zor­

g2.~en sowie den beeideten ::<'eldschutzorganen. 

1+ 

Auf Pntrag des amtlichen Pflanzenschutzdienstes 

&3.nn diese Pn~eigepflicht eingeschrä.."1kt oder a",ch 

auf andere gefährliche Pflanzenschädlinge ~"1d 

Kran.:-dleiten ausgedelmt v/erden. 

(3) ••• 

(4) Die gemäß den Abs. (1), (2) und (3) zu er-

stattenden Anzeigen sindde:n ~'i2.gistratischen Be­

zirksa::lt, in dess81:.. .:;.Eltsgebiet der Befall oder 

die P.~.3eichen hiefür 'llahrgeno:n;nen. vmrden, :3U 

1.5.8 e nni t teIn. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)78 von 223

www.parlament.gv.at



-) steiermärkisches 
Pflanzens chut z­
gesetz, 
LGBl. 1/ 1951, 
idF LGBl. 6/1977 

75 

§ 14 

( 1) .•. sind zur Anzeige ver:,Jfli chtet, 'Nenn 

sie an ••. Pflanzen, Pflanzenteilen oder -er­

zeugnissen den Befall durch Fflanzenlcrank­

heiten oder Fflanzenschädlinge, die jeweils 

durch Kundmachung der Landesregierung namentlich 

bekarmtgemacht ~'/erden, feststellen, oder i\.n­

zeichen wahrnehmen, die erfahrungsgemäß oder 

nach einer allfällig uekanntgemachten Belehrung 

auf den Befall durch diese Krankheiten oder 

Schädlinge:! hinweisen oder auch nur einen der­

artigen Verdacht erregen. Die gleiche .~zeige­

pflicht obliegt den •.. Organen der öffentlichen 

Si cherhei t und fJarktpoli zei sowie den beeideten 

Feldschutzorganen. 

Anmerkung: Die Anzeigen sind dem Bürgermeister (I.lagistrat) jener 

Gef'1einde, in der der Befall oder Anzeichen hierfür wahrgenorrunen 

wurden, zu erstatten. 
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-) Gesetz vom 10. April 1904 
wirksam für das Herzogtum 
Steiermark, betreffend den 
Schutz des Feldgutes, 
RGBl. 57/1904 

§ 29 

Von dem Verfahren und den zu dessen 
Durchführung berufenen Behörden 

1E 

Die Durchführung des Verfahrens aus 

Anlaß vorkommender Feldfrevel, be­

ziehungsweise die Untersuchung und Be­

strafung derselben steht dem Gemeinde­

vorsteher jener Gemeinde zu, in deren 

Gebietedie Gesetzesübertretung begangen 

wurde. 

Dieses Strafrecht wird nach Vorschrift 

der Gemeindeordnung vom Gemeindevor­

steher in Gemeinschaft mit zwei Bei­

sitzern (Gemeinderäten) im übertragenen 

Wirkungskreise ausgeübt. 

Sind jedoch die Organe einer Gemeinde 

des Feldfrevels zum Nachteile einer 

anderen Gemeinde beschuldigt, oder 

handelt es sich überhaupt um einen Feld­

frevel, rücksichtlich dessen der nach 

obiger Regel kompetente Gemeindevor­

steher befangen erscheint, so steht 

das Strafverfahren der politischen Be­

zirksbehörde zu. 

Anmerkung: Am 13.1.1966 erging eine Verordnung der Stmk. Landes­

regierung, LGBl. Nr. 10/1966, wodurch auf Grund der damals geltenden 

Grazer Gemeindeordnung 1958 i.d.F. 1965 mit Zustimmung der Bundes­

regierung im § 1 Ziff. 3 die Flurschutzpolizei aus dem eigenen 

Wirkungsbereich der Stadt Graz auf die Bundespolizeidirektion Graz 

übertragen wurde. 
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-) Verordnun:~ der 
burgenländischen 
Landesregierung, oe­
treffend allgemeine 
Aowehrmaßnahmen zur 
Bekämpfung des Kar­
toffelkäfers, 
LGB1. 2/1952 

17 

o 1 

(1) ••• verpflichtet, auf das Auftreten des 

Kartoffelkäfers zu achten und jedes Vorkorrunen 
sowie alle .Anzeichen, die auf das Vorhandensein 
dieses Pflanzensch'icllings schließen lassen, 
unverzüglich dem Bürgermeister jener Gemeinde, 
in der der Befall oder Anzei chen 'rmhrgenommen 
vrurden, bekar~tzugeoen • .•. Die gleiche Anzeige­

pflicht obliegt auch •.. den Organen der 

öffentlichen Sicherheit ••• 

1 (2) ••• 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 81 von 223

www.parlament.gv.at



-) 3urgenl~~disches 
Lichtspielgesetz, 
1Gl31. 1/1962 

-) lGirntner Kinogesetz, 
LG31. 2/1963, 
idF. LGB1. 14/1975 

18 

( 1) A..Jgesehen von den der Verlein.u..."1&,soehörde 
zustehenden Befu~~ssen ooliegt die u...~ttelJare 
Aufsicht üoer die l3etrieoe lL"1d Veranstaltungen 
im Sinne dieses Gesetzes den Bezirksvern8ltungs­

behörden (Bundespolizeidirektion Eisenstadt). 

(2) Die Aufsichtsbehörde hat die sofortige ~in­
stellung von Filmvorführungen zu verfügen, die 
ohne l3ewilligung stattfinden oder gegen ein Ver-oot 
im Sir~e des § 16 verstoßen. 

(3) Die Aufsichtsorgane gemäß Aas. 1 haben jeder­
zei t Zutritt zu den Betriebsra.umen. Zu jeder Ver­
anstaltung sind ihnen unentgeltlich zwei geeignete 

Plätze im Zuschauerraum zur Verfü~"1g zu stellen. 

Über.-rachung 

§ 22 

( 1) Die Landesregierung u..."1d die Be ::irksverwal tU!l~S­
behörden (Bundespolizeioehörden) ha~e~ daTÜoer 
zu wachen und die erforderlichen Vorkehrungen zu 

treffe~, daß die Bestimmungen dieses Gesetzes ~_d 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver­

ordnungen und Verfü~"1gen eingehalten ~erden. 

(2) Der Inhaoer der Berechti~"1g (Geschäftsführer, 
Pächter) hat den mit der uberNachu..."1,g 'Jetrauten 

behördli ehen Organoen bei jeder VorfülLrtmg im 
Zuschauer::-aume zwei geeignete :?Litze unentgeltlich 
zur Verfügung zu halten, von dene~ aus der Gang 
der Vorführung und ier Zus chauerraUID gennu je 0 J­

achtet ·Ne rden können. 

(3) Der Inhaber der 3erechti~tng (Gesch~ftsfü~~er, 
?2.chter) hat 2lle seinen 2etrieo oetreffenden 
behördli ehen Verfügungen ::u sar::rrneln u,-'1d de:l rni-:: 

der 7foernachu..."1g ~")et:-auten behördli ehen Organen, 

die sich als solche aus';leisen, auf der3n Verlangen 
vorzuzeigen Q~d i~~en Zutritt zu sämtlichen 3e-
trie8sr~umen zu 59statten. 
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-) nö. Lichtschau-
I. 

spielgeset z, 
LGB1. 7060-0 
vom 6.10.1972 

Über':rachung 

~ 20 

79 

( 1) Die Üoervrachung der Eirlhal tung der Bestimmungen 

dieses Gesetzes obliegt: 

a) . im Hinolid: auf die örtliche Bau- und Feuer!;lolizei 

der Gemeinde, 

a) in Qetriebste chnischer Hinsi cht tier Lar..desregierun:-, 

iJei Gefahr im Ver:::uge auch der 3ezirlcsvernal ttmgs­

behörde, 

c) im u:Jrigen der .39 zirksverrral tU:'1.gsbehörde, im 

örtlichen Wirk1.ll1gsbereich einer Bundespoli:::eiue­

hörde dieser. 

(2) Die Üoer'l1achungsbehörde hat im Rahmen ihrer 

Zuständiglcei t die für e inen ordnuna:sgem~ßen öe crie b 

erforderlichen Anordnungen zu treffen. Für die Be­

hebung von i'ilängeln hat sie eine angemessene Frist 

zu gewähren. 

(3) Bei wesentlichen Jitänßeln hat die L3ndesregienmg, 

im Falle von Gefahr im Verzuge die Be ~irksver;val ttmgs­

oehörde, bis. ZUT'Behebu..."Ylg derselben die Sperrung (jer 

Betriebsstätte zu verfügen. 

(4) Von einer Sperrung der Be trie 0ss tätte ist die 

Landesree;ierung durch die Behörde, die die S gerrtm~ 

verfügt hat, in Kenntnis zu setzen. 

(5) Den behördlichen Organen ist der Eintritt in die 

Betrieosräwne während der 3etrieus3eit zu ~estatten. 

Bei jeder Vorstellung sind z"frei ,'::;eeignete Si tZvl:Lt; ze 

im Zuschauerrawn zum Z'jfecl~e der Imfsicht unentgeltlich 

zur Verfügung zu halten. 

(6) In der BetrielJsstJ.tte sind die 3ewillL:;ur...gsur­

kunde und alle auf die 3etriensstätte lmd die Be­

trie cseinrichttmg <)e 2ughaiJenden behördli ehen 3e­

scheide und 3elege, ',"lie ?l:ine unti dfrl., stets in 

Ver:l2.hru....'1g zu h2..l ten und den oehörclli ehen (;rp;"me::-l 

über deren ~!erlaniZen vor::=;u':leis8:n. 
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-) oö. Kino~esetz, 
LGB1. 34/1954, 
idF LGB~. 53/ 19 61 
und 62/1969. 

Iü ti"lirkung der 3u...'1desgendarmerie 

§ 40 

(1) Die nach Bundesrecht zuständigen Organe der 

Bundesgendarmerie haben zur UnterstütztL~g der 38-

zirksverwal tungsbehörden einzus chrei ten dl..trch: 

sc 

a) Voroeugungsmaßnahmen gegen drohende Verl/al. tungs­

übertretungen; 

b) Maßnahmen, die für die Eir..lei tung oder Durch­

ftW..rung von iJerm3J. tungsstrafverfahren erforde!'li eh 

sind; 

c) Kontrolle der Zulassungsbescheinigungen auf ihre 

Übereinstimmung mit der Bezeichnung nach § 14 AJs. E 

(2) Falls der Be zirksverv/al tungsbehörde für die im 

Abs. 1 genannten Aufgaoen andere geeignete Organe 

zur:Verfügung stehen, hat sie sich an Stelle der 

Bundesgendarmerie dieser Organe zu oedienen. Die 

Bezirksvenraltungsbehörde hat in einem solchen Falle 

das Bezirksgendarmeriekommando davon zu verständigen. 

§ 13 

(1) Die unmittelbare Überv/achung der Vorführungen 

gemäß § 1 Abs. 1 hinsichtlich der Einhaltun~ dar 

Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen u...'1d Be­

scheide ooliegt cer Bezirksven/al tungsbehörde, im 

örtlichen Wirkungsbereich einer :3undespolizeioehörde 

dieser Behörde. 

(2) ••• 

(3) Den die Üoer,vachung durchfü~nrenden Behörden­

organen ist Zutritt in alle T·eile der 3etriebsstiitte 

zu gewähren, und es sind für sie 'rrährentl der Vor­

füh....--u.ngen z'Ilei geeigne~e Sitzplätze oerei ~zuhal ten, 

von denen aus der G2..ng der Vorführung gut gesehen 

werden kann. Im übrigen erläßt die Behörde die zur 

Durchführu...~g ihrer Aufga;Jen gemäß A"os. 1 bzw. Abs. 2 

erforderlichen Anordnungen. 
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"-) S al zourger 
Lichtspielgesetz 1973, 
LGB1. 3/ 1974 

Steiermärkisches 
Lichtspielgesetz 1983, 
LGB1. 60 

Si 

§ 21 

(1 ) 

(2) Der Eezirkshaup:t;:marmschaft, in der 

Stadt Salzourg der Bundespolizeibehörde, 

und für das ganze Land der Landesregierung 

steht das Recht zu, die Vorführungen zu 

übervlachen. 

Überv/c.chung 

§ 20 

( 1) Die Üoer'flachung der Einhal tung der Be­

stimmungen dieses Gesetzes obliegt 

a) im Hinblick auf die örtliche Bau- und 

Feuerpolizei der Gemeinde; 

b) in oetrieostechnischer Hinsicht für Be­

trieosstätten mit festem Standort, in 

denen von der Landesregierung erteilte 

BeV/illigungen ausseüot werden, der Landes­

regierung, für olle g,nderen BetrieiJsstätten 

der Be zirksvermll tungsbehörde; 

c) im üorigen der Be zirksverTlal ttmgsbehörde, 

im örtlichen \Virkungsbereich einer Bundes­

polizei~ehörde dieser. 

(2) Die Überv18.chungsbehörde hat im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit die für einen ordnun(7:sgernlißen 

Betrieb erforderlichen ft~ordnungen zu treffen. 

Sie hat die Eehebun€ von I/Iiingeln unter Setzun,~ 

einer angemessenen Frist durch Bescheid auf­

zutr3.gen. 

(3) Bei · .. resentlichen llIängeln, die eine Gefahr 

für Leben oder Geslmdnei t von Personen d8.rstel­

len, hat die ther:rachungsoehörde die S-perrunC! 

des Betriebes oi3 zur 3eheiJu..ng der i,llingel zu 

verfügen. 
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(4) Von einer Sperrung der 3etriebsstätte ist die 
L~~desregierung durch die Behörde, die die 
Sperrung verfügt hat, in KeIh~tniS zu setzen. 

(5) Den behördlichen Organen ist der in 
die Betriebsstätten zu gestatten. Bei jeder Vor­
stellung sind zwei geeignete Sitzplätze im Zu­
schauerraum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

(6) In der 3etriebsstätte sind die Bewilligungs~ 
kunde und alle auf die Betrie0sstätte bezughabenden 
behördlichen Bescheide UL~d Belege, wie Pläne und 
dergleiche~ stets in Verwahrung zu halten und den 
behördlichen Organen über deren Verlangen vorzu­
weisen. 
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-) Tiroler Lichtspielgesetz 
LGBl. 5/1985 

83 

§ 7 

Anhörung 

(2) Vor der Entscheidung über ein Ansuchen 

um die Erteilung .der Bewilligung zur Vor­

führung von Filmen in der Landeshauptstadt 

Innsbruck ist die Bundespolizeidirektion 

Innsbruck zur Frage der Verläßlichkeit des 

Bewerbers und zur Frage der Aufrechterhal­

tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit zu hören. 

§ 25 

Zeitliche Beschränkungen 

(1) Die Vorführung von Filmen darf nicht 

vor 6 Uhr beginnen und muß spätestens um 

1 Uhr beendet werden. Die Landesregierung 

kann, soweit dies zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher­

heit oder zur Vermeidung von unzumutbaren 

Belästigungen der Nachbarn durch Lärm er­

forderlich ist, In der Lichtspielbewilli­

gung oder in einem gesonderten Bescheid 

vorschreiben, daß mit der Vorführung 

von Filmen erst zu einem späteren Zeit­

punkt ~egonnen werden darf oder daß SIe 

zu einem früheren Zeitpunkt beendet werden 

muß. Eine solche Beschränkung ist aufzu­

heben, wenn der Grund für ihre Erlassung 

weggefallen ist. 

(2) Vor der Erlassung bzw. Aufhebung 

einer Beschränkung nach Abs. 1 ist die 

Ge m ein d e, 1 n d e l' si c h die f3 e tri e b san 1 ag e 

befindet, In der Landeshauptstadt Inns­

bruck die Bundespolizeidlrektion, zu 

hören. 
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§ 27 

Zuständigkeit 

(1) Soweit in den Absätzen 2 und 3 nichts 

anderes bestimmt ist, hat die Bezirkshaupt­

mannschaft, in der Landeshauptstadt Inns­

bruck, die Bundespolizeidirektion Inns­

bruck, die Vorführung von Filmen daraufhin 

zu überwachen, ob die Vorschriften dieses 

Gesetzes eingehalten werden. 

§ 28 

Herstellung des gesetzlichen Zustandes 

(1) Wird ein Film ohne Lichtspielbewilli­

gung öffentlich vorgeführt, so hat die 

Bezirkshauptmannschaft, in der Landes­

hauptstadt Innsbruck die Bundespolizei­

direktion Innsbruck, dem Verantwortlichen 

aufzutragen, die weitere Vorführung zu 

unterlassen. 

( 2 ) 

( 3 ) 

: 4) 

(5) Wird ein Film, dessen Vorführung durch 

eine Verordnung nach § 26 Abs. 1 unter­

sagt wurde, vorgeführt, so hat die Be­

zirkshauptmannschaft, in der Landeshaupt­

stadt Innsbruck die Bundespolizeidirektion 

Innsbruck, dem Berechtigten aufzutragen, 

die weitere Vorführung dieses Filmes zu 

unterlassen. 

(6) Die Bezirkshauptmannschaft, in der 

Landeshauptstadt Innsbruck die Bundespoli­

zeidirektion Innsbruck, kann die Vorführung 

eines Filmes durch Ausübung unmlttelbarer 

behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 

einstellen, wenn 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)88 von 223

www.parlament.gv.at



85 

a) dies zur Abwehr einer unmittelbaren 

Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 

von Menschen oder für die Sicherheit 

von Sachen erforderlich ist, 

b) ein Film ohne Lichtspielbewilligung 

vorgeführt wird, oder 

c) ein Film vorgeführt wird, dessen Vor­

führung durch eine Verordnung nach § 26 

Abs. 1 untersagt wurde. 

(7) Besteht eine unmittelbare Gefahr für 

das Leben oder die Gesundheit von Menschen 

oder für die Sicherheit von Sachen, so 

sind auch die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes befugt, die Vorführung 

eines solchen Filmes einzustellen. Oie 

Ausübung unmittelbarer behördlicher Be­

fehls- und Zwangsgewalt ist zulässig. 

§ 29 

Zutritt zu Betriebsanlagen 

(1) Der Berechtigte hat den Organen und 

den sonstigen Beauftragten der Behörde so­

wie den Organen des öffentlichen Sicher­

heitsdienstes Zutritt zu allen Teilen 

der Betriebsanlage zu gewähren. Verwehrt 

er den Zutritt, so kann dieser durch 

Ausübung unmittelbarer behördlicher Be­

fehls- und Zangsgewalt erwirkt werden. 

(2) Der Berechtigte hat bei jeder Vor­

führung zwei geeignete Sitzplätze für 

Organe der Behörden unentgeltlich zur 

Verfügung zu halten. 

§ 33 

Strafbestimmungen 

(1) Wer 

a) einen Film ohne Lichtspielbewilligung 

öffentlich vorführt, 
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b) ein Standkino in einer Betriebsanlage 

betreibt, für die eine Betriebsbe­

willigung nicht vorliegt, 

c) ohne Bewilligung der Landesregierung 

für die öffentliche Vorführung von 

Filmen Bildträger verwendet, die nicht 

den Erfordernissen nach § 20 Abs. 1 ent­

sprechen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und 

ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, in 

der Landeshauptstadt Innsbruck von der Bun­

despolizeidirektion Innsbruck, mit Geld­

strafe bis zu 30.000,-- Schilling zu 

bestrafen. 

(2) .....•.. 

f) einen Film, dessen Vorführung durch eine 

Verordnung nach § 26 Abs. 1 untersagt 

wurde, öffentlich vorführt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 

von der Be2irksverwaltungsbehörde, in der 

Landeshauptstadt Innsbruck von der Bun­

despolizeidirektion Innsbruck, mit Geld­

strafe bis zu 10.000,-- Schilling zu 

bestrafen. 
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-) VonrliJer;er LiC!lt­
sClie 12"eset z, LG31. 
1 Ö/1 '983 :.ii t'Nir~cun; da r 3undes ;encl2.r .. :e :cie 

':? 1] 

Vollsiej,lUll6' des ;j 15 ;los. 

3estLL:n.UlCen des Geset zes über die .Li t·;;ir~:l..''':'L: 

d.er 31..Uldessendar.::lerie 'oei der Voll:;ie~l.t~"1o; 70n 

Lcmdes;eset :3en -'ü t z'\J..'.7ir:cen. 

87 
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-).nener Kinogesetz, 
LGBl. 18/1955, 
idF LGB1. 8/1961,2/1957 
26/1969 und 33/ 1960 

'~ 14 

( 1) Die Uue:r:l8..chung cer in diesem ']eset=: ge­

regelten imffüh..'""LLYlgen, das ist die Aufsicht 

liber die Einhaltung der 3estimwun~en dieses 

Gesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes er­

lassenen Dur chführu.."l.gsvors chriften "l!lld der 

erlassenen Anordnungen, ooliegt, sowe.i t es 

S8 

sich auf betriebstechnische, oau- und feuer­

polizeiliche Rücksichten erstreckt, deB 

magistrat,' sonst aoer, insbesondere r..insich-clicr.. 

der Ruhe und Or~Ylung, der Überprüf1LYlg er~eilter 

Bewilligungen (§2), sonstiger Befugrü.sse (§§ 3 
und 6), der Jugendzulassung (§ 10), der ~~~­

kündigungen (§ 13) und der Eir~~altung der Zeiten, 

zu denen öffentliche AuffürJUngen nicht zulässig 

sind (§ 17), der Bundespolizeidirektion 

( 4) Soweit sich bei der üoer:rachung einer 

Aufführung unaufschiebbare Verfügungen als 

notwendig erweisen, sind sie von dem vom i.la­

gistrat oder der Bundespali zeidirektion '.iien 

hiezu beauftragten Organ zu erlassen. 

Solche unaufschiebbare Verfügungen sind: 

a) im Hirkungsbereiche der BtL"1.despoli zeidirek­

tic::,. ',hen die Entfernung von ~'lestörer!l, 

ferner die ')::1terbrechung oder :Sinstelltmg 

von Auffür:...."'""'Jn.s-en, sofern dies not-lIendig ist, 

um Süörun~en der öffentlichen RtL~e und 

Ordnung oder Gefa~lTen für die Sicherheit der 

__ Persollen oder des Eigentums hint2.llzu.~alten, 
-

ferner die 2instell'J_!l§: unjefugter Auf:ül'lrJ.llgen 

sowie VO!l Au.::fü::!"'J...."l,gen, die i="egen die ~mäß 

0) im ',''-irktmgsoer::==-che des lf~2..;cisc;r2.0eS die 3in­

stellung von ,tl,uffUh::"'c.l:'.s9::' s-:;n:::i0, _~_8S. 3 oder 

falls der Vorfül".I1lllgse:;J'9arat nicht von einem 
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[)erechtigten, dienstf'ihigen Filmvorführer 

bedient wird. Ist jedoch 9in Über:l8.chungs­

organ des i;le..gistrates nicht anrresend u...'tld ist 

Gefahr im Verzuge, so kann auch in diesen 

F~i.llen das Überrrachungsorgan der Bundespol~ zei­

direktion \"iien die Einstellung verfügen. 
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-) Burgenländisches 
Na~rschutzgesetz, 
LGBl. 23/ 196 1 

§ 1 1 

Wer Pflanzen oder Tiere geschützter Arten 
(deren Teile und Entwicklungsformen) besitzt, 
zu Handelszwecken anbietet oder befördert, 
hat deren Herkunft den Organen der mit Na~r­
schutz befaßten Behörden nachzuweisen. 

Organe des Na~rschutzes 

§ 24 

sc 

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes EDwie die Marktaufsichts-, Forst-, Jagd-, 
Fischerei- und Feldschutzorgane haben bei der 
Vollziehung dieses Gesetzes mitzuwirken. Zu 

ihrer Unterstüt~ können beeidete Na~r­
schutzorgane herangezogen werden, die als 

öffentliche Wachen anzusehen sind, wenn sie in 
Ausübung ihres Dienstes handeln und das vorge­
schriebene Dienstabzeichen tragen ••• 

(2) Die Na~rschutzorgane sind berechtigt und 
verpflichtet, in ihrem dienstlichen Wirkungs­
kreis Personen, die den Vorschriften des Natur­
schutzgesetzes und den Durchführungsverordnungen 

zuwiderhandeln, anzuhalten, ihre Person fest­
zustellen und die von ihnen gefangenen Tiere oder 
gesammel ten Pflanzen und die zur Tat benützten 
Gegenstände anzunehmen, vorläufig zu beschlag­
nahmen und der nächsten Sicherheitsdienststelle 
zur Weiterleitung an die zuständige Behörde ab­

zuliefern. Die Naturschutzorgane sind ferner 
befugt, die von angehaltenen Personen mi tge­
führten Fahrzeuge und Behältnisse nach solchen 
Gegenständen zu durchsuchen. 
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-) Kärntner Landesgesetz vom 
3. Juni 1986 über den Schutz 
und die Pflege der Natur 
(Kärntner Naturschutzge­
setz) LGBl. 54/1986 

91 

§ 65 

Mitwirkung bei der Vollziehung 

(1) Oie Organe der Bundesgendarmerie und 

der Bundespolizeibehörden haben im Sinne 

des Gesetzes über die Mitwirkung der Bun­

desgendarmerie und der Bundespolizeibe­

hörden bei der Vollziehung von Landesge­

setzen, Landesgesetzblatt Nr. 53/1978, 

bei der Vollziehung der §§ 44 lit. a, 

5 Abs. 1 lit. a und k, 6 Abs. 2, 7, 8, 13 

lit. a, 14 Abs. 1, 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 

u. 2, 29 Abs. 1 sowie der auf Grund der 

§§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1, 

20. 23 Abs. 1 und 25 Abs. 1 erlassenen 

Verordnungen mitzuwirken. 
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-) NÖ. Haturschutz­
gesetz, 
LG31. 5500-2 

3etreten von Gru...· .. lCistücken Ur' .. d Ausku..."lfts­
pflicht 

§ 17 

(1) Den mit Aufga:.;e~ des Haturschutzes betrauter.. 
behördlichen Orga.."len ist zum Z'flecke amtliche::­
ErheiJungen in Vollziehung dieses Gesetzes und der 

in seiner Durchführung erlasse!len Verordnunger.. un€e­
hindert Zutri l;t zu den i~ 3etracht kommenden Gru..."ld­
stücken zu gewähren und über Verlangen Auskunft 
zu erteilen. 

(2) Die Organe haoen oei Erfüllu..."lg der innen 00-

liegenden Aufgaoen eine::::l Dienstausweis mit sicn zu 
führen und diesen unaufgefordert dem Berechtigten 

vorzuweisen. 

hli. twirkung sonstiger Organe 

§ 23 

( 1) ••• 

(2) Öffentliche Sicherheitsorgane haoen bei der 

Vol~ ziehung der Be stiEllIIUIlgen der §§ 3, 6 _Il_;)s. 5, 
7 Aas. 2 erster Satz, 7 Abs. 7, BAas. 3,9 _c'_JS. 1, 

3 und 9, 10 Aos. 1, 2, 4, 6 und 7 so~ie 11 Abs. 2 
bis 4 und 6 mitzuwirl\:en. 

Anmerkung: Bei den im § 23 Abs. 2 angeführten 3esti~mu"lgen des 
nö. Naturs chutzgesetzes handelt es si ch vor allem UD:JestiIn!11te 'Iercote. 
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-) OÖ. Natur- und 
Landschaftsschutz­
gesetz 1932, 
LGB1. 80 

illi twirlrung sonstiger Organe 
§ 34 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haoen bei 
der Vollziehung des § 37 Aas. 1 Z. 1 bis 3 und 
Z. 5 ois 11, AtJs. 2 Z. 1, soweit diese Ziffer 
§ 4 Aas. 1 lit. f, g und n oetrifft, und Z. 2 
sowie Aas. 3, soweit es sich nicht wn Tat-Je­
stände handelt, die in der Nichteinhaltung auf­
erlegter Bedingungen, Befristungen oder Auflagen 
bestehen, im Umfang des Geset zes über die Irli t­
wirkung der Bundesgendar~erie bei der Voll­

ziehung von Landesgesetzen, LGB1. 46/1977, 
mi t zuwirken. 

( 2) 

(3) Die Bundespolizeibehörden haben die von ihren 

Organen dienstlich wahrgenommenen Uoertretungen 

jener Bestimmungen des § 37 dieses Gesetzes, 

hinsi chtlich derer gemäß Abs. 1 eine I'Iii twirkung 

der Organe der Bundesgendarmerie vorgesehen 
ist, der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
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-) Salzourg-=r Hatur­
s chut zgeset z '1977, 
LGB1. 66 

.~ 22 

( 1 ) 

(2) Der 'lollkommene Schutz der :?flanzen )e­
zieht sich auf alle ober- und unterirdischen 
Teile der Pflanze und umfaßt das Ve~Qot, diese 
zu beschädigen, zu vernichten, von ihreQ Stand­
or~ zu entfernen, entgeltlich oder ~~entgelt­
lieh anzunehmen oder a0zugeOen oder den Stand­
ort solcher Pflanzen so zu aehandeln, daß ihr 
weiterer Bestand gef~hrdet oder ausgeschlosse~ 
wird. 

(3) Der teilweise Schutz der Pflanzen umfaßt 
für unterirdische Teile das Verbot, diese von 

ihrem Standort zu entnehmen, für oberirdische 
Teile das Verbot, diese in einer üoer einzelne 

Stücke, über einen Handstrauß oder üJer einzelne 

Zweige hinausgehenden11enge von ihrem Standort 

zu entfernen. 

§ 23 

(1) Das Sammeln von nicht geschützten 'f:ildwach­
senden Pflanzen oder Pflanzenteilen in der freien 

Natur in großen mengen oed~rf unbeschadet sonsti­
ger erforderlicher Gene~~gungen einer 3e­
'."lilligung der Naturschutz:::ehörd.e. AusgenoIIl!:llen 
hievon ist das S2.Il1IIleln von "'Tildwachsendem ';;2.1d­

oast, Beeren ~~d Pilzen. 3ei der 3!'teilUL~€ der 
3ewilligung ist für die ents~reehe!lde Schonung 
der Pflenzen und ihre Erhal 'vung Sorge zu tragen. 

(2) Personen, die selche gesar:nnel ta ?fl?J:zen 
oder ?flanzenteila in ?oßen ;.lengen.)es:" -;;ze!l, 
haben deren nerkunft den,mit den Aufga:Jen des 
Haturs chu"Czes, des Ja,gd- und des Forsts chut::es 
betrauten behördli ehen Organen auf ~Jerlan~en 

nachzuweisen. 

j 24 

( 1 ) ••• 
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(2) Vollkommen ges chü'~ ~~e 

rnut'lIillig öeunruhigt noch 'TerIÜ?;\~, i~r~::'9...."'lr;':On, 

getötet, in lebendem oder toteI:l :::u~::and_ err-:;-

gel tlich oder unentgel tli C::l er''10I',J8Yl, 'rer:lojlrc::, 

95 

übertragen, oef~rdert oder fei16e~oten ~erden. 

Dies gilt auch für alle ~~n.t·[/i cld unrr,sformen, Teile, 

Nester und Brutstätten dieser Tiere. 

(J) Für teil'fleise geschlit·.:;t;e Tiert3 gel tf:;tl die 

\!erlJoTe des Abs. 2 'N:_~lirend der Paarull:~s- und 

DU ty/illi ce Deunru:nigung, 

letzw-lp; oder 'Iernich:un,:; von nicht ~eschützten 

fre1l30enden nicht ,~<!j::;:Fl8.re!1 Ti3ren '.lIld ihren 

~ntwi ckl ung:::forme::-:, ? ru. 1::'3,-j v ~en und ne stern ist 

untersagt. 

l1Ii t'trir'kU!lr~ '1(~:"" ~,.";rld .~~:f·-~·=:"!.l.ll~r·Tnerie 
l)Jo1:-1 ·r3.e r B lir:~~.r~ ~ ·iY.~.ll_ L ~_.'~.~ i. a i .c81rti on S al zourg 

- '11 ziehung (18 S 8rs~er Satz, des 

,; 1, e::-.O-:(:" Satz, ries ,I !·· •. ,s. , .. _ u.nc! 3, des § 22, 

'":' und ], 1 und des 

<~ol,'lie)el der 11 0 11 z iehung der Ver-
'f .-.. . ::~ . 1 • 

~lOr:1 

2 4 A~; s. 1 und § 2 5 

10. Feoruar 196/, 

a) von ihren Organecl. di e. r's '-1..: C':1<":]i~r0'3nomrne ÜiJer-

tretun::S'3n der im il.~s. :-tl1/':e?ühr:: p tl 3estimrrrun,q,en 

dieses Gesetzes oder in :3t'!ü,er Dt:trchfüh:-un-S er­

lassenen Verord~'lur:lTen der B8z1r~m7er,"lC:tl tungs­

behörde anzclzei,ccr:;y:. und_ 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 99 von 223

www.parlament.gv.at



das Eigentum ohne vorausgegangenes Ve~fahren 

zu treffen • 

. ;l..!lffier~~: § 6 Aas. "1 oetrifft den S chut z von N aturder'1j{J]l2J..ern; § -i 7 

den Schutz von Naturschutzgeoieten; § 31 den Schutz der Ker~""lzeich-YJ.u...YJ.~e:::l 

für Naturden-1Q:läler oder ges chützte Ge oie te • 

S6 
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-) Steiermtirkisches 
Naturschutzgesetz 
1976, 
LGBl. 65 

i,li t'rlirkung sonstiger Organe 

§ 28 

97 

(1) Bei der Vollziehung des § 5 A~s. 5, § 12 

Abs. 1, § 13 Abs. 2 ais 4, 6 und 7, § 24 Aos. 

haLJen mit zuwirlcen: 

a) die Organe der Bundespolizeioehörden durch 

Erstattung von Anzeigen bei Wahrner...rnungen 

solcher Übertretungen sowie durch Handhabung 

des § 35 VStG 1950, 
b) die Bundesgendarmerie durch Vorbeugungsmaß­

nahmen gegen drohende Verwal tungsübertretungen 

und durch Maßnahmen, die für die EinJ.eitung 

oder Durchführung von Verwaltungsstrafver­

fahren erforderlich sind. 

(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht haben 

Vorkommnisse und Wahrnehmungen, die eine behörd­

liche Il1aßnahme auf Grund dieses Gesetzes und 

der darauf benlhenden Verord.nu....YJgen und Ver­

fügungen erford.erlich machen, der Eezirksver­

waltungsbehörde unverzü~lich zu melden oder 

nach den hiefür geltenden Vorschriften einzu­

schreiten, um U'()er~retlmgen dieses Gesetzes zu 

verhindern b::;';I. eiie Anzeige zur .CUmdun,g )e­

gangener Übertretlmgen zu ersta~ten. 

Anmerkung: Nach § 5 Abs. 5 leg. cit. dÜrfen i:1 einem I'Tai;urschut"zgelJiet 

keine die Natur schädigende, das Landschaftsoild ve~~C;-J.l tende oder den 

Naturgenuß oeeinträchtigende Eingriffe vorger..oIlunen werden; nach ') 12 

Aas. 1 dürfen Naturden~~und geschützte L~~dschaftstei1e durch 

menschliche Einwirkungen nicht zerstört, verändert oder in ihrem 3estand 

gefährdet werden; nach § 13 Abs. 2 dürfen geschützt<; :t?flanzen nicht Je­

schädigt, vernichtet oder entnommen, in frischem oder getroclcnetem Zu­

stand anderen üoerlassen, erwor:Jen, 'TerNahrt, ;Jeförd9rt, ge handel t oder 

yeraroeitet werden; nach §13 AiJs. 4 dürfen geschützte Tiere nicht mut­

willig iJeunruhigt, ni cht verfolq;t, ge fangengehal ten, getötet, 1e bend oder 

tot anderen überlassen, erNoroen, ver·trahr~, ;.Jefördert, ge Iv:mde 1 t oder 

verarbeitet werden; nach § 13 Aos. 6 hat, wer gezüchtete Pflanzen oder 

Tiere geschützter Arten mit sich führt, 'rerar:Jeitet, zu Handelsz'fleclcen 

anoietet oder verwahrt, deren Her)C'.;mft Ü,Jer Aufforden..1.~g den ~Tatur­

schutzbeauftragten und den im § 28 genaTmt;an Or8anen nacn3"'J:fleisen; nach 
§ 13 Aas. 7 1st die mutwillige Beschlidi9L~g, die übermäßige, über einen 
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n8....'"ldstr3.uß hinausgehende 3r..t- oder iü tnw..m.e von ni cht c:.urch 78::-­

ordnung geschützten vnld wachsenden Pflanzen oder Pflan=enteilen 

um::ersagt; nach § 24 A:)s. 1 dürfen Tafeln, mit c.enen geschützte 

Gebiete 1L.'"ld Naturdenk:r::J.ä.l~ gekermzeichnet v/erden, 'fieder --:Jesch1idig0 

noch entfernt werden. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)102 von 223

www.parlament.gv.at



_ -) Tiroler Natur­
s chu t zge set z , 
LGBl. 1 5/ 1975 

, 
' ..• / 

.... 

99 

Betreten ·.ron Grundstücken, Auskunftspfli cht 

§ 34 

(1) Den mit Aufgaben des Naturschutzes betrauten 
behördlichen Organen, den lfi tgliedern des Natur­
schutzoeirates und den Naturschutzbeauftragten ist 
zum ZVleck amtlicher Erhebungen in Vollziehung dieses 
Ge setzes und der in seiner Durchführung erlassenen, 
Verordnungen ungehinderter Zutritt zu den in Betracht 
kommenden Grundstücken zu gewähren und auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen. 

(2) Die im Acs. 1 erwähnten Organe haben bei der 
Durchführung amtlicher Erhebungen einen Dienstaus-. 
weis mit sich zu führen und diesen auf Verlangen den 
Grundstückseigentümern oder den sonst über ein 
Grundstück Verfügungsberechtigten vorzuweisen. 

(3) Die im Abs. 1 erJ'lähnten behördli chen Organe 
sind von der Dienstbehörde, die i/li tglieder des 
Naturschutzbeirates und die Naturschutzbeauftr~~ten 
sind von der Landesregierung mit einem Dienstaus­

weis auszustatten, der !Ili.t einem Lichtbild versehen 
ist und aus dem ihre Befugnisse ersichtlich sind. 

Dlitwir~g der 03undeseendarmerie und 
der Bundespolizeidirektion I:nnsbruc1c 

§ 36 

( °1) Die Bundesgendarmerie hat hai der Vollziehun.g 
der §§ 19 Aas. 2 erster Satz, 22, 23 Abs.3, 29 
Abs. 5 und 30 sowie bei der Vollziehung der Ver­
ordnungen nach den §§ 20 Abs. 0) und 21 Aus.1 :;üs 

HUfsorgan der zuständigen Bezirlcsverflaltungsbehörde 

durch 

a) Voroeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungs­

übertretungen und 
iJ ) I;ia13nalunen, die für die 3inlei tun::; und Durch­

führung -von Vernal tungsstrafverfahren erforderli ch 
sind, 

mi t zu':lirlcen. 
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;;.cc 

(2) Die 3u:~despolizeidirek~iJn I~soruck hat 

a) von ihren Organen dienstlich .,"/ahrgenoll1I!1er..eÜ)er­
tretungen der im Aos.1 an2:efUhrten BestiI!lIlll.l.n€en 
dieses Gesetzes oder der in seiner DurchfUhrur-g 
erlassenen Verordnungen dem 1'llagistrat der Landes­
hauptstadt Innsbruck anzuzeigen und 

8) bei drohenden oder festgestellten ubertretungen der 
im Aas. 1 angeführten Bestimmungen dieses Gesetzes 
oder der in seiner Durchführung erlassenen Ver-:::rd~1L'l€en 
überdies alle vorläufigen unaufschiei::baren :,iai3narJIlen 
zur Abwehr von Gefahren für die körperliche Sicher­
hei"t von Menschen oder für das Eigen1:UID zu treffen, 
die ohne vorausgegangenes Verfahren ge"troffen ·nerden. 

PJWerIDL~~: Bei den im § 36 Aas. 1 angeführten Bestimmungen handelt es 

sich im wesentlichen um folgende Vorschriften bzw. Verbote: 

a) das Verbot des Eingriffes in die Natur - einschließlich der Aus­

übung der Jagd und der Fischerei - in Naturschutzgebieten, 
0) das Verbot, freilebende nicht jagdbare Tiere nichtgeschützter Arten 

sowie deren Entwicklungsformen mutwillig zu beunruhigen oder zu 
verfolgen, sie 'ohne gerech-cfertigten Grund zu fangen sowie ihre 
Brutstätten ll.'1.d Hester ohne gere chtfertigten Grund zu entfernen 
oder zu zerstören, 

c) das Verbot, ein Naturdenkmal zu verändern, zu entfernen oder zu 

zerstören, 
d) das Verbot, Tafeln, mit detalSchutzgebiete und Naturdenkmäler ge­

kennzeichnet werden, zu zerstören oder sie unoefugt zu entfernen, 

e) den Schutz bestimmter Bezeich..'Ylungen, wie "Landschaftsschutzgebiet, 
Ruhegeoiet, Naherholungsgebiet, Naturschutzgeoiet" usw., 

f) geschützte Pflanzenarten und geschützte Tierarten (durch Verordnu.'1.g 

der L~'1.desregierung). 
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-) ~lorarl!)e r.=,8 r ... ia tV.rscrm t:3~eset 3, 

LG31. 30/1 ;109 

~01 

( 1) Die 3 und es:, end 2. r .. t e r i e 

und die Zoll\"iacüe ~1c..8en ce i de r ~! oll.:ie~·lU ... "1; 

dieses :1esetzes i . .1 U.:Lian,:; der 3es"tLlllun::,en eies 

Gesetzes über die .üt·;;ir.n.LUli der Bund8S­

~end2.r."e rie oei de r ~Ioll.:;iei.lun; VOl:"- Landes ;e­

setzen, LG3l. 29/19cici, ~i~zu~ir~en. 

3e':le issicilerun; 

j 20 

( 1) Die zur Vollzieilung und zur .,ii twir:-"1.lllS" bei 

der Vollziehun6 dieses Gesetzes berufenen ur~~ne 

sind berechtigt, G e 1) ä c :n: s t ü c k e l.illd 

andere B e h ä 1 t n i 3 S e sovlie i a h r 
z e u 6 e, in denen sich .!li t hohe r,'mhr-

scheinlic~~eit Ge;enst~nde befinden, deren ~esitz 

oder Besichtislll1g für ein VerNal tu.:.1.gsst rafve r­

fahren 'Ne gen L be rt re tun§; der i.il ~ 1 9 A'o s • l;e­

nannten Vorschriften von Bedeutun~ is~, auf 

derartise Ge;enstände zu dur c il s u c ~ e n . 

(2) Durchsuchun:;en 6·e,12.ß Aas. 1 sine. so vorzu-

ne hille n , daß jedes Aufsehen :llö;lichs~ t.tn.teI':Jleict, 

die 3eteili6ten nicht ::lehr als unu.lle:;2..'1.;lic.i.l 

nötiß" ;estört 'Ne rden, iDr nuf und die . .li t de:J 

Ge ;;enstand nicht zusa .. 1..1eni'_1i.n;enden .2ri va t;e­

ileLmisse e;ewahrt bleiiJen sowie 3chic~::lichl-cei t 

und ~illstand nicilt verletzt 'nerden. 
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-) 7{ie~er Natur­
schut:::gesetz 
yom 1.3.1985, 
LGBl. 6/1985 

§ 29 

(1) Naturwacheorgane si..'t1d in Ausübung i!ores 
Dienstes befugt, 

1. Grundstücke zu bet:reten sowie c.ie ZufahYts-
wege zu benützen; 

2. Pe:rsonen, die sie bei Begehung einer Ve::-­
waltungsübe:rtretung nach diesem Gesetz oder 
einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Veror~~ung antreffe~, zum Zwecke de::- Fest­
stellung der Personalien anzuhalten und 
Anzeige zu erstatten; 

3. bei Gefahr im Verzug Gegenstände, die gemäß 
§ 43 für verfallen erklärt werden können, 
vorläufig zu beschlagnahmen; das Nat~mche­
organ hat den Betroffenen hierüber sofort 
eine Bescheinigung auszustellen und die be­
schlagnahmten Gegenstände an die Naturschutz­
behörde abzuliefern; 

4. die von angehaltenen Personen mitgeflL~::-ten 
Fahrzeuge und Behältnisse nacr. Gegenständen, 
die geme.ß § 43 für verfallen erklä:::-t nerder.. 
können, zu durchsuchen. 

(2) Die Organe de:::- öffent~icr.en Sic~e:rheit h~ben 

den Naturvmcheorga.."'1.en bei Am ts ha.."'1.dl1J!l gen 
gemäß Abs. 1 erforderlichenfalls Hi~fe zu leisten. 
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. -) Niederösterreichisches 
Höhlenschutzgesetz, 
LGBl. Nr. 114/82 

§ 10 

MITWIRKUNG SONSTIGER ORGANE 

(1) Oie Organe der Bundesgendarmerie 

haben bei der Vollziehung des § 12 

lC~ 

Abs. 1 Z. 8 und 9, jedoch nur soweit, 

als es sich um die Durchsetzung der 

Duldung behördlicher Maßnahmen handelt, 

als Hilfsorgane der Bezirksver­

waltungsbehörden einzuschreiten durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen und 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung 

und Durchführung von Verwaltungs~ 

strafverfahren erforderlich sind. 

(2) Für die Mitwirkung sonstiger 

Organe gilt § 23 Abs. 1 und 3 des 

Niederösterreichischen Naturschutz­

gesetzes sinngemäß. 

§ 12 

STRAFBESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN 
ÜBER DEN VERFALL VON GEGENSTÄNDEN 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht 

und mit einer Geldstrafe bis zu 

S 50.000,--, im Nichteinbringungsfall 

mit Arrest bis zu einem Monat ist zu 

bestrafen, \1er 

8. als Verfügungsberechtigter die 

Anbringung Von Kennzeichnungen oder 

Absperrungen nicht duldet (§ 6 

Abs. 1) und 
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9. Als Verfügungsberechtigter 

bescheidmäßig aufgetragene Vor­

kehrungen nicht erfüllt, nicht 

fristgerecht der Behörde anzeigt, 

behördlichen Organen die zur Er­

füllung ihrer Aufgaben benötigten 

Auskünfte oder den Zutritt zu 

den Höhlen verweigert (§ 6 Abs. 2). 
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-) Salzburger Landes­
gesetz vom 22. Mai 
1985 über den Schutz 
und die Erfassung 
von Höhlen im Land 
Salzburg (Salzburger 
Höhlengesetz) 

1.05 

SICHERNDE VORKEHRUNGEN 

§ 21 

(1) Ist es zur unversehrten Erhaltung 

einer Höhle, ihrer näheren Umgebung oder 

ihres Inhaltes notwendig, kann die Behörde 

umgehend sichernde Vorkehrungen, w~e 

die dauernde oder vorübergehende Ab­

sperrung des Höhleneinganges oder von 

Teilen der Höhle, treffen. 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE SOWIE 
DER FORST-, JAGD- UND NATURSCHUTZWACHEORGANE 

§ 26 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haben 

bei der Vollziehung des § 21 Abs. 1 im 

Umfang des Gesetzes vom 10. Februar 1967, 

LGBL. Nr. 19, über die Mitwirkung der 

Bundesgendarmerie bei der Vollziehung 

von Landesgesetzen mitzuwirken. 
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...... 

-) ~iors.rl".J~ r:;;e r La::ldes ~eset z 
ü-:)er d.ie ?ests"cellull:::: ies 
7erl~ufes der Landes;renze 
::rliscllan den Länder:l Vor­
arloer; ~Uld ~irol und die 
!nst ~.:.rul6.l tur...;.: de r '}renz­
'''0· ..... ~~ ~ 7 , ~~' - - ':' / 1 '-' .~ '-; ... _~,,_.:.e_J., _,-, __ • ?..JI :;I", 

!CE 

Die' 3u.."1des,;el'ldar;neti.e l.md die Zcll, . .,acc.e 

haoen oei der Vollziehu.n~ dieses Gese-;;::;es 

i .... U..nf~n6 der 3es~i..:mun;ell d.es ':;'~se-.; 3as 

troer die :.ii t'~:ir~::.mb de r 3'\.Weies ;;'el1ä.z.l-:_:e:~ie 

bei der Voll=ie~~Ul~ VOll L~"1desjese~::;el1, 

LGBI 29/1~ö5, ~it=uwir~cen. 

A_"'l.~:e::::'·.['.,:":.n.:: ~Ta.ch .~ J dieses Gesetzes oe :Ieht ai:1e ·Jer;;a.l ~ux:.~sü".Jer­

~re~un5' wer ein zur Kennzeich.."1uug der Landes;::::,en=e Qie~e~~as 

Grenzzeichen unbefuc~ vers.nde~, entfernt, '":>eschädi.;-:;, 

zerstört oder sonst ill der Benützba.rl.:ei~ -Jeeintr2.ch~i,;-t 

(soferne er nic~t gerichtlich oestraft wird) • 
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• 

. -) Tiroler Landesgesetz 
über die Feststellung 
der Landesgrenze zwischen 
den Ländern Tirol und 
Vorarlberg und die 
Instandhaltung der Grenz­
zeichen, 
LBGl. Nr. 7/1968 

§ 4 

Die Bundesgendarmerie und die Zoll­

wache haben bei der Vollziehung dieses 

Gesetzes im Umfang der Bestimmungen 

des Gesetzes über die Mitwirkung der 

Bundesgendarmerie bel der Vollziehung 

von Landesgesetzen, LGBl. 2/1967, mit­

zUlvirken. 

101 
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- ) Salzburger Park­
gebührengesetz, 
LGB1. 73 /1975 

§ 8 

Die Überwachung der Einhaltung der vom Ge­
meinderat gemäß § 4 angeor~~eten Kontroll­
maßnahmen erfolgt durch die Bundespolizei­
behörde. 

lei 

Anmerk~g: Das Salzburger Parkgebührengesetz ermächtigt die Stadt­
gemeinde Salzburg, durch Beschluß des Gemeinderates eine Parkgebühr 
für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzon~~ 
v o.r z u s ehr e i ben. 

-) Wiener Parko­
metergeset z, 
LG3l. 47/1974 
13/1977, 30/1977, 
19/1981, 6/1932, 
42/1983, 7/1934, 
24/1987 

§ 6 

Die ÜberNaChung der Einhaltung der von der 
Landesregierung gemäß § 1 Abs. 2 angeordneten 
Kontrollmaßnahmen erfolgt durch die Bundes­
polizeibehörde. 

Anmer!~~:Nach § 1 kann der Wiener Gemeinderat für das Abstellen von 
mehrspurigen Fahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe 
vorscrJeiben. Durch Verordnung der Landesregierung ist die p~ der von 
den Abgabepflichtigen zu verwendenden Kontrolleinrichtungen zu be­
stimmen; mit Verordnung der Wiener Landesregierung vom 21.1.1975, 
LGB1. 5, wurden als Hilfsmittel zur Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften des Parkometergeset zes eigene Parkscheine bestim:::It. 

• 
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NÖ Kurzparkzonenabgabegesetz 

LGBl. 

Nr. 3706-0 

109 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie 
und Bundespolizei 

§ 7 

Oie Organe der Bundesgendarmerie 
- in Orten mit Bundespolizei­
behörden diese - haben an der Voll­
ziehung dieses Gesetzes mitzuwirken 
durch 

o Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohen­
de Verwaltungsübertretungen und 

o Maßnahmen, die für die Einleitung 
oder Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren erforderlich sind. 
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-) Gesetz vom 7.7.1981 über die 
Erhebung einer Abgabe für 
das Parken in einer Kurz­
parkzone (Tiroler Kurz­
parkzonenabgabegesetz) 
LGBl.Nr. 52/1981 

~10 

§ 8 

Mitwirkung der Bundespolizeidirektion 
Innsbruck 

Die BPO Innsbruck hat von ihren Organen 
dienstlich wahrgenommene Verwaltungs­
übertretungen im Sinne des § 6 Abs. 1 
dem Magistrat der Stadt Innsbruck anzu­
zeigen. 
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-) Kärntner Landesgesetz 
Nr. 54 vom 18. April 1980 
über die Einhebung einer 
Parkgebühr und einer Aus­
gleichsabgabe (Parkge­
bühren- und Ausgleichsab­
gabengesetz) i.d.F. LGBl. 
42/1983 

111 

§ 11 

fh twirk ung 

(1) Im örtlichen Wirkungsbereich von 

Bundespolizeibehörden haben diese bei 

der Voll ziehung dieses Gesetzes nach 

Maßgabe der Bestimmungen über die Mit­

wirkung der Bundesgendarmerie und der 

Bundespolizei bei der Vollziehung von 

Landesgesetzen , LGBl. Nr. 53/1978, in 

der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 23/1979, 

mitzuwirken. 

(2) Außerhalb des Wirkungsbereiches von 

Bundespolizeibehörden.haben die Organe 

der Bundesgendarmerie bei der Vollzie­

hung dieses Gesetzes im Sinne des Ab­

satzes 1 mitzuwirken. 
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-) ~iener Prostitutions­
gesetz, 
LGl3l. 7/ 1984 

112. 

Beschr1Ubxng der Pnba~~~~~ der Prostitution 

§ 4 

( 1) Die Anbahnung darf ni cht in aufdrinzli eher 
';ieise erfolgen. 

(2) In religiösen Z"/ve cken gewicIneten Ge ~2,uden, 
in Schulen, Jugendheimen . Jugendzent;ran. 

Xinder- und Jugendspielplätzen, in Heil-

Pflegeanstalten, Kasernen, 3a~öfen und 

auf 

Stati onen (S tationsge bäuden) öffentli eher 7er:­

. kehrsmi ttel sowie in der unmi t-'cel ~aren ZEihe 

aller dieser Örtlichkeiten is~ die ft~bar~ung 

yerboten. 

(3) Soweit es im Interesse der Öffentlichkeit 

oder unbeteiligter Personen notwendig ist, kar~ 

die Behörde zusätzlich zeitliche oder örtliche 

Beschränkungen für alle Arten der Anbahnung 

verfügen. Dabei ist darauf Bedacht zu ~ehmen, 

daß die 'iiahrnebmoarkei t der Anbahnur...g durch 

die Öffentlichkeit, insbesondere auch durch 

Kinder ~d Jugendliche, unter Berücksichtigung 

der örtlichen Verhältnisse ein zumutbares Aus­

maß nicht übersteigt. 

(4) Zur Abwehr oder 3eseiti~~g störender ~iß­

stär:.~;'~ können die gemäß Abs. 3 getroffenen 

Anordnungen geändert und ergänzt werden. 

3eschra~JQLag der Prostitution 

§ 5 

( 1 ) 

(4) ~ie Behörde ha~ die Ausübung der Pros~i~u­

tion in Gec:iuden 8Z7'I. GeoiiuG.e teilen zu ur.ter-

sagen, weY'..!1 die s zum S chut z der Iiachoar:s chaft 

vor unzumut:)ar:er :2el'istig1..:mg oder aus a..r..deren 
;jffen~li ehen 5.iicksichte!:., ir.sbesondere auch oe­

züglich des Juger.schutzes, erforderlich ist. 

Das gleiche gilt, weY'~ die äußere :Cen."lzeidmung 

eines Geoäudes (Gebäudeteiles) in aufdringlicher 
'\~ieise erfolgt UT'.G trotz oehärdli cher Aufforderung 

nicht auf ein für: die örtlichen Verhäl~nisse 
zumu t aares Aus maß ao ge ände rt V'r2. Td. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)116 von 223

www.parlament.gv.at



i.ielde pfli cht 

§ 6 

(1) Personen, die die Prosti tution ausüben wollen, 

haben dies persönli eh bei der 3ehörde (§ 9 AiJS. 3) 

zu melden. Die [,leldun2;' hat Vor- und Familiennamen, 

alle früheren Familiennamen, Geburtsdatum, Staats­

bürgers chaft, Y/ohnadre sse lmd eine allfällige An­

schrift im Sinne des § 5 Abs. 1 zweiter Satz und 

Abs. 3 zu enthalten. 

(2) Personen, die die Prostitution ausüben, haben 

unbeschadet der Verpflichtungen nach dem [ileldegesetz 

1972 der Behörde alle Änderungen im Sinne des Aus. 1 

binnen einer i"loche anzuzeigen. 

(3) Die von der Behörde entgegengenommenen Ilieldungen 

und Anzeigen sind dem Magistrat der Stadt Vlien -

Gesundheitsamt bekannt zugeben. 

Unterbrechung und Beendigung der Prostitution 

§ '] 

( 1) Personen, die die [fiel dung gemiiß § 6 Aas. 1 

erstattet haben, steht es frei, der Behörde die 

Unterbrechung oder die Beendigung der Ausübung 

der Prostitution zu melden . 
. 

(2) Die Meldung der Unterbrechung I!IUß einen be-

stimmten Zeitraum aezeichnen. 

(3) § 6 Abs. 3 findet Anwendung. 

(4) Nach Ablauf von fünf Jahren nach Beendigun.a: 

der Prostitution sind die Aufzeichnungen gemäl3 

den §§ 6 und 7 zu v"ernichten. 

Schluß- und U0ergangsbesti~illlgen 

5 9 

( 1) 

(3) Behörde im Sinne cieses Gesetzes ist der 

Magistrat. Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz 
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:114 

geregelten Aufgaben, mit Ausn~~e der Durch­
führung des VerNaltungsstrafverfahrens, im 
eigenen ~irkungsbereich zu besorgen. Für die 
Dauer der Gel '";;ung der Verordnung der O;"iiener 
Landesregierung vom 16. April 1968, LGBl. für 
Wien Nr. 27, mit der die Besorgung der Angelegen­
heiten der örtlichen Sicherheitspolizei und 
der Sittlichkeitspolizei auf die 3undespolizei­
dire1.-tion Wien übertragen \"1ird, ist diese die 
erstinstanzlich zuständige Behörde mit Ausnahme 
der Voll ziehung der Bestimmung des § 5 
Abs. 5. Die Vollziehung der Strafbestimmungen 
obliegt in erster Instanz der Bundespolizeidirek­
tion Wien. 

(4) Vor Erlassung von Verordnungen gemä ß § 4 Abs. 3 
und Untersagungen gemäß § 5 Abs.4 ist die zu­
ständige Bezirksvertretung anzuhören. 
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115 

Vorarl~erzer 3ittenDolizei'e-
set z, LG31. 6/1976 - ~ 

Die .3undes,;endar:-.ierie hat 'oei der Voll­

:3iehu_'1g dieses Gesat zes durch die Be zi r~::s­

haupt;<lannschaften 1.11 U:.IIan; de:c 3estLi .. 11...U1€9n 

des '}esetzes troer die ~üt·i!irla;....'1:: der Dundes­

.;endc.r.nerie oei der Voll.:;i9.i.1un~ von Landes-

3eset zen i.li t zuwir~cen. Dies Gilt nicllt f0.r die 

Vollziehv.ng des ~ 1,J Aas. 1 li t. '0 und ;. 

'J 17 

(1) Den Or~2nen der zur Vollziehun~ dieses 

Gesetzes zustwdi;en Behörden sowie den zuc:"e­

zot;enen Zeuzen und 2acllvers"t2..ndi~en sind zur 

Prü.fu.n;, 00 die 3estLLn.un,;en des 3. iü::­

scilllittes 1.Ulei der dazu erlns3ei1en'i8rordnunce~ 

sowie die Bedin:.::.Lm~e!l, 38scnrs..n~ClU1.;en und Au:­

laIen einer 3e"'''illi.;un; ;e.lliiß 'J J einseh:=.lten 

werden, jeeier~ei~ .3utritt .:\). 2.11en 

in :':ru~e ~~O.J.:::endei1 "=ei1en von Gebäuden, für 

die eine 3e\'fi11i6'..ll1;~ ~8.:l2.r. j :5 erteil\:; ';;urde, 

zu .;e'il.ihren und die e ri 0 reie rlic1l211 .-1. u s-

~cünfte 

der ':Je,;ründete l/erdacb.""G eL1.er Ver;lal t1.U"lisiiber­

tre"t1.m; ;;e .. ü:i.!3 ~ lj .1"oS. 1 lit. c oder Cl. vor­

lie;t • 

erteilo: 'Nurde, sind von der jehöreie 

,j1;:u:e c.es .'::"J8. 1 :.:U U 0 e r ~ e c ~ e n • 

(3) Die ::ur ~urcili."J.11ru.n,; von Va r'.'2.1 Gun..:.sst ~f­

'Je r:i2.i:l~en ~e.;1:'::?;; 1,) .,\.os. 1 1i t. C 1)nci d .31.:..-
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'l.lG 

~ a ~ s dur c ~ s u c ~ ~ n _ 

( .:0. ) , ' .lis -i 1-~ __ .,J 

sucnun; von ':iohn- 'Lind 3e-crie'8srt:u..:;:en sC'.'Ii.e 

c.azu6ehc ri Sen .i.'i e"o enrt;u..:te:1. nach oe s"'C i._u'c 8n. 

Personen ode r Sactlen. Eine He.usdurcil.:n.lc!'_1.X; 

lie~~ nicht; vor, "'feIh'1 eier )eriü;l."J:l~sberech1:igte 

der Durcr..suchun; :;:usüi.n:.I~. 

(5 ) Auf Hausdurchsuchun6en ;e.:.li8 -,ürs. ~ si::.d 

die ~'J 140 ~- .,...., ........ J .. :,na. -\ :.;.2 .".J S • I ) w"lC . . _os. '-'..l.,j I , 

(6) Die bei der EausQurcnsach::.lll:::; ~"le :'Vor~9-

~:Om.:;lenen 3 ewe i s ~ ~ "C e I si~d 

s i c h e r z t:.. s e 1 1 aru: 

lu~ver~ü~lic~ ~~ vers~~~d~~en. 3~c~3r;es~s:1~3 

::5z..c~e:l, ai.l:' dia nic~'l-c die 3es~L~:rc..r-;2:l :ies 

~e;;eisllen sia~. 

p.":" ...... -:::,. ~ w .. _ ....... :.::. __ 
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1.11 

)";011~ :"~_J)_L1 o~: .J 0' 8 .';~s. 1 li -,;. -;) t:nd 6 iJ e t riff; ~i erst ö ße .;e ;en Vo r­

schriften der ~'j 2 und ~ iX.::ar das öffe .. 1tlicne Baden o:;rr. 

VerrIal tU_Yl~si.r:Je rt re-';vn;en de r 3i1renkre.nimn;. 

Bei den 3e·:lilli~v~'1.,;-en ~e.!:äßi 5 L1anciel-; es sicil l.LI .3oriell­

J ev;i lli .;u.nc;en. 

3ei Ver:je.ltun~sü~ertretun5en nach ~ 1-5 Abs. 1 li t. c 

und d i.lancielt es sich U.:1 VerstöP.e Ge:j;sn c..äS LI ~ LJ. nor­

;:Jierte Verbot der öewerbs':'12..ßi6en Unzucht. 
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-) NÖ Prostitutionsgesetz 

LGB1. 

Nr. 4005-0 

1i8 

Strafbestimmungen 

§ 6 

Wer 

1. die Prostitution entgegen den 
Bestimmungen des § 3 anbahnt 
oder ausübt, 

2. der im § 4 vorgeschriebenen 
Anzeige/pflicht nicht oder 
nicht vOllständig nachkommt, 

3. es als Verfügungsberechtigter 
über Gebäude oder Gebäudeteile 
zuläßt, daß dort die Prosti­
tution ausgeübt wird, obwohl die~ 

dort aufgrund von Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder einer Ver­
ordnung nach § 5 Abs.1 verboten 
ist, 

begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde, im örtlichen Wirkungsbereich 
einer 8undespolizeidirektion von 
dieser, mit einer Geldstrafe bis 
S 50.000,--, im Falle der Wieder­
holung mit einer Geldstrafe bis 
S 100.000,-- zu bestrafen. 
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-) Verordnung des Gemeinde­

rates der Landeshauptstadt 

Graz vom 27.2.1975 zur 

sittenpolizeilichen Rege­

lung der Prostitution. 

§ 42 Abs. 1 des Statutes 

der Landeshauptstadt Graz, 

LGBl. Nr. 130/1967 

11.9 

§ 1 

Im Stadtgebiet von Graz ist die Aus­

übung der PXBtitution, alle Handlungen 

von Personen, die auf die Anbahnung von 

Beziehungen zur Ausübung der Prosti­

tution abzielen, sowie jegliche 

t'ierbung hiefür auf all en all 9 eme i n zu­

gänglichen Straßen, Gassen, Plätzen, 

Wegen, Anlagen und dergleichen und in 

deren uru~ittelbaren Umgebung verboten. 

5 2 

Von diesem Verbot abgesehen ist die 

Ausübung der ProstitUion nur in eigens 

dafür besti~ten Anlagen, Objekten, 

Räumlichkeiten oder sonstigen Ein­

richtungen zulässig, wenn dafür eine 

behördliche Genep~igung nach § 3 vor­

liegt. 

§ 3 

(1) Wer demnach beabsichtigt, in von 

illi~ genannten Anlagen, Objekten, Rälli~­

lichkeiten oder sonstigen Einrichtungen 

die Ausübung der Prostitution zu er­

möglichen und daraus einen wirtschaft­

lichen oder anderen Vorteil zu erzielen 

(Bordell oder bordellähnlicher Betrieb) , 
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He 

hat bei der Behörde unverzüglich unter 

Vorlage einer von ihm zu erlassenden 

Hausordnung um Genehmigung anzusuchen. 

(2) Gleichzeitig ist eine ohne Schwierig­

keiten erreichbare Person nw~haft zu 

machen, der die Verantwortung für die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

und der Hausordnung obliegt. 

(3) Ebenso ist im späteren Verlauf auch 

jeder Wechsel in der Person des Verant­

wortlichen und jede Änderung der Haus­

ordnung der Behörde zur Genehmigung vor­

zulegen. 

(4) Die vorstehenden ·Bestimmungen gelten 

auch für bereits bestehende Bordelle oder 

bordellähnliche Betriebe. 

§ 4 

(1) Die Behörde hat die Genehmigung nach 

§ 3 zu versagen, wenn gegen die Person des 

Nutznießers oder die des Verantwortlichen, 

gegen den Inhalt der Hausordnung, die Lage 

oder Ausstattung des Bordells oder bordell­

ähnlichen Betriebes Bedenken obwalten, daß 

öffentliche RGcksichten, insbesondere 

solche sittlichkeits-, gesundheits- und 

sicherheitspolizeilicher Natur sowie des 

Jugend- und Nachbarschaftsschutzes be­

einträchtigt werden. 

(2) GegenGber anderen Be\'v'erbern u...lt eine 

solche Genehmigung ist gemeinnützigen 

Organisationen der Vorzug zu geben. 
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12.1 

(3) Bi t der Genehmigung können l\uf lagen 

verbunden Herden. 

(4) Ergibt sich nach der Genehmigung, 

daß die nach Absatz 1 Hahrzunehmenden 

öffentlichen Rücksichten trotz Einhaltung 

der im Genelli~igungsbescheid vorge­

schriebenen Auflagen nicht hinreichen, 

hat die Behörde andere oder zusätzliche 

Auflagen vorzuschreiben. 

§ 5 

Der Nutznießer oder dessen VerantHort­

licher (5 3) ist verpflichtet, den Or­

ganen der BundespolJzeidirektion auf 

Verlangen unverzüglich Eintritt in das 

Bordell oder den bordellähnlichen Be­

trieb zu gewähren. Er hat dafür vorzu­

sorgen, daß dies jederzeit möglich ist; 

verlangte Auskünfte sin'd zu erteilen. 

§ 6 

Behörde ist auf Grund der Verordnung 

der Steiermärkischen Landesregierung 

vom 13.1.1966, LGBl. Nr. 10 in der 

Fassung der Verordnung vom 25.11.1968, 

LGBl. Nr. 156, die Bundespolizeidirektion 

Graz. 

§ 7 

In bestehenden Gesetzen und Verordnungen 

des Bundes oder des Landes sowie in 

ortspOlizeilichen Anordnungen enthaltene 
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Bestimmungen \-lerden durch diese Ver­

ordnung nicht berührt. 

§ 8 

12..2. 

(1) Ubertretungen dieser Verordnung und 

der darauf gegründeten behördlichen An­

ordnung werden gemäß § 42 Abs. 1 des 

Statutes der Landeshauptstadt Graz nit 

einer Geldstrafe bis zu S 3.000,-- oder 

im Falle der Uneinbringlichkeit mit 

Arrest bis zu 2 Wochen bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
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-) NÖ. STJielauto­
matengesetz, 
LGBl. 707 1- 1 
vom 3.9.1982 

Spielautomaten nach diesem Gesetz 

§ 2 

(1) Spielautomaten im Sinne dieses Gesetzes sind 

Vorrichtungen, die zur Durchführung von Spielen 

bestimmt sind und durch Eingaoe von Gel:, SDiel­

marken, Lochkarten und dgl. in Tätigkei t gesetzt 

oder benützbar gemacht 'rrerden. 

(2) Gel dspielautomaten sind Spielautomaten, die 

j 2.3 

a) bei Erreichung eines besti~nten Spielerfolges 

Gewinne jeder Art, wie in Form -ron Geld, Spiel­

marken, ":iaren oder Gutscheinen auszahlen oder 

ausfolgen oder 

b) bei denen aufgrund ihrer Bauart eine Auszahlung 

oder Ausfolgung solcher Ge.'rinne möglich ist, auch 

wenn sie das S pielerge bnis nur in Forr:1 'Ton Punkten, 

Zahlen, Symbolen oder Kombinationen von Symbolen 

oder in Form von Freispielen anzeigen. 

Verootene Spielautomaten 

§ 3 " 

Verboten sind die Aufstellung und der Betrieb 'Ton 

Geldspielautomaten, sowie von Spielautomaten, deren 

Benützung eine Geringsch:itzunr~ der Llenschen'rrürde, 

eine Verrohung oder sonst eine VerJetzunz sittlichen 

Empfindens zur Fol&:e haben :cörmte oder die ICrief!s­

handlungen darstellen. 

Be",'lilli gung von S pi elaut'Jma ten 

§ 4 

(1) S pielauto:naten, die ni cht nach § 3 üuerhaUDT; 

verboten sind, "ve dürfen zu ihrer Aufstellun~ und 

ihrem 3etrie"o einer 3ewilligunz der Landesr~zierun~. 

( 1 ) 

U 0e r'."racnung 

J 7 
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.' 

12+ 

(2) Den Organen der zur Vollziehung dieses Ge-

setzes berufer-en 3ehörden ist jederzeit Zu~ritG 

zu allen Räumen zu gewiihren, in denen Spielauto­
maten aufgest8ll~ sind. Diese Orgene haoen jeder­
zei~ das Recht, zu überprüfen, oj oei der Auf­

stellung und oeim 3etrieo eines Spielautomaten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf~r~nd 
dieses Gesetzes erlassenen A!lOrdnungen eingehal~en 
werden. Zu diesem Zwe ck ist den üoerprüfeIlQer_Jr€~e:: 

die Durchfür~g von Spielen ohne En~gelt zu er­

möglichE:!' ... Der Bescheid über die 3ewilligung eines 

Spielautomaten ist am Ort seiner Au:s~ellQ~2 aufzu­
oeVlahren und den überprüfenden Org2..."len auf Verl2.rlgen 
vorzuweisen. 

(3) Die Überwachung ooliegt der Bezirksverwal ttL"1gs­

behörde, im örtlichen ·;7irku .... "1gsbereich einer 3undes­

polizeidirektion dieser. 

hlitwirIDL"1g der Bundesgendarmerie 

§ 9 

Die Organe der Bundesgendarmerie taben aei der 

Vollziehung des § 8 Abs. 1 li t. a, '0 Q"1Q h, sO'rlei t 
es sich um die Durchset zu....~g' der :S'l.l.ld1ll15"Jer_öru:. eher 

I-ilaßnahmen handelt, als Hilfsorganeder '::e zirksver­

waltungsbehörden einzuschreiten durch 

a) Voroeugungsmaßnahmen ~gen drohende 'ITerwal tun;s­

über~rettL"1gen und 
b) I'rlaßnahme:::l, die für die 3inlei tung ur..d :srtlrchf'jhru.ng 

von Verwal tungsstrafverfar...ren erforderli ch sind. 
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_) l!oT8.rl'oer::er Landes ;:esetz 
üoer die Aufstellun; und 
den 3etrieo von Soiel­
anDaraten (Soiela;oarate­
;eset z), LG3i. 2Ji'19u 1 ;,iitriiriC"eÜ"l'; der .bu.ndes;endar:aerie 

;) 0 

Die Or;ane der Jundes.;endar.Jerie haoen bei der 

Vollzieh1..UlS der 'J~ Ö ;,_os • .3, 71..Uld 9 Aos. 1 lit. 

a i.:l U.:U2l1S' der 3estLLill.m.;en des Gese-c:;es über 

die i,ii twirlClJ .... "1; de r 3undes;endar:-,le rie oei de r 

Voll z i e h1..Ulg von Land es 6e set zen _ü t 3m-v ir ke n • 

lI..nner:;:un.g: § G Aas. J betrifft die JI..nwendun6 Ul1.1:1.ittel-oarer be­

hördlicher 3ef9hls- und Zwan.;s:;;e't:alt zur 2rrlirkun:::;; der Zu­

tritts- und Lberprüfun6srschte behördlicher Or;~ne. 

o 7 betrifft die Entfernung gesetzwidrig auf 6es-cellter 

Spielapparate durch Annendun;; Wl:.ütteL::arel~ aehördlicher 

Befehls- und ZwanbsgeHalt. 

Ge:Jä.ß ~ 9 Abs. 1 lit. a oegeht eine Lbertretuns-, rler einen 

Spielapparat entGegen diese;n. Gesetz oder einer auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Anordnune; aufstellt oder 'oe-

treibt. 
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-) Burgenländisches Landesge­
setz vom 7.11.1983 über die 
Aufstellung und den Betrieb 
von Spielapparaten. Spiel­
apparatengesetz, LGBI. 
Nr. 8/1984. 

126 

§ 2 

Bewilligung 

(1) Spielapparate dürfen nur mlt Bewllli­
gung der Bezirksverwaltungsbehörde aufge­
stellt oder betrieben werden. 

( 2 ) 

§ 4 

Verbotene Spielapparate 

Die Aufstellung oder der Betrieb von Geld­
spielapparaten sowie von Spielapparaten, 
die eine verrohende Wirkung ausüben oder 
das sittliche Empfinden verletzen, sind 
verboten. 

§ 6 

Überwachung 

(1) Den Organen der zuständigen Behörde 
sowie den zugezogenen Sachverständigen 
und Zeugen ist jederzeit Zutritt zu allen 
Räumen, in denen Spielapparate aufgestellt 
sind, ~u gewähren. Den Organen und den 
zugezogenen Sachverständigen sind die er­
forderlichen Auskünfte zu geben. 

(3) Zur Durchsetzung der Zutritts- und 
Überprüfungsrechte gemäß Abs. 1 und 2 ist 
die Anwendung unmittelbarer behördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt zulässig. 

(4) Die Überwachung obliegt der Bezirks­
verwaltungsbehörde, im örtlichen Wirkungs­
bereich der Bundespolizeidirektlon Elsen­
stadt dieser. 

§ 7 

Entfernung gesetzeswidrig aufgestellter 
Spielapparate 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann ent­
gegen diesem Gesetz aufgestellte Spiel­
apparate auf Kosten und Gefahr des Bewilll­
gungsinhabers durch Anwendung unmlttelbarer 
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
entfernen. 
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§ 8 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie 
haben bei der Vollziehung der §§ 6 Abs.3, 
7 Abs. 1 und 9 Abs. 1 dieses Gesetzes durch 

1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohen­
de Verwaltungsübertretungen und 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung 
und Durchführung von Verwaltungsstraf­
verfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

(2) Die von den Organen der Bundespolizei­
direktion Eisenstadt bei der Überwachung 
(§ 6 Abs. 4) dienstlich wahrgenommenen 
Verwaltungsübertretungen sind der zuständi­
gen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 
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-) Iiroler Spor~­
CL~terrichtsgesetz, 
iJG:al. 47/1958, 
idF LG3l. 61/1973 

§ 13 

Die Organe der 3u:~desge~darnerie haben oei 

der Vollziehung des § 11 in dem durch das 
Gesetz iJG31. 2/1967 ;)estiIJ:illlten ?ar_~~n :ni t­

zuv"iirken. 

_i:.nmer~-runR:: i'lac!l § i 1 leg. ci t. begeht insbesondere eine iJer'ual tun€s­

üoer"t:retung, 'Ner S :;::ortunterricht erteilt, ohne behördli ch anerkar~-;;er 
Spor-;;lehrer =u sein. 
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-) i10 rarL.::e r;e r L2-ncies ;ese-i:;:3 
;X:.:er die 2.,::,o::c-.i'ö rci.e~"!; 1..clld. 
di~ Sic~ll:rheit '.;ei d.er 
0,)0 :rt2.usiXo1..L.'1; (:'::'>0 rt sese"G:; ) , 
L~.::31.:y1 ';l ~_" Ül der i2.sS1..m,:; 
1 1]31. '15;-1372 

3TJortauS1.~'oun7 - -' 

(1) Jeder.:!2.xll1 llm:; SiC~l 'oei der .3~or:;2.1,.;.süon,-; 

129 

so :m verhalten, d8.!3 and.ere .. :enscnen nic:lt :oLei.~r 

gef2..i:lrdet, aenindert oder ".Jeläsl:;i,;-t ';Jereie.i.~, 8.13 

nach den allbe.aein 2.n3r~-co.nnten Ite;eL'1 d.es ':':90rts 

~ulässi6 oder .. lan..:els solcl:.er nctch den lT tl-

stä;.1.den unver':'leido2.r ist. 

(2) Zur DurchführunC des ~bs. 1 hat die Landes­

resierung bei 3ed8.rf ,durch 'verordnun; niihere 

3estiJ2un;en zu erlassen. 

(J) Unbescnadet de r Best Ltnun 2, en des AOOS. 2 .":2.rL.'1. 

2.UC1.1 die Ge::leind.evertret'..lll5" durch iferoreimllld 

.3esti .. L.iIUl1,;e!1 zur Durc~fi)llnm.,; des :'I.os.l e:c­

lassen, sowei -c es die Ei;ell2.rt de r örtlichen Ver­

häl"cnisse erforder·-r:;. 

:.io\jo:::,sc~li tten 

(1) Die Ver.vendtUlS von .. iotorscilli t-;en 3.ußerh8.,l":J 

von .:3tr2.ßen .. 'lit öffentliche.;} Ver'~cenr ist nur 

llÜt .3ewilli,,;ul1; der 3e::irl:sver"/al "c'Ll ... '1.2;soehcrde 31.<.­

lässi.; ••• Die Jewilli",un.; :~ann un'~er der Auf-

12.;e der Zinhaltun; besti.J:.~lter Jetrieos::eiten 

und r'ahr.'Ve~3 erijeil-c '.-lerden. 

(2) :lol:;orschli -;;ten, die von Or;2nen eier Ge-

o.:i :o;:ir::unx der 3unäes;9rld:::.r,o:e:Cie 
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de r :)~ 2, ci ur..d 1 Ö 0·1.,";)3. 1 li -:;. ::: L 1 U.nf2.~1; 

der 3est~ ·-;i"ll.."1.;en eies Gesetzes i .. foer d:"e ~.ii-:;­

wl.rh."UIls der :a-J.ndes6e~'ld.ar.:lel"'ie bei der -lo11-

.:iei:1,;l1.~ von Landes,;eset =en., L.J.3l. 2';'/19.5';, 

:1i t Luv;i!'~en. 

(1) Eine Ver.valtun;;sü".:>ertret~1.:; ·;)e;-eilü, 

a) ••• 

···0-"-'" 

0) den 3est~~gen des ~ 2 oder der auf G~"1.d 

des § 2 erlassenen Verordnungen ::;'\..:rNider!le..ndelt, 

••• 

(7) Zur Zinhaltu."1.g der §§ 2 und 6, d~~ auf Grund 

des ~ 2 erlassenen VerorW1.un5en ••• ist die 

;~wendun5 iion Zwangs~itteL"1. ohne voraus6e­

gangenes Verfahren zulässig. 
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-, ' 

-) OÖ. aotorschlitten­
geset z, 
LGBl.59/ 1973 

-) Salzburger Landes­
gesetz über den 
Betrieb von I'tlotor­
schli tten, 
1GBl. 90/1972 

1:) 1 

r.li t'.virkung bei der Vollziehung 

§ 10 

(1) Die Organe der Bundesgendarmerie haben 
im Rahmen der einschlägigen bundesgesetz­

lichen Vorschriften oei der Voll ziehung dieses 

Gesetzes durch 

a) Voroeugungsmaßnahmen ,S"egen drohende Ver­

waltungsübertretungen und 
b) Maßnahmen, die für die Eirüei tung oder Durch­

führung 'Ton. Verwaltungsstraf'Terfahren erfor­
derlich sind, 

mi t zuwirken. 

(2) Die BundespolizeiiJehörden haben die 'Ton 
ihren Organen dienstlich v'lahrgenorrunenen Ü·oer­
tretungen dieses Gesetzes der zust~ndigen 

Bezirksverwaltungsbehörde anzuzei~en • . . . 

§ 9 

Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei 

der Vollziehung dieses Gesetzes im Umf~ge 

des Gesetzes vorn 10. Februar 1967, LG.3l. 19, 
über die iili twirkung der Bundesr,:endarmerie 

oei der Vollziehung von Landesgesetzen mitzu­

'."Iirken. 

Anmerkung: Die Illi t'Nirkungsverpflichtung von Organen der Bundes pali zei­

direktion Salzburg ergiot sich daraus, dai3 diese Be~nörde in ihrem 

Wirkungsbereich zur Ahndung von übertretungen dieses Gesetzes zuständig 

ist. 
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-) ':'iroler S ammlungs-­
gesetz 1977, 
LGB1. 40 

ßli twirkung der Bundesgendarmerie 

§ 9 

Die Organe der Bundesgendarmerie na-'Jen :Jei 

der Vollziehung dieses Gesetzes in deo durch 

das Gesetz LGB1. 2/ 1967 bestimmten ?a~en 

mi t zuwirken. 

F~!erkun~: Der Bundes901izeidirektion Innsbruck ~o~~t ~ach diesem 

Landesgesetz weder eine Verwal tungsstraflCOInp9tenz noch eine sonsti~e 

LIi -.;wirkungsverpfli chtung zu. 
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-) Kärntner Landesgesetz 
vom 25.10.1983 über 
die Regelung von 
Sammlungen (Sammlungs­
gesetz) 

§ 8 

MITWIRKUNG VON BUNDESGENDARMERIE 

Die Organe der Bundesgendarmerie 

haben nach Maßgabe der Bestimmungen 

des Gesetzes über die Mitwirkung der 

Bundesgendarmerie und der Bundes­

polizeibehörd~n bei der Vollziehung 

von Landesgesetzen mitzuwirken, und 

zwar bei der Vollziehung nachstehender 

Bestimmungen dieses Gesetzes: 

a) des § 9 Abs. 1 lit. a· , 

b) des § 9 Abs. 1 lit. b, soweit er 

sich auf § 3 Abs. 3 und § 3 Abs. 4 

lit. a und b bezieht; 

c) des § 9 Abs. 2 lit. a· , 

d) des § 9 Abs. 2 lit. b' , 

e) des § 9 Abs. 2 lit. c. 
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..... 

-) ~arntner Straßen­
ge set z 1 9'( S , 
LG51. 33, 
id3 L,:;31. 25/ 1g81 
tL'1d 16/1983 

Strafoestimmungen 
§ 63 

("I) lls "ierwal tungsüoertretung wird, s ::wei t 
nicht ein gerichtlich zu oestrafender Tat­
bestand oder eine durch andere Vervral tur:gs­
vorschriften mit höher Strafe oedrahte Ver­
waltungsübertretung vorliegt, von der 2ezirks­
verwaltungsbehörde •.. bestraft: 

a) 

b) 

c) jede vorsätzliche, wenn auch nur versuchte 
sowie jede durch l/Iangel pflichtgemäßer Auf­
merksamkeit verursachte Beschädigung oder 
Verunreinigung öffentlicher Straßen, sofern 

ni cht bei einer durch Mangel an pfli chtge­
mäßer Aufmerksamkeit verursac~ten Beschädigung 

oder Verunreinigung die nächste Polizei- oder 
Gendarmeriedienststelle oder die nächste 

Dienststelle der Straßenverwaltung hievon 
unter Bekanntgabe der Identität des Verur­
sachers ohne unnötigen Aufschub verständigt 

worden ist; 
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-) Salzburger Landesstraßen­
gesetz 1972 - LStG 1972, 
LGBl. 119/1972 

§ 45 

(1) Jede vorsätzliche, wenn auch nur 

versuchte, u~d jede durch Mangel pflicht­

gemäßer Aufmerksamkeit verursachte Be­

schädigung einer Straße, der dazugehörigen 

baulichen Anlagen, Bäume und dergleichen, 

sowie alle anderen Zuwiderhandlungen 

gegen die Vorschriften dieses Gesetzes 

werden, soweit nicht ein gerichtlich zu 

ahndender Tatbestand vorliegt, als Ver­

waltungsübertretungen von der Bezirksver­

waltungsbehörde mit Geldstrafen bis zu 

10.000 S, an deren Stelle im Falle der 

Uneinbringlichkeit Arreststrafen bis zu 

vier Wochen treten, geahndet. 

( 2 ) 

( 3 ) Eine durch Mangel pflichtgemäßer Auf-

merksamkeit verursachte Beschädigung nach 

Abs. 1 stellt dann keine Verwaltungsüber­

tretung dar, wenn die nächste Polizei­

oder Gendarmeriedienststelle oder die 

Straßenverwaltung vom Beschädiger, einem 

der Beschädiger oder einer von diesen 

hiezu veranlaßten Person ohne unnötigen 

Aufschub entsprechend verständigt wurde. 
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-) .§ 9 der Verordnung 
des 3undeskanzleramtes 
im Einyernehmen mit dem 
Eundesministerium für 
Unterricht vom 23.7.1924 
zur Durchführ~~ des 
Bundesgesetzes, oetreffend 
die T~~zlehranstalten, 
EGEl. 300 

-) NÖ. Tanzschulgesetz, 
LG3l. 7055-0 vom 
21.6. 1974 

(das 3undesgese~z, betreffend die Tanz­
lehranstalten, 3G3l. 537/1923 und die 
auf~~d dieses Gesetzes erlassene Ver­
ordnUL~, 3G3l. 300/1924, werden in den 
Bundesländern Burgenland und Steier:nark 
derzeit und bis auf weiteres - d.n. ois 
zur Erlangung eigener Landesgesetze -
gemäß § 4 Aas. 2 und § 5 iTÜG. 1920 als 
landesrechtliehe Vorschriften angewendet). 

§ 9 

Die unmittelbare Überwachung cer Tanz­
schulbetriebe obliegt, unbeschadet des 
ortspolizeilichen Wirkungsoereiches der 
Gemeinden, den politischen Bezirksbe­
hörden, in 'Orten, für die Bundespolizei­
behörden bestehen, diesen. 

§ 10 

(1) Die BezirksverNaltungsbehörde, im 
Bereich einer Bundes~olizeioehörde diese, 
hat darüber zu wachen, daß die Bestimmungen 
dieses Ge setzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen und 
Bescheide eingehalten ~erden. 

(2) Die ÜoeI"V'lachung der Ta..~zs chul ;)etrie ce 
in gesundheits-, bau- und feuerpolizei­
licher Hinsicht sowie im Hinolick auf die 
örtliche Si ehe rb.e i ts~olizei o:Jliegt der 
Gemeinde. 
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-) oÖ. Tanzschul­
gesetz, 
LGBl. 29/ 195 1 , 
idF LGB1. 60/1969 

-) Sal zburger 
Tanzs chtil ge se t z, 
LGB1.12/1952 

-) ,nener Tanz-
s chulgeset z, 
GB1. der Stadt 
-,h e n H r • 28/ 19 36 , 
idF LGB1. 27/1948 

i?Jl 

§ 12 

Die unmittelbare ÜberNachung cer Tanzschulen 

hinsichtlich der Einh21tung der Bestimmun~en 

dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge­

setzes erlassenen Verordnun.r;en und Bescheide 00-

liegt der Bezirksver:ml tungsbehörde, im örtlichen 

-'"/irkungsbereich einer .Bundes90lizeioehörde dieser 

Behörde. Die Zuständigkeit der Gemeinde, nach 

Maßgabe der einzelnen Rechtsvorschriften die Tanz­

schulen in orts:9olizeilicher Hinsicht im Rahmen 

des eigenen ':/irkun,gs bere i che s zu überrmchen, 'Ni rd 

hiedurch nicht berührt. 

§ 11 

Die unmittelbare Über'llachtmg einer Tanzs chule 

obliegt unbes chade t des ortspali ze ili chen ~Hirkungs­

bereiches der Gemeinde den Be zirksverrtal tungsbe­

hörden~ in Orten, für die Bundespolizeioehörden 

bestehen, diesen. 

§ 12 

Die unmittelbare Über:;achung der Tanzlehr8etrieoe 

obliegt der Bundes:9olizei'oehörde. 
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-) Tiroler Landesgesetz 
vom 10. Mai 1950 über den 
Unterricht in Gesell­
schaftstänzen (Tanz­
lehrergesetz ) LGBl. 32/1950 

( 1) 

( 2 ) 

§ 2 

(3) Vor Verleihung der Tanzlehrbewilligung 

ist die Gemeinde des Standortes und - wenn 

der Standort im örtlichen Wirkungsbereich 

einer Bundespolizeibehörde gelegen ist -

auch diese sowie die gesetzliche Berufs­

vertretung der Tanzlehrer zu hören. 

§ 7 

Die Betriebsräume müssen in gesundheits-, 

bau-, feuer- und sicherheitspolizeilicher 

Hinsicht den für Unterhaltungs-(Versamm­

lungs)lokale des gleichen Fassungsraumes 

geltenden Vorschriften entsprechen und die 

Möglichkeit zur Überwachung des Betriebes 

bieten. Die Eignung der Betriebsräume ist 

auf Kosten des Bewerbers von der Bezirks­

verwaltungsbehörde durch einen Lokalaugen­

schein festzustellen. Dem Lokalaugenschein 

ist die Gemeinde des Standortes, wenn der 

Standort im örtlichen Wirkungsbereich 

einer Bundespolizeibehörde liegt, diese 

sowie ein Vertreter der gesetzlichen Be­

rufsvertretung der Tanzlehrer beizuziehen. 

§ 10 

Übertretungen dieses Gesetzes oder der 

auf Grund 'dieses Gesetzes erlassenen An­

ordnungen werden, insoferne sie nicht 

unter das allgemeine Strafgesetz fallen, 

von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 

Bereich einer Bundespolizeibehörde von 

dieser, mit Geldstrafe bis zu 3000,-­

Schilling oder Arrest bis zu 4 Wochen 

oder mit beidem geahndet. 
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~) Kärntner Landesgesetz vom 
30. Mai 1961, über die Er­
teilung von Unterricht im 
Gesellschaftstanz (Tanz­
unterrichtsgesetz) LGBl. 
41/1961 i.d.F. LGBl. 10/1970 

1 '1':1 

§ 2 

(1) Die Bewilligung ist für Unterricht In 

fester Betriebsstätte auf bestimmte Zeit 

und für bestimmte Gemeinden zu erteilen. 

(2) Liegt die Gemeinde, für die die Be­

willigung erteilt werden soll, innerhalb 

des örtlichen Wirkungsbereiches einer Bun­

despolizeibehörde, so ist diese vor Ertei­

lung der Bewilligung zu hören. 

§ 6 

(1) Oie Bezirksverwaltungsbehörde hat auf 

Antrag des Bewerbers die Räume, in denen 

der Unterricht erteilt werden soll, hiefUr 

zu genehmigen, wenn dIese R~ume in gesund­

heits-, bau-, feuer- und sicherheits­

polizeilicher Hinsicht für den Unterricht 

g e e i g n e t s i n d, u r 1 d der Li b erd i e R ä u m e 

Verfügungsberechtigte eIner behördlichen 

ÜberprUfung dIeser R~ume zustimmt. 

(2) Im örtlichen Wirkunqsbpreich einer 

Bundespolizeibehörde 8bliegt die sicher­

heitspolizeiliche BeurteIlung dieser. 
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-) iJer';rdnung des 
llÜnisters des 
Innern vom 
25. Novemaer 1850, 
RGB1. 454, wodurch 
eine 'rheaterordnung 
erlassen ':;ird 

(gil t i:n Burgenla."ld und in Vorarl.Jerg - solan~ 

dort keine eigenen Veranstal tu.'"lgsgeset::e er­
lasse!l 'i'1erder. - gemäß § 4 'ItuG ~ 920 als 1andes­
gesetz). 

§ 6 

Der Staatssicher~eitsbehörde (Stadthauy~war~­
schaft, Polizeidirektion, Bezirshaup~mar~schaft 
et c.) liegt 0"0, darü-Qer zu wachen, daß die ~jor­

stellungen nur mit erlangter Aufführungs ;)e­

willigung und in ÜbereinstimrrnL~g rni: derseloen 
stattfinden, dann daß die Art der Auffü~~€ 
(Inszenesetzung, Kostüm etc.) nichts _~~stößiges 

und den öffentlichen Ansta.~d Verletzendes enthalte. 
Die Sicherheitsbehörde ist über~aupt Qer~fen, für 

die Aufrechterhaltung der ~uhe, Ordnung und des 
Anstandes während der Darstellung zu wac~en und 
alle Störungen des öffen~lichen Vergr.ügens fe~e­

zuhsltan. 

Wenn dringende Rücksichten es erfordern, ka.-m sie 
die Aufführung eines Bühnenwerkes gegen nach­
träglich einzuholende Genehmigung des Statthalters 

ga.~z oder teilweise untersagen und selbst die 
Fortset~g einer aereits begonnenen Darstellur.g 

einstellen. 
In außerordentlichen Fällen ist sie ermäch~igt, 
das Gebäude räumen und schließen zu lassen. 
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-
-) Kärntner Veran-

staltungsgesetz 1977, 
LGB1. 42, 
i dF LGB1. 36/1982 

1.4-1 

Ü oe rvmchung 

§ 28 

( 1 ) 

(2) Im örtlichen ·,"iir~ru.ngsoer~ich einer 

Bundespolizeioehörde steht die ÜberNachung 
aller Veranstal tunger'_, sovlei t sie sich nicht 

auf betriebstechnische, 0au- und feuerpolizei­
liche Angelegenheiten erstreckt, dieser Be­

hörde zu. 

(3) Veranstaltungen von üoerörtlicher Be­

deutung außerhalo des örtli chen 'ihrlcungs­

bereiches der Bundespolizeiaehörde hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde in betriebstechnischer 

Hinsi cht zu üben7achen. In S tiid ten mi t eigenem 

statut oaliegt die oetriebstechnische Über­

wachung dem Bürgermeister. 

(4) Die Bezirksverwal tu.."lgsoehörde darf - l..UlÖe­

schadet der Bestimmungen des Aos. 1 letzter 

Satz - die Bundesgendarmerie zur ÜjerNachung 

von Veranstaltungen heranziehen, sofern sich 

die Übe~vachung beschränkt auf: 

a) Voroeugungsmaßnahmen gege:l drohende Ver­

wal tungsübe rtre t:-t-"l~en, 

0) I'iIaßnahmen, die für die Einl~i tung oder Durch­

führung von Verl'laltun.:!sstrafverfahren er­

forderlich sind und 

c) Anwendung körperlichen. Z'Nanges, soweit er 

gesetzlich vorgesehen ist. 

(5) Die Organe der öffentlichen Sicherheit 
(Organe der Gendarmerie und der Bundes~olizei) 

sind befugt, olme 'rleiteres Verfahren den Auf­
trag zu. erteilen, eine Veranstaltun:; sofort 

zu beenden, ':lenTI dies zur Aufre chterhal tung 

der öffentlichen Ordnung l.rnd Sicherheit sO"I'Iie 
zur A;Y;lendunp un~'7li t tel:Jar drohende r Gef3.i1ren 
notwendi ,,! . +­

lS u. 
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(6) Im Falle des AlJs. 5 sind die Besucher ver­
pflichtet, die Veranstaltun~ ohne Ver2u~ zu 

verlassen. Bei Ungehorsam kann die Beendie:ung 

der Veranstal tun/! durch An'aendung von Zvmnp.:s­
mi t I;eln voll :~,),~en werden. . .. 

(7) Den zur Über'l'Iachung bere chtigten Orge.nen sowie 
den beigezogenen Sachverständi~en ist jederzeit 
Zutritt zu allen Räumen der Betriebsstätte zu 

gewähren. Die im § 22 Abs. 1 angeführten Personen 

sind verpflichtet, alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

(8) Die zur Ü berwachunr; bere chtiMen Orp:ene sowie 
die beigezogenen Sa.chverständi.gen haben das Recht, 

Spielapparate und Spielautomaten jederzeit auf 

ihre Betriebssicherheit sowie dahineehend zu 
überprüfen, ob bei ihrer Aufstellung und ihrem Be­

trieb die Bestimnrungen dj.eses Gesetzes unc1 die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Anordnun€,:en einp;e­

halten werden; dieses Recht schließt die Über­

prüfung dieser Spielappo.rate und Spiel~utomaten 

außerhalb der Betriebsstätte mit ein. Ist zur 

Überprüfung die Durchflihnme; von Spielen erforder­

lich, so ist dies den überprüfenden Orr;anen und 

den Sachverständigen ohne Entgelt zu erm(5e:li ehen. 

Anmerkung: Nach Abs. 1 letzter Satz steht die Überwachung von Ver­

anstaltungen, die sich auf bau- und feuerpolizeiliche Angelegenheiten 

erstreckt, dem Bürgermeister zu. 
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.:..) NÖ. VeranstaltW1gs­
c;eset z, 
LGB1. 7070-1 

ZustLindir:1-;:eit und Verf::-thren Ilei arunelde­
pflichtiv.en Veranstaltun~en 

§ 13 

14~ 

(1) Die Aruneldung hat bei der Gemeinde des 

Vernno ~rü ~ul1r:ElOrt;e8 7.U erfo11':'3!1. 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

(5) Im örtlichen \-ürkungsiJereich einer DW1des­

polizeibehörde hat die Gemeinde dieser die 

erfolgte Anmeldung zur Kenntnis zu bringen. 

Untersagung 

§ 14 

( 1) Die Verans tal tun~ ist von der Gemeinde zu 

W1terSCl{;en, Vlenn 

a) die Veranstaltung veriJoten ist (§§ 20 W1d 21); 

lJ) die in Aussi cht p;enolIunene Be trie I)S8 tii.t te oder 

BetrieLJseinrichtwl{!, für die IJetreffendc Ver­

anstaltnnc; nicht geei{Q1et ist; 

c) Tatsachen vorliegen, die die Annahme recht-

fe rt ic,en, daß uie Vercms ta! tunp: zu Unsi t tli ch­

lce L ten Anl8.ß Ge ben oder daß durch die Ab­

haltung der VeranstgltW1/?; die öffentliche Ruhe, 

Ordnung l..Ulc1 Sicherheit gefährdet werden könnte. 

(2) Die Gemeinde hat jede Untersnp:unf" einer Ver­

ans tal tung der lJezirl~svervlCll tunv.slJehörde, im 

örtlichen HirlrunlSSbereich einer Bundespolizei­

LJehörcl.e dieser, zur Kenntnis 7,U hrin,n;en. 

IV. AiJS chni t t 

Behördliche ijlJerwachlUle: 

Ei gnung rler Be trie IJss ti:i. t t~ 'lmd der 
Be trie IJse inri eh tunr; 
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§ 15 

(1) Veranstaltungen dürfen nur in P,etrie!.'::::s~:;.t;ten 

und gegebenenfalls LLYlter Ver'flendur..LT ein'2r I3e ty'ie 1:2-

einrichtung durchgeführt ·r;erden, die von der :r?e­

hrjrde unter lJed::>.chtn:1.f1l118 'tuf die 1"'8sulldheiLs-, )J<1U-, 

feuer- und sicherheitspolizeilichen sov/ie betriebs­

te chnis chen Erfordernisse ::::ur DurchfUhrunr: r!er­

artiger VerC'.Jlstal tLLYlgen genehmigt vfUrden. 

(2) Fü!' die GenerunißUllß sind zustündi:c:: 

C,) j_ rn Ill!Jli cl::: auf die örtli ehe Gesundhei ts-, Bau­

und Feuerpolizei sowie die örtliche Sicherheits­

polizei die Gemeinde; 

b) in betriebstec!mischer Hinsicht, soweit es sich 

U'p ortsfeste, n:"cht mit besonderen technischen 

EiLri chtcmgen ausf"es ta t tete Be trie IJsstU t ten ode r 

Betriebseinrichtungen handelt, die Gemeinde; 

c) im übrj_r:en die 1nn:1esrer:ienmr,. 

(3) In, :5rtl::'chen ·,·,irku..!lgst)ereich einer !Jundespolizei­

behGr-rie ist rE,"s,? einem im Zur:e r'les GenehmL"l..mp:sver­

fahren;::; anberawn t;r:ol1Lolc:_llauc-::ms chein beizuziehen. 

;l3hö!'1liche Auftr:.'.re, UIJey"nachunp: 'Jon Ver­
anstaltunD:en 

(2) D':' 3 Abh2~ ~;'."cl~r: -;:, V~ransta.l tu...'1.p':en ist darauf 

zu überwachen, daß die lJestirrummf';en dieses Gese L zes, 

die auf Grtmd die se s Gese t; zes erlassenen Verordnungen 

und Bescheic.e sO','iie die ,c-esunclheits-, bau-, feuer­

und sicherhei t~'1:iOli::,r~ilichen sowie betrieLJstech-

(3) Die Ü öe!'VlaChUl1G r;~·,"I: :.li ßUYl,"::3 pfli '2hter Veran­

staltun~en o~liegt 

a) im Hinblick auf die rjrtliche GesUY'~dheits-, b3.U­

und Feuerpolizei der Gemeinde; 
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'0) im Hinblick auf die örtliche Sicherheits­

pali zei der Gemeinde, im ortli chen ''-iirkungs­

oereich einer Bundespolizeibehörde (üeser; 

c) in betrie bste chnis ehe r Hinsi cht, soviei t es 

sich um Theatergeoäude und deren Einrichtung 

handelt, der Landesregierung; 

d) in betriebstechnischer Hi.nsicht, sO'l/eit es sich 

um ortsfeste, nicht mit besonderen technischen 

Einrichtungen ausgestatte Betrieosstlitten oder 

Betriebseinrichtungen handelt, der Gemeinde, 

ansonsten der BezirksverrIal tungsbehörde; 

e) im übrigen der BezirksverNaltungsbehörde, im 

örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei­

behörde dieser. 

(4) Die Überwachung anmeldepflichter Veranstaltungen 

obliegt der Gemeinde. Im örtlichen Wirlcun.gsbereich 

einer Bundes poli zei behörde oolie gt rSie Überrrachung 

anmeldepflichtiger Veranstaltungen dieser, soweit 

es sich nich.t um die Übenvachung in betriebstechni­

scher, bau- und feuerpolizeilicher Hinsicht handelt. 

e 5) Die Kosten der ÜrJerwachung, sowei t sie nicht 

durch öffentliche Si cherhei csorga11e besorgt wird, 

sind vom Veranstalter zu tragen. 

Besondere Anordnungen 

§ 17 

(1) ~;iird eine Veranstal tun;: ohne Eewil.ligung, ohne 

Anmeldung, trotz ihrer U!:.ters8.gu .... l1g oder tr'Jtz eines 

Verbotes nach § 21 abgehalten, so hat die fUr die 

Überwachung von Veranstaltungen dieser Art :;u­

ständige Behörde den Auftrag zu erteilen, die ~Jer­

ans tal tung sofort zu ()eenden. 

(2) Falls von einer für die Übervmchung zuständi.~en 

Behörde :,I~i,ngel der Betrieosstätte oder der Betrieos­

einrichtung festgestellt 'Nerden, hat sie ent';/eder 

dem Inhaber der 3etrieosstätte aufzutragen, diese 

Mängel ainnen einer gleichzeitig zu oestimmenden 

angemessenen Frist z,'U i;eheben oder - 'Nenn digs 
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ge Goten ers cheint - die -Te I' ans tal t1L"1g bis zur 

3ehebung der Idängel zu. untersagen. 

HE) 

(3) Die Orga."1e der öffentlichen Sicherheit h::.uen 

obne weiteres Verfahren den Auftrag 211 erteilen, 

eine Veranstal t1.Ulg sofort zu oeenden, ":le":' ... n dies 

zur Aufrechterh~tUL~g cer öffentlichen ~uhe, 

Ordnung und Sicherheit oder zur A6wend1L"lg un!Ili -;;-::e1-

'oar drohender Gefahren notwendig ist. 

(4) In den Fällen der Aas. 1 und 3 sowie einer 

Untersagung nach Abs. 2 haDen die Besucher die 

Ve ranstal t1.IDg ohne Verzug zu verlassen. Im F'alle 

des Ungehorsams können zur Räumu.....~g des Veran­

stalt1.IDgsortes Zwangsmittel angewendet werden. 

(5) Den Überwachungsorganen, die sich als solche 

ausweisen, ist der freie Zutritt zur ges2~ten . 

Eetriebsstätte zu gestatten. Bei der Durchfür~g 

der Überwachung soll jedoch eine Störung der Ver­

anstaltung vermieden werden. Für die mit der 

Überwachung 'oetrauten Organe sind bei Verarlstal­

tungen, ':.Jei denen den Besuch<:!rn S:'tzplätze zur 

Verfügung stehen, vom Veranstalter z.,..,ei Sitzplätze, 

von denen aus der Zus chauerraum und die Vera."l-

stal tung genau beoOachtet werden kör~en, 1L'1ent­

geltlieh zur Verfügung zu stellen. 

hlitwirkung der 3undesgendarmerie 

§ 24 

( 1) Die nach 3undesre cht zuständigen Cr~2...'1.e eier 

Bundesgendarmerie !laben zur UnterstützuIlg der 

3ezirksve~al~ngsoehörden einzuscnre:'ten durch: 

a) Voroeugur..gsmaßnahr:len gegen eironencle ~ier!lal-::;1L'1.gs­

übertretungenj 

..;) I:~aßnanmen, die f~r die 2ir~ei tung" od.er Jurch­

führtt.."1g von VerNal tungsstrafverfa'r.ren erforder­

lich sind; 
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J 
", 

c) Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er in 

diesem Gesetz vorgesehen ist. 

14-1 

(.2) Falls der Be zirksverwal tungs behörde für die im 
Abs. 1 genannten Aufga;)en andere geeigne te Organe 
zur Verfügung steh:n, hat sie sich an Stelle der 
Bundesgendarmerie dieser Organe zu oedienen. Die 

Bezirksverwaltungsbehörde hat in einem solchen 

Falle das Bezirksgendarmeriekommando zu verst~ndigen. 
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...... 

-) NÖ. Yeranstal tunzs­
oetrieasstättenge­
setz, LGB1. 8260-0 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

· .. 

· .. 
· .. 

Strafbestimmungen 
§ 81 

Die nach Bundesrecht zuständigen Organe 
der Bundesgenda.~erie haben =ur Unterstützung 
der 3ezirksverYlaltlln~sbehörden bei der Voll­
ziehung der §§ 52, 54, 55, 59, 61, 68, 70, 71 
( ••• ), 72 Abs. 4 bis 9 und Abs. 11, 73 Abs. 2 
bis 4, 75, 76 Acs. 5, 6, 8 und 9, 78 Acs. 2 
bis 7, 79 Abs. 5 bis 7, 80 Abs. 3 einzuschreiten 
durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver­
waltungsübertretungen, 

b) maßnahmen, die für die Einleitung oder Durch­
führung von Verwaltungsstr~fverfahren er­
forderlich sind. 

(7) Die Bundespolizeidirektionen hauen von ihren 
Organen dienstlich wahrgenommene ubertretungen 
der im Abs. 6 angeführten Bestimmungen der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

FJllDerkun~: Bei den im § 81 Abs. 6 angeführten Bestimmungen handelt es 
sich um Vorschriften über das Freihalten von Wegen u.."'ld Flächen, Rauch­
verbote, offenes Feuer und Licht, leicht entzündliche Geger~tände, 3e­
leuchtung (insaes. Notoeleucht~g), Schießbuden, rtingelspiele, 3enzin­
und ElektroautooruL~en, Gelände für 1Iotorsportveranstaltungen, P~~agen 
zur VerNahrung gefährlicher Tiere. 
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-) OÖ. Veranstaltungs­
gesetz, 
LGBl. 7/1955, 
idF LGB1. 31/1960, 
52/1961 und 67/ 1969 

1.49 

(1) Veranstaltungen sind nach Bedarf darauf­
hin zu überflachen, 00 die Bestimmungen dieses 
Gesetzes Q~d der auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Verordnun€en und Bescheide einge­
hal ten °Nerden • . .... 

§ 10 a 

(3) Die Über:;achung gemiß :) 9 oiJliegt 

a) der 3und3spolizei~ehörde hinsichtlich der 
Veranstal tungen, die im örtli chen ',"iirkungs­
bereich einer solchen Behörde durchgeführt 

werden, 
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-) Salzburger Veranstaltungs­
gesetz 1987, LGB1. 71/1987 § 12 

Anmeldepflicht 

(1) Soweit sich aus den Abs. 2 und 3 nicht 

anderes ergibt, sind alle nicht bewilli­

gungspflichtigen Veranstaltungen beim 

Bürgermeister der Gemeinde, in der sie ab­

gehalten werden, im Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeidirektion aber bei dieser, 

anzumelden. 

§ 13 

Anmeldung 

(2) Über die Anmeldung ist vom Bürger­

meister , im Wirkungsbereich einer Bundes­

polizeidirektion von dieser, sofort eine 

Bescheinigung auszustellen. Der Bürger­

meister hat hievon die Bezirkshauptmann­

schaft bzw. die Bundespolizeidirektion 

den Bürgermeister zu verständigen ..... 

§ 14 

Untersagung 

(1) Die Abhaltung der beabsichtigten Ver­

anstaltung ist vom Bürgermeister, im Wir­

kungsbereich einer Bundespolizeidirektion 

von dieser, zu untersagen, wenn ..... 

(2) Von der Untersagung der Veranstaltung 

hat der Bürgermeister unter Angabe der 

hiefür maßgeblichen Gründe die Bezirks­

hauptmannschaft bzw. die Bundespolizei­

direktion den Bürgermeister zu verständigen. 

§ 15 

Veranstaltungen im Umherziehen 

Für Veranstaltungen im Umherziehen ist der 

Bewilligungsbescheid gemäß § 4 vom Ver-
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anstalter vor Beginn der Gemeinde, 

im Wirkungsbereich einer Bundespolizei­

direktion dieser, zur Vidierung vorzu­

legen. Der Bürgermeister bzw. die Bundes­

polizeidirektion hat die Vidierung zu ver­

weigern und die Abhaltung der Veranstal­

tung zu untersagen, wenn nach den ge­

gebenen örtlichen Verhältnissen Tatsachen 

vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, 

daß durch die Abhaltung der Veranstaltung 

die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicher­

heit oder die öffentliche Sittlichkeit ge-

fährdet \oJürden 

§ 24 

Überwachung 

( 1 ) 

( 2 ) 

a) 

Diese Überwachung obliegt 

bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen 

von örtlicher Bedeutung (§ 2 Abs. 2), 

sowie bei solchen Veranstaltungen im 

Umherziehen dem Bürgermeister im 

eigenen Wirkungskreis der Gemeinde 

b) im örtlichen Wirkungsbereich einer Bun-

despolizeibehörde mit Ausnahme der bau­

und gewerbepolizeilichen, sowie der be­

triebstechnischen Belange dieser Behörde. 

(3) Die mit der Überwachung der Veran­

staltung betrauten Organe sind zur Auf­

rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit befugt, den Ordner­

dienst des Veranstalters zu unterstützen 

und wenn erforderlich auch selbständig 

die notwendigen Personenkontrollen und 

Zwangsmaßnahmen durchzuführen. 
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§ 25 

Besondere Anordnungen 

152. 

(1) Stellt sich bei Beginn einer Veran­

staltung heraus, daß sie ohne die er­

forderliche Bewilligung oder Anmeldung 

abgehalten wird, so kann die mit der 

Überwachung betraute Behörde die sofortige 

Beendigung der Veranstaltung anordnen ..... 

(2) Bei Feststellung von Mängeln an der 

Veranstaltungsstätte hat die mit der Über­

wachung betraute Behörde dem Inhaber der 

Veranstaltungsstätte aufzutragen ....... . 

(3) Die Organe der öffentlichen Sicher­

heit sind befugt, ohne weiteres Verfahren 

den Auftrag zu erteilen, eine Veranstal­

tung sofort zu beendigen, wenn dies zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit oder zur Abwen­

dung unmittelbar drohender Gefahren not­

wendig ist. 

( 4 ) 

Anmerkung: Die Mitwirkungspflicnt der Organe der Bundespolizeidirektion 

Salzburg in deren Bereich ergibt sich daraus, daß dieser 

Behörde gemäß § 28 Abs. 1 die Zuständigkeit zur Durch­

führung von Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Ge-

setz übertragen ist. 
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-)Steiermärkisches Veranstaltungs­
gesetz, 
LGBl. Nr. 192/1969, 
i. d. F. L B GI. 2 9/ 1986 

§ 5a 

( 1 ) 

(2) Spiel apparate im Sinne des 

Gesetzes sind Vorrichtungen, die zur 

Durchführung von Spielen bestimmt 

sind und gegen Entgelt betrieben 

werden. Die Landesregierung kann nach 

Anhörung des Steiermärkischen 

Gemeindebundes, der Landesorganisation 

Steiermark des Österreichischen 

Städtebundes, der Kammer der 

gewerblichen Wirtschaft für Steier­

mark, der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte der Steiermark, der 

Bundespolizeibehörden und des Landes­

schulrates durch Verordnung nähere 

Bestimmungen über die Ausstattung von 

Spielapparaten erlassen; 

( 3 ) 
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§ 30 

(1) Die Überwachungsbehörde (§ 31 

Z. 2 und 3) ist befugt, ohne weiteres 

V~rfahren den Auftrag zu erteilen, 

eine Veranstaltung sofort zu be­

endigen, wenn dies zur Aufrechter­

haltung der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit oder zur 

Abwendung unmittelbar drohender 

Gefahren notwendig ist; sie hat 

insbesondere Veranstaltungen 

1. einzustellen, wenn deren Durch­

führung gegen die Bestimmungen 

des § 16 Abs. 2 und 3 oder § 34 

Abs. 6 verstößt, 

2. zur Entfernung von Kindern und 

Jugendlichen zu unterbrechen, 

wenn dem § 17 zuwidergehandelt 

wurde. 

(2) Die Behörde kann die Überwachung 

V9n Veranstaltungen durch besonderen 

Einsatz ihr zur Verfügung stehender 

Organe zur Hintanhaltung einer Störung 

der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit anordnen. Auf Antrag 

des Veranstalters kann unter Abwägung 

der an der Veranstaltung bestehenden 

öffentlichen Interessen die Bei­

stellung von Überwachungs organen 

bewilligt werden. " 

(3) Den Überwachungsorganen ist der 

freie Zutritt zu allen dem Ver­

ansta"ltungsbetrieb dienenden Räumen, 

Plätzen, Anlagen zu gestatten und zu 

ermöglichen. Der Veranstalter hat 
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den von der Behörde mit der Über­

wachung betrauten Organen die not­

wendigen Plätze unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen. 

§ 30 a 

( 1 ) 

(2) Die Organe der Uberwachungs­

behörde sowie die zugezogenen Sach­

verständigen haben das Recht, Spiel­

apparate dahingehend zu überprüfen, 

ob bei ihrer Aufstellung und bei 

155 

ihrem Betrieb die Bestimmungen dieses 

Gesetzes und die auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Anordnungen einge­

halten werden. Diese Berechtigung 

schließt die Überprüfung des Apparates 

oder einzelner Teile desselben 

außerhalb der Betriebsstätte mit ein. 

Ist zur Überprüfung des Gerätes die 

Durchführung von Spielen erforderlich, 

so hat der Inhaber der Bewilligung 

nach § 5 a Abs. 1 oder sein Stell­

vertreter (§ 19 a) dem überprüfenden 

Organ oder Sachverständigen dies 

ohne Entgelt zu ermöglichen. 

(3) Zur Erwirkung der Zutritts- und 

Überprüfungsrechte gemäß Abs. 1 und 

2 ist bei Gefahr im Verzug die An­

wendung unmittelbarer behördlicher 

Befehls- und Zwangsgewalt zulässig. 

§ 30 b 

(1) Die Uberwachungsbehörde kann ent­

gegen diesem Gesetz aufgestellte 

Spielapparate auf Kosten und Gefahr 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 159 von 223

www.parlament.gv.at



des Be treibers ohne vorangegangenes 

Verfahren entfernen. 

(2) Die Überwachungsbehörde hat den 

Eigentümer des Spielapparates 

schriftlich aufzufordern, sich binnen 

dreier Monate bei ' ihr zu melden und 

den Spielapparat abzuholen. Ist 

eine Verständigung des Eigentümers 

nicht möglich, ersetzt der Anschlag 

an der Amtstafel diese Verständigung. 

Meldet sich der Eigentümer innerhalb 

der angegebenen Frist nicht, so geht 

das Eigentum am Spielapparat ein­

schließlich des darin enthaltenen 

Geldes auf das Land über; 

ÜBERWACHUNGSBEHÖRDEN 

§ 31 

Die Aufgaben nach § 29 Abs. 1 und 

§ 30 Abs. 2 obliegen: 

1. dem Bürgermeister im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde, 

soweit es sich um Veranstaltungen 

von örtlicher Bedeutung (§ 1 

Abs. 3) handelt; 

2. im örtlichen Wirkungsbereich 

einer Bundespolizeibehörde, mit 

Ausnahme der betriebstechnischen, 

bau- und feuerpolizeilichen 

Belange, dieser Behörde; 

3. sonst der Bezirksverwaltungsbehörde 

unter Mitwirkung der Bundesgen­

darmerie (§ 32). 
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1'17 

MITWIRKUNG DES BUNDESGENDARMERIE 

§ 32 

Die Organe der Bundesgendarmerie 

haben neben der Besorgung der im § 30 

genannten Aufgaben bei Vollziehung 

dieses Gesetzes in dem durch das 

Gesetz vom 25. Oktober 1968, LGBL. 

8/1969, bestimmten Rahmen mitzu­

wirken, soweit diese Aufgaben von 

der Bezirksverwaltungsbehörde 

durchzuführen sind. 

Anmerkung: Bezüglich Tanzschul­

betriebe siehe die beim Bundesland 

Burgenland angeführte Rechtsvor­

schrift, die auch für die Steiermark 

. gilt. 

§ 37 

( 1 ) Die Übertretung des § 5 Abs. 1, 

§ 5 a Abs. 1, § 10, § 11 Abs. 3, 

§ 13 , § 15, § 16, § 16 a, § 17, § 19, 

§ 19 a, § 20, § 22 a Abs. 1, 2, 4 

und 5, § 23, § 24 Abs. 2, § 27 Abs. 

1, 3, 6 und 7, § 28 Abs. 1, § 30 

Abs. 3, § 30 a Abs. 1 und 2, § 34 

Abs. 6 so\vie § 35 Abs. 6 ist von 

der 8ezirksverwaltungsbehörde} im 

örtlichen Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeibehörde von dieser, mit 

Geldstrafen bis zu S 100.000,-- zu 

bestrafen. 

(2) Bei Übertretung des § 5 a Abs. 1 

sind Spielapparate einschließlich des 

darin enthaltenen Geldes, die den 
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Gegenstand der strafbaren Handlung 

gebildet haben, für verfallen zu 

erklären. Bei Übertretung des § 27 

Abs. 6 sind nicht ortsfeste Betriebs­

anlagen oder Betriebsmittel, die 

den Gegenstand der strafbaren 

Handlung oder Unterlassung ge-

bildet haben, für verfallen zu 

erklären, wenn der Beschuldigte 

wegen einer solchen Übertretung 

bereits einmal bestraft worden ist. 
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• 
-) Tiroler Veranstaltungs­

gesetz . LGBl. Nr. 59/82 
i.d.F.Nr. 22/86 

Bewilligungspflichtige 
tungen 

Bewilligungsbehörden 

Veranstal-

(2) Einer Bewilligung der Bezirksver­
waltungsbehörde, ln ihrem örtlichen 
Wirkungsbereich der Bundespolizeibe­
hörde, bedürfen 

a) Theatervorstellungen mit Laienkräften; 

b) die Aufstellung und der Betrieb 
von Spielapparaten 

§ 8 

Anhörungspflicht 

(1) Vor der Bewilligung von Veranstal­
tungen in ihrem örtlichen Wirkungsbereich 
ist die Bundespolizeibehörde, soweit sie 
nicht selbst Bewilligungsbehörde ist, hin­
sichtlich der Verläßlichkeit des Veran­
stalters und der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
zu hören. 

§ 12 

Anmeldepflichtige Veranstaltungen 

Anmeldebehörden 

( 3 ) 

c) in ihrem örtlichen Wirkungsberelch 
bei der Bundespolizeibehörde 

§ 19 

Betriebsvorschriften 

(1) Für Veranstaltungen im Umherziehen 
hat der Veranstalter vor ihrem Beginn 
den Bewilligungsbescheid unter Angabe von 
Ort und Zeit der Veranstaltung der Bezirks­
verwaltungsbehörde. in ihrem örtlichen 
Wirkungsbereich der Bundespolizeibehörde, 
und dem Bürgermeister vorzulegen. Dle 
Vorlage ist auf dem Bewilligungsbescheid zu 
bescheinigen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde (Bundes­
polizeibehörde) kann aus wichtigen Gründen 
der öffentllchen Ruhe, Ordnung und Sicher­
heit Veranstaltungen nach Abs. 1 zeitlich 
oder örtlich beschränken oder verbieten. 
Aus zwingenden ortspolizeilIchen Gründen 
steht dieses Recht auch dem Bürgermeister zu. 
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1GO 

§ 27 

Überwachung 

(1) Die Überwachung der Veranstaltungen 
auf die Einhaltung dieses Gesetzes und der 
in seiner Durchführung erlassenen Verord­
nungen und Bescheide obliegt, unbeschadet 
der Zuständigkeit der Gemeinde in den 
Angelegenheiten der Bau- und Feuerpolizei, 

a) bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen, 
die nach ihrer Art, nach der Art und 
dem Umfang der Betriebsstätte und nach 
dem Ausmaß des zu erwartenden Publikums­
interesses in ihrer Bedeutung nicht über 
den Bereich einer Gemeinde hinausreichen, 
dem Bürgermeister, im örtlichen Wirkungs­
bereich einer Bundespolizeibehörde dieser, 
jedoch mit Ausnahme der betriebstechni­
schen Belange; 

b) bei allen übrigen Veranstaltungen der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen 
Wirkungsbereich einer Bundespolizei­
behörde dieser, jedoch mit Ausnahme der 
betriebstechnischen Belange. 

(2) Der Veranstalter hat den behördlichen 
Überwachungsorganen den Zutritt zu allen 
Teilen der Betriebsanlage zu ermöglichen 
und für Veranstaltungen in Räumen mit SltZ­
reihen die erforderliche Zahl von geelgne­
ten Dienstplätzen unentgeltlich zur Ver­
fügung zu halten. 

(3) Die behördlichen Überwachungsorgane 
und die von der Überwachungsbehörde bei­
gezogenen Sachverständigen sind berechtigt, 
Spielapparate jederzeit auf ihre Betriebs­
sicherheit sowie dahingehend zu überprüfen, 
ob bei ihrer Aufstellung und bei ihrem Be­
trieb die Bestimmungen dieses Gesetzes und 
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
behördlichen Anordnungen eingehalten werden. 
Diese Berechtigung schließt dle Überprüfung 
des Spielapparates oder einzelner Teile 
desselben außerhalb der Betriebsanlage ein. 
Ist zur Überprüfung die Durchführung von 
Spielen erforderlich, so ist diese den be­
hördlichen Überwachungsorganen und den von 
der Überwachungsbehörde belgezogenen Sach­
verständigen ohne Entgelt zu ermöglichen. 
Die behördlichen Aufslchtsorgane und die 
von der Überwachungsbehörde belgezogenen 
Sachverständigen haben den Veranstalter 
(seinen Vertreter) von der Überprüfung vor 
deren Beglnn Zu verständigen. Soweit zur 
Erwirkung des Zutrittes und zur Ermögllchung 
der Überprüfung erforderlich, ist die An­
wendung unmittelbaren Zwanges zulässig. 
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§ 28 

(3) Die Organe der öffentlichen Sicher­
heit sind befugt, eine Veranstaltung 
ohne weiteres Verfahren einzustellen, 
wenn es zur Abwendung drohender Gefahren 
für die Sicherheit von Menschen und Eigen­
tum notwendig ist. 

§ 31 

Strafbestimmungen 

(1) Zuwiderhandlungen gegen dieses Ge-
setz sind von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
in ihrem örtlichen Wirkungsbereich von 
der Bundespolizeibehörde, als Verwaltungs­
übertretung mit einer Geldstrafe bis zu 
40.000,-- Schilling oder mit Arrest bis 
zu acht Wochen zu bestrafen. 

(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände 
können Geld- und Arreststrafen nebenein­
ander verhängt werden. 
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-) '?iiener Ver"-Il­
~tal tunGsgeset z, 
LG31. 12/197 1 , 
id~ LG5l. 22 /1976, 
17/19~1 und 
?/19~ 3 
31/"!9,3L 
3~/19'?5 

eoersach,;ng der Veranstal "cungen 
und Veranstaltungsstätten 

§ ?.­
-J 

1(,2. 

(1) Der ~,-:agistrs.''v und die 3unde~~oli :3 <:>;r; re kt ion 

Wien sind berecr.tigt, zu jeder Veranstaltune; 

und Probe 3ea~te zu entsenden, Q~ die Ein­

haltung der gesetzlichen Vorschriften und der 

auf sie gegrJndeter. Bescheide ::ou Uber,",'acnen. 

Diesen Organen ist :3ur Ausübung der irnen zu­

stehenden tberl':ac:",ung der freie Zutritt zur 

Veranstal tungsstätte 1Zld zu allen dazugehcriger: 

Anlagen l.:nd Räun:en zu gestatten. Den Über­

'J'!8.chungsorganen dürfen die zur t,','ahrnehrr:ung 

ihrer Aufgaben erforderlichen AusK~fte nicht 

ver,'leigert werden. 

(2 ) Stellt das Überv.'achungsor;an des :,ia::;istrates 

eine Gerährdung der Betriebssicherheit fest, die 

wegen droher.der Gefahr ein unnittelbares Ein­

greifen erfordert und durch ~rteil~g be­

hördlicher Auft~ge nicht oder nic~t recht-

zei tiS beseitigt werden kann, :tat es die zur Ee­

seiti~~6 der Gefahr erforderlichen P~ordn~~gen 

zu erteilen und nctigenfalls die Ver~~2taltun5 

abzu,brechen oder deren Beginn ZD_ verhinder:l. 

De:n Über,"lacr_unesorgan der Bu..'1despolizeidire~Gion 

Wien obliegen auch die or""l1e voraw:gec;a.~::;enes 

Verfahren ~u treffenden T,:a8nahmer. zur Sicher'Jng 

des ordnungsgerräßen Verlaufes der Ve~'1staltung 

(Art. II Abs. 6 lit. e EGVG), insbesondere 

durch Entfernung vor. F.uhestörem und, wenn dies 

nicht mcglic~ ist, durch unterorechun€ oder Ein­

~tellunt; der Veransta"!. tun;. Die t"berm::"chungs­

organe t.aben auch die Auffi.L'rlrung von E1L1mem",erker. 

~1Z oder teil':;eise einzus-'cellen l:nd ihre Fort­

set:3Ul1Z :3U unterbinden, wenn dies zur 3eseiti­

gung eines Ihßstandes drine;end geboten ist 

und die Vorausset:3UUgen des § 31 vorliega~. 
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Hievon ist der Magistrat unverzüglich zu 

verständigen, der hierüber binnen einer 

Woche einen Bescheid gemäß § 31 zu er­

lassen hat. 

(6) Ergibt sich, daß eine nicht konzessions­

pflichtige Veranstaltung aus sicherheits­

polizeilichen Gründen einer besonderen 

Überwachung bedarf, so hat die Bundespoli­

zeidirektion Wien mit Bescheid im not­

wendigen Ausmaß eine Überwachung durch 

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

anzuordnen oder auf Ansuchen des Veran­

stalters zu bewilligen. 

§ 35 

(3) Der Bundespolizeidirektion \hen obliegt: 

1. 

2. 

3. das Recht der Berufung gegen Kon­

zessionsverleihungen (§ 18 Abs. 5), 
1 ". . ...... . 
5. die Überwachung von Veranstaltungen, 

sowel~ sie sich nicht auf betriebs­

technische, bau- oder feuerpolizeiliche 

Rücksichten erstreckt, 

6. die Vorschreibung oder Bewilligung von 

besonderen sicherheitspolizeilichen 

Überwachungen (§ 25 Abs. fJ), 

7. die Überwachung der Sperrzeiten (§ 26), 

8. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen 

nach § 32 Abs. 2a; hiebei sind die Be­

stimmungen des § 50 VStG 1950 mit der 

Maßgabe anzuwenden. daß Geldstrafen bis 

zu einem Höchstbetrag von S 300,-- ein­

gehoben werden dürfen, 
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9. bei Verwaltungsübertretungen nach 

§ 32 Abs. 1, 2 und 3 

a) die Festnehmung gemäß § 35 VStG 1950, 

b) die Vorschreibung einer Sicherheits­

leistung gemäß § 37 VStG 1950, 

c) das Absehen von einer Festnehmung 

unter Festsetzung einer Sicherheits­

summe gemäß § 37a VStG 1950, 

d) die Einhebung von Organstrafver­

fügungen ; hiebei sind die Bestimmungen 

des § 50 VStG 1950 mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß Geldstrafen bis zu 

einem Höchstbetrag von S 300,-­

eingehoben werden dürfen. 
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• J 

-) c!orurl".Jei-.:,er Lctnc.es.:;ese-c:; 
U~er freiwilli~e öffen-clic~e 
Verstei...:erun.;:eil (Ver­
stei;en~~;s~esetz), LG3L. 
2:.)/19ci7 

165 

~,:it':lirlcung der 3undesi;end.8.r::1erie 

'J 16 

:0; Q Ju .. '1c.es~endar . .1erie ~19..-C jei der '1011-

zieh~'1; dieses Geset ~es i.:1 T].J.fan~: de r Je­

sti . .L1l~"!;en ces 'J.eset::;es UJer die .. i~-

;·;ir:CU;.J.~ der Bu....'1deS6enda.J.rerie 'oei 

cer 'Io11::iehun; yon L2.ncies;ese~:;en, 

LG-31. 2'9/1906, .J.i t zu·:;irlcen • 
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.-. 

-) Vo:re. r 10 e ~;:-9 ~ Land. e s-VoL:sa:o­
sti.:.:.illUl~S€eset3 L(;31. 10;-'909 

:!l .. (. 

Die 3undesgandar.~1e:'is ilat ·oei eier ~:-oll.:;ie~u!:~ 

des § ciö Aas. 0' i4'1d A";,js. 2 1i t. c, d. l..:..--:ei 03 

i~ ü~an~ der 3est~;a~ des GeSe~ZS5 ~0er 

die .. ii twirh."u.n:; der 3undes ~e~dar.J.e~ie ·oei 

dar.Vo~1=iehun6 von landes~ese~zen, 

LG:B1. 29/1966, Jli t zu·:;irken. 

_~e~~~:..'1z: 3s h~~delt sich dabei insbesondere um die Verbote über 
'Z 

·iiahlwerbung, P..nsa:-:"J1ungen und das Tragen von Ylaffen i..J.::re­

oäude des Wahllokals und in dessen Ua1.creis, ~ 'Jiider­

satzlichkeiten ge 6en _~ordnungen des Wahlleiters ~~r Auf­

rechterhaltung der Ruhe und Ordnun; bei der :;lahlhandlung und 

die unbefue;te Herstellung, Vertreibung und Verteilu....'1e 
a~tlicher St~ettel. 
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-) 00. "iialdorand­
bekämpfungsgesetz, 
LGBl. 68/1980 

Verhal ten bei einem "iialdbrand 
§ 2 

167 

( 1) Wer einen ';/aldiJrand wahrnimmt, ist ver­

pflichtet, ihn nach Kräften zu löschen und den 

Abschluß der Löschmaßnahmen dem n~chsten 
Gemeindeamt anzuzeigen. Ist das Löschen des 

'iialdbrandes aber nicht möglich oder nicht zu­

mutoar, so ist der Brand sofort der n:"~"chsten 

Brandmeldestelle u.."'1d dem betroffenen Waldeigen­

tümer (Nutzungsberechtigten) oder einem.seiner 

zugehörigen Forstorgane (§ 104 Forstgesetz 1975) 
oder einem seiner zugehörigen Forstschutzorgane 

(§ 110 Forstgesetz 19(5) oder der nächsten 
Gendarmerie- oder Polizeidienststelle oder dem 

nächsten Gemeindeamt zu melden. 
, . . 
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-) oC. Brandbekärnpfungs­
verord~ung; 

LGBL 1985, 133 Vero~d­
nung 

Alarnip.rung 
§ 26 

(1) Jedermar~ ist verpflichtet, ~ber 
Anordnung der Gecein~e bei der 
Alarmierung nitzuv:irken. Diese 
Verpflichtung besteht zunincest 
darin, da9 ~eder, der von einem 
Brand oder von einen sO~5tigen 
Notstand Kenntnis erhält, dies un­
verzür:lich und nach Hr.i .. 2.:'chkeit 
auf dem kürzesten We~ bei der 
nlichsten Gerneindebehcrde, der 
Sich~rheitsdienststelle oder 
Brandrnelde~telle (§ 27) anzeift, 
wenn nicht die GewiEheit vorlie~t, 
daß eine ~larmierunr ohnehin be­
reits erfol~t oder eingeleitet ist. 
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-) Steierrn~rkisches 
• :."ialdschut zge se t z, 

LG131. 21/ 1983 

169 

i:tIi t'flirkung der Dunclesgend3rrnerie und der 
Sicherheitswachen der 1:3undespolizeiuehörden 

§ 21 

(1) Die Bundesgendarmerie hat uei der Voll­

ziehung des § 10, § 12 und § 13 rnitzuvlirken 

durch 

",. ;1ei terlei tung von 11i9l iungen über ':1a1dor?nde, 

2. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende 

Ver'flaltungsübertretungen, 

3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durch­

führung von Verwaltungsstrafverfahren er­

forderlich sind. 

(2) Die Sicherheitswachen der Bundespolizei­

behörden sind zur i1litwirkun<; oei der ","leiter­

lei tung von Iileldungen über \/aldorinde ver­

pfl i eh te t (§ 1 ° AJ S. 4). 

Die §§ 10, 12 und 1J betreffen Verhalten bei Brandgefahr, 

";";.".ldbrandbekiimpfun.s- 11l1d Eingriffe in d?s Eigentum. 
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-) Tiroler Landesgesetz 
vom 15. Mai 1979 über die 
Regelung bestimmter Ange­
legenheiten des Forstwesens 
in Tirol (Tiroler Wald­
ordnung) 

§ 74 

( 1 ) 

(2) Wer 

j) die ihm nach § 52 Abs. 1 oder 2 

obliegende lösch- oder Melde­

pflicht verletzt, 

k) sich einem Eingriff in das 

Eigentum nach § 55 Abs. 2 wider-

setzt, 

1) der Duldungspflicht nach § 64 

Abs. 2 nicht nachkommt, 

begeht, sofern die TaL nicht eine 

Verwaltungsübertretung nach § 174 

des Forstgesetzes 1975 bildet, eine 

Verwaltungsübertretung und ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis zu 10.000,-- Schilling 

oder mit Arrest bis zu einer Woche 

zu bestrafen. 

§ 75 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE 

Die Bundesgendarmerie hat bei der 

Vollziehung des § 74 Abs. 2 lit. j bis 

I als Hilfsorgan der zustähdigen 

Bezirksverwaltungsbehörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen und 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung 

und Durchführung von Verwaltungs­

strafverahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 

ilC 

• 
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-) Vorarlberger Landes­
forstgesetz, 
LGBL. Nr. 28/1979 

§ 15 

PFLICHTEN BEI DER FESTSTELLUNG EINES 
WALDBRANDES 

(1) Wer im Wald, in der Kampfzone des Waldes 

oder, soweit Verhältnisse vorherrschen, die 

die Ausbreitung eines Waldbrandes begünstigen, 

in Waldnähe (Gefährd~ngsbereich) ein unbe­

aufsichtigtes Feuer antrifft, ist verpflichtet, 

es nach Kräften zu löschen. Ist dies nicht 

möglich, so hat er allenfalls gefährdete 

Personen, soweit er von solchen Kenntnis hat, 

zu warnen sowie auf schnellstem Wege die 

nächste Brandmeldestelle, die nächste Dienst­

stelle der Bundesgendarmerie oder das nächste 

Gemeindeamt zu verständigen. An der 

Warnung der gefährdeten Personen und an der 

Meldung des Waldbrandes hat jeder, soweit es 

ihm möglich und zumutbar ist, mitzuwirken. 

(2) Die gemäß Abs. 1 verständigte Stelle hat 

den unverzüglichen Einsatz der zuständigen 

Feuerwehr zu veranlassen und, soweit dies 

nicht bereits geschehen ist, die Bezirks­

hauptmannschaft sowie die vom Waldbrand be­

troffene Gemeinde zu benachrichtigen. Oie 

Gemeinde hat unverzüglich die Eigentümer oder 

Nutzungsberechtigten der vom Waldbrand be­

troffenen Liegenschaften, soweit sie ihr 

bekannt sind, zu verständigen. 

§ 41 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE 

Die Bundesgendarmerie hat bei der Voll­

ziehung des § J2 Abs. 1 lit. e und i im 

171 
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Umfang der Bestimmungen des Gesetzes über die 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie bei der 

Vollziehung von Landesgesetzen mitzuwirken. 

§ 42 

STRAFEN 

(1) Eine Übertretung begeht, wer 

a) Fällungen entgegen den Bestimmungen der 

§§ 1 und 2 durchführt, 

b) Windschutzanlagen entgegen § 5 behandelt, 

c) Windschutzanlagen ohne Bewilligung gemäß 

§ 6 aufläßt, 

d) eine gemäß § 7 bewilligungspflichtige 

Aufforstung ohne Bewilligung durchführt, 

e) im Fall eines Waldbrandes entgegen § 15 

Abs. 1 die Verständigung gefährdeter 

Personen oder die Meldung eines Waldbrandes 

oder die Mitwirkung an der Verständigung oder 

Meldung unterläßt, 

f) die in den §§ 19 Abs. 2 und 20 Abs. 5 

bestimmte Auskunftspflicht verletzt, 

g) Dienst- oder Sachleistungen, die gemäß 

den §§ 19 oder 20 angefordert werden, 

nicht oder nicht rechtzeitig erbringt, 

h) gemäß den §§ 19 Abs. 3, 21 Abs. 3 und 23 

Abs. 1 ergangene Anweisungen und Anordnungen 

nicht befolgt, 

i) mutwillig einen Einsatz zur Waldbrand­

bekä~pfung veranlaßt. 

17~ 
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-) Niederösterreichisches 
Feuer-, Gefahrenpolizei-
u. Feuerwehrgesetz (NÖ FGG) 

lGBl. Nr. 4400-1 

§ 30 

Allgemeine Pflichten zur Verhütung und 
Bekämpfung von örtlichen Gefahren 

(2) Wer eine örtliche Gefahr wahrnimmt, hat 

hievon die nächste Brandmeldestelle, das 

nächste Gemeindeamt oder die nächste 

Sicherheitsdienststelle zu verständigen. 

Besitzer von Nachrichtenübermittlungsan­

lagen sind verpflichtet, deren Benützung 

für die Weiterleitung der Meldung zu ge­

statten. Über dies hat jedermann nach 

Möglichkeit und Zumutbarkeit an der Weiter­

leitung derartiger Meldungen mitzuwirken. 
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. 
I . ..," 

-) Salzburger 
Rettungs~esetz, 
LGBl. 78;1981 

Allg~meine Verstlindi~~gspflicht 

§ 7 

17~ 

Wer eine Situation wa~mmt, die den Einsatz des 
allgemeinen Hilfs- und Rettungsdienstes erfordert, 
hat unverzüglich eine Rettungsorganisation, eine 
Sicherheitsdienststelle oder die Gemeinde davon 
zu vers·tändigen. Besitzer von Nachrichtenüoer­
mittlungsanlagen sind zur Weiterleitung solch:r 
Maidungen verpflichtet. 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie 
§ 12 

Die Organe der Bundesgendarmerie haben bei der 
Vollziehung des § 11 Abs. 1 im Umfang des Gesetzes 
LGBl. 19/1967 tiber die Mitwirkung der Bundesgen­
darmerie bei der Vollziehung von Landesgesetzen 
mi t zuwirken. 

Anmerkun.g': § 11 Abs. 1 enthäl. t eine Aufzählung von Verwal tungsUber­
<:retungen nach dem Salzburger Rettungsgesetz (z.B. Verst'oß gegen § 7, 
mutwillige Alarmierung des Hilfs- und Rettungsdienstes udgl.) 
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-) Steiermärkisches 
Landesgesetz, be­
treffend die Weg­
freiheit im Berg­
lande, 
1GBl. 107/ 1922 

§ 6 

Wer durch erolJen Unfug (S chre ien, J Qhlen, 

'rrompetenIJlasen, Schießen, Ablassen von 

Steinen, Feuerlll8.chen u.u,o:l.) die Ruhe in 
Wnld unu Flur störG od.er (He Jnr;d IJeein-

115 

trächtie;t sowie wer i·iegweiser, r.larkierun,o;s­
zeichen, Zäune uodßl~ lJeschädiRt, Tore offen 
läßt oder das ~eiuevieh stHrt, ist von Gendar­

men, Jagd- und Flurhütern, von dem ForsGperso-
nal oder von Gemeindepolizeiorganen anzuhalten, 

dem nächsten Gemeindevorsteher vorzuführen und 0 •• 
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-) Salz burg 
Gesetz über die Weg­
freiheit im Bergland 
1970, LGBl. 31/1970 i.d.F. 
LGBl. 87/1977 

17G 

§ 8 

(1) Wer durch groben Unfug, Schreien, 

Johlen, Trompetenblasen, Schießen, Ab­

lassen von Steinen, unvorsichtiges oder 

mutwilliges Hantieren mit Feuer oder 

feuergefährlichen Gegenständen die Ruhe 

oder Sicherheit in Wald oder Flur stört, 

das Vieh mutwillig beunruhigt oder die 

Jagd beeinträchtigt, wer Wegweiser, 

Markierungszeichen, Zäune, Schutzhütten, 

Alphütten, Ställe oder andere Baulich­

keiten, deren Einrichtung oder die für 

ihre Bewirtschaftung notwendigen Betriebs­

mittel beschädigt, oder solche Betriebs­

mittel, insbesondere Brennholz ohne Not 

verbraucht, sowie wer Zauntore nicht 

schließt, begeht - soferne ,nicht ein 

strenger zu ahndender strafbarer Tatbe­

stand vorliegt - eine Verwaltungsüber­

tretung und ist hiefür mit Geld bis zu 

S 3000,-- oder Arrest bis zu einer Woche 

zu bestrafen. 

(2) Die Organe der Bundesgendarmerie und 

die Forst-, Jagd-, Fischerei- und Natur­

schutzwachorgane haben bei der Vollzie­

hung des Abs. 1 als Hilfsorgane der Be­

zirksverwaltungsbehörde durch Vorbeugungs­

maßnahmen gegen drohende Verwaltungsüber­

tretungen sowie durch Maßnahmen die für 

die Einleitung oder Durchführung von Ver­

waltungsstrafverfahren erforderlich 

sind, mitzuwirken. 
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-) ~/orarroer.::e r 'J:ie r­
schutz~esetz, LGZ1. 
~1/1902 

177 

:dt';lir:run~ der 3wldes~endar:ilerie 

:r 1:5 

Die 3undes~endar.llerie hat oei der ~ioll­

::ieaUl1; dieses Geset z;es L::1 Ul::ian;' de!' 3e­

stL.l:nun;-en des Gesetzes über die ;,ii t'/Jir~:un; 

der Bundes:?;endarJe ri e bei de r Voll3iehul1; 

von Landes ;ese-': :;en 2i t 3u'iliri;:en. 

Betreten von Lie . .:;enschai'ten und 
'rransDon;ni tteln 

~ 16 

Die Or~e der ~it der Vollziehun~ dieses Ge­

setzes oetrauten Bellörden, die 3ür;;er.:leister 

sowie die zu~ezo6enen Zeuben und Sachverstän­

di.;en haben das necht, Lil notwendigen Udfang 

Lie:;enschaften und Trans~ort.:üt~el zu oetreten, 

wenn sich de r 'oe ;riindete ;lerdac.it e rgi'ot, daß 

eine Loertretun; dieses Gesetzes eriolzt ist. 

Soforti,;er ZVl8.n6 

~ 17 

(1) Die Or.;ane der ::üt der Voll3iel:.un; 

die~~<= s Geset zes 'oetrauten Behörden sind iJe-

recati01 ','lahr;enoJxnene l'iero_u2.1ereien durch 

unni ttelbco.rs behördliche 13efehls- undZ'~/e.n3s­

S'ewalt zu beenden. Tiere, für die das \iei ter­

leben offens~chtlicll eL'le '~.ual bedeutet, sind 

sC~ler31os 3U töten. 

(2) Die Or:2.ne der .,:l"G der Voll.:::;iehlli'1; dieses 

Geseüzes betrau:;en 3el:J3rden. ~CÖll:'len :?ersonen, 

die i~rer Pflicnü ~e~~ß 0 3 ~~s. = nich~ 
nacll~:O.::":len, G2.SJet::'sffende ::"ier 2:011e~Llel1 

1.U1d. es "'vierirel.'.l1cll::'cilen ?erSOi.len oder 'v'·e-:--

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 181 von 223

www.parlament.gv.at



'179 

_~~_:er~:tm=: ·}e.,,:E:.ß .~ .3 Xos. 3 is-:; der 3i.;en-:;tL1er eines '1:ieres ver­

?:l~c~~et, f~r eine Jen 3esti~~un;er- dieses Geset3es ent­

s-:::rec~ende n:;,.lt1.Ul~ dieses Tieres 311, sor;en. 
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-) Wiener Tierschutz- und 
Tierhaltegesetz 
lGBl. 39/1987 

§ 20 

Mitwirkung der 8undespolizeidirektion 
Wien und der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes. 

179 

(1) Die Bundespolizeidirektion Wien hat 

bei Übertretungen der §§ 11 Abs. 4, 13, 

16 Abs. 1, 2 und 4, 30 Abs. 4 und bei 

Nichtbefolgung von Aufträgen, die in Be­

scheiden gemäß § 16 Abs. 5 sowie in solchen 

nach der im § 30 Abs. 2 zitierten Kund­

machung getroffen worden sind, an der 

Voll ziehung des § 28 Abs. 2 bis 4, bei 

Verletzung dieser Gebote und Verbote durch 

einen Strafunmündigen auch an der Voll­

ziehung des § 28 Abs. 5 mitzuwirken 

durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

VerwaltungsObertretungen, 

2. Maßnahmen, dle fOr die Einleitung von 

VerwaltuQ9sstrafverfahren erforderlich 

sind, wie insbesondere die Festnehmung 

von auf frischer Tat betretenen Per-

sonen (§ 35 VStG 1950) die Festsetzung 

und Einhebung einer vorläufigen Sicher­

heit (§ 37a VStG 1950) und die Erstattung 

von Anzeigen, 

3. Maßnahmen, die bei Gefahr im Verzuge 

zur Sicherung des Verfalles erforder­

lich sind (§ 39 Abs. 2 VStG 1950), 

4. die Festsetzung und Einhebung einer 

Sicherheit (§ 37 VStG 1950) und 

5. die Ahndung von Verwaltungsüber­

tretungen mittels Organstrafverfügungen 

(§ 50 VStG 1950). 

(2) Den Organen des öffentlichen Sicher­

heitsdienstes obliegt, abgesehen von den 

sich aus Abs. 1 ergebenden Aufgaben, 
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1Jj::: 

1. bei dienstlicher Wahrnehmung einer 

Tierquälerei im Sinne des § 4 Abs. 1 

und § 5 

a) die Feststellung des Tatbestandes 

und der Person des Täters sowie die 

Erstattung der Anzeige und 

b) die vorläufige Beschlagnahme von 

Tieren oder Gegenständen (§ 29 Abs. 1), 

sofern dies zur Beendigung der Tier­

quälerei erforderlich ist, 

2. die Festnahme aus dem Grunde des § 35 

lit. a VStG 1950 und die Anhaltung des 

Festgenommenen zum Zwecke der Vorfüh­

rung vor die Behörde während einer 

Dauer von höchstens zwölf Stunden, vom 

Zeitpunkt der Festnahme an gerechnet, 

sofern 

a) der Täter einer dienstlich wahrge­

nommenen Tierquälerei (2 1) auf 

fri~cher Tat betreten worden ist oder 

b) ein Tierschutzorgan (§ 24) die 

Identität einer von ihr angehaltenen 

Person nicht klären konnte, 

3. die Leistung von Hilfe über Ersuchen 

eines Tierarztes der Behörde bei einer 

von ihm gemäß den §§ 6 Abs. 5 und 6, 

17 Abs. 7, 22 Abs. 1 und 23 Abs. 1 ge­

führten Amtshandlung. 
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-) Tiroler landes gesetz 
vom 24. Mai 1961 zum 
Schutz der Tiere gegen 
Quälerei (Tierschutz­
gesetz) 

§ 12 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE 

Die Bundesgendarmerie hat bei der 

Vollziehung dieses Gesetzes als Hilfs­

organ der zuständigen Bezirksverwaltungs­

behörde durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung 

oder Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 
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-) Niederösterreichisches 
Tierschutzgesetz 1985, 
LGBl. 50/1986 

§ 10 

Mitwirkung von Bundespolizei und 
Bundesgendarmerie 

Die Bundespolizeidirektionen und 

die Organe der Bundesgendarmerie 

haben an der Vollziehung dieses 

Gesetzes mitzuwirken durch 

o Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 

o Maßnahmen, die für die Einleitung 

182 

oder Durchführung von Verwaltungsstraf­

verfahren erforderlich sind, 

o Anwendung von Zwangsmitteln, die in 

diesem Gesetz vorgesehen sind (§§ 11 

und 12). 

§ 11 

Betreten von Liegenschaften und 
Transportmitteln 

Den Organen der mit der Vollzie~ng dieses 

Gesetzes betrauten Behörden, den Organen 

der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

(§ 10) sowie den einer mündlichen Ver­

handlung zugezogenen Zeugen und Sachver­

ständigen ist im notwendigen Umfang der 

Zutritt zu Liegenschaften und Transport­

mitteln zu gewähren, wenn der Verdacht 

besteht, daß eine Übertretung dieses Ge­

setzes erfolgt ist. 

§ 12 

Anwendung von Zwangsmitteln 

Die Organe der mit der Vollziehung dieses 

Gesetzes betrauten Behörden und die Organe 

der Bundespolizei und Bundesgendarmerie 

(§ 10) sind berechtigt, wahrgenommene Über­

tretungen dieses Gesetzes durch unmittel­

bare behördliche Befehls- und Zwangsgewalt 

zu beenden. 
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-) Salzburger Tierschutz­
gesetz 1974, LGBl. 
87/1974 § 9 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

Oie Organe der Bundesgendarmerie haben 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes im 

Umfange des Gesetzes vom 10. Februar 

1967, LGBl. Nr. 19, über die Mitwirkung 

der Bundesgendarmerie bei der Vollzie­

hung von Landesgesetzen mitzuwirken. 
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-) NO. Gesetz liber 
die Tätigkeit 
der Totalisateure 
u..'1d Eu cr...mache r , 
LGE1. 7030-0 

3ewill~gungspflicht 

§ 1 

',7er :,"ietten aus Anlaß sportli cher Veranstal-'cungen 

gewerbsmäßig "ermittelt (Totalisateur) oder gewerbs­
mäßig aoschließt (Buchmacher), oedarf hiezu der 
Bewilligung der Landesregierung. 

Strafoestimmungen 
§ 10 

a) ohne Bevdlligung Wetten aus Anlaß sportlicher 
Veranstaltungen gewerbsmäßig vermittelt oder 

abschließt; 
0) bei einer solchen Vermittlung oder einem solchen 

Abschluß mitwirkt; 
c) eine solche Vermittlung oder einen solchen Ao­

schluß in seiner Betriecsstätte duldet; 
d) Wetten mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 

Jahren aoschließt oder vermittelt, daran mit­
wirkt; 

e) eine Bewilligung entgegen der Vorschrift des 

§ 5 nicht persönlich ausübt oder 
f) keinen Geschäftsführer bestellt oder die 3e­

willigung nicht verpachtet, o8wohl dies nach 

§ 6 Abs. 2 vorgeschrieben ist, 

oegeht eine Verwa1tu..~gsübertretung, welche von 

der BezirksverNaltungsoehörde mit einer Gelds-'crafe 

ais S 60.000,-- zu ahnden ist. 

(2) Die nach Bundesrecht zuständi.g-en Organe ~er 

Bunc.esgendarmerie ha:Jer~ 2Ur Unterstüc; ::ung der 

3ezirksve~Naltungsbehörden oei der vollzieh~g 

des Abs. 1 ein2Uschreiten durch 

a) Vor-aeugungsmaßnahmen gegen drohende verr:al tun.;-:s­

ü oe rtre tu..."lgen, 
0) maßnahmen, die für die ~inleitu..."lg oder Jurch­

führung von Verilaltur::o-sstr2.fverfahren erforder-
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lich sind. 

( 3) Die Bundes poli 7.e idi re Iclicrru hallen von ihren 

Organen dienstlich wahrp:enonunene Übertre tungen 

des Abs. 1 der Hezirlcsvervmltunp:rJbehrjy'de rtn7U­

zeigen. 

Anmerkung: Dieses Landesgesetz vom 12.10.19'78 trat in Niederösterreich 

an die Stelle des bis dahin (als Landesßesetz) geltenden Gesetzes 

vom 28.7.1919, StGB1. 388, betreffend Gebühren von Totalisateur- und 

Buchmacherwetten sowie Maßnahmen zur Unterdrückung des Winlcelwett­

wesens, drn in anderen Bundesländern (insbes. in Wien) v/ei terhin als 

Landesgesetz in Kraft ist. 
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- ) Salzburger Leichen- und 
Bestattungsgesetz 1986 
LGBI. 84/1986 

§ 3 

Anzeige des Todesfalles 

(1) 

(2) Die Anzeige kann entweder unmittel­

bar oder im Wege des für die ßestattung 

in Anspruch genommenen Leichenbestattungs­

unternehmens erstattet werden, welches 

verpflichtet ist, die Anzeige sofort 

weiterzuleiten. Im Falle des Auffindens 

eines Toten kann die Anzeige auch bei 

der örtlich zuständigen Polizei- oder 

Gendarmeriedienststelle erstattet werden. 

III-76 der Beilagen XVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)190 von 223

www.parlament.gv.at



. -) Oberösterreichisches 
Leichenbestattungs­
gesetz, LGBI. 31/1984 
Wiederverlautbart 1985 

§ 3 

Todesfallanzeige 

1~7 

(1) Jeder Todesfall ist unverzüglich dem 

Totenbeschauer, und zwar in der Regel 

diesem selbst, anzuzeigen. Die Anzeige 

kann auch beim Gemeindeamt erstattet 

werden. Im Falle des Auffindens einer 

Leiche kann die Todesfallanzeige auch bei 

der nächstgelegenen Sicherheitsdienst­

stelle erstattet werden. Die Todesfall­

anzeige ist in diesen Fällen sofort an 

den Totenbeschauer weiterzuleiten. 

§ 7 

Maßnahmen bei besonderen Todesfällen 

(1) Wenn der Verdacht besteht, daß der 

Tod durch fremdes Verschulden herbeige­

führt oder mitverursacht wurde, hat der 

Totenbeschauer im Sinne des § 84 der Straf­

prozeßordnung 1960, BGBl.Nr. 98, auf dem 

kürzesten Weg die Anzeige an den Staats­

anwalt des zuständigen Gerichtes zu er­

statten. Diese Anzeige kann auch bei der 

nächsten Sicherheitsdienststelle erstattet 

werden. 
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-) Niederösterreichisches 
Leichen- und Bestattungs­
gesetz 1978 

LGBl. Nr. 9480-0 

§ 3 

Todesfallanzeige 

(1) Jeder Todesfall ist unverzüglich beim 

Gemeindeamt anzuzeigen. Die Anzeige kann 

auch beim Totenbeschauer und im Falle 

des Auffindens einer Leiche bei der 

nächsten Sicherheitsdienststelle erstattet 

werden, die den Totenbeschauer unverzüg­

lich zu verständigen hat. 
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-) Steiermärkisches Leichen­
bestattungsgesetz 1952, 
LGBl. 32/1952, Ld.F. 
LGBl. 215/1969 

§ 3 

(1) Jeder Todesfall ist unverzüglich 

dem zuständigen Totenbeschauer anzuzeigen. 

Zu dieser Anzeige sind verpflichtet: 

a) wenn der Tod am Wohnsitz oder gewöhn­

lichen Aufenthaltsort des Verstorbenen 

erfolgte, die Familienangehörigen des 

Verstorbenen, die mit ihm im gemein­

samen Haushalt gelebt haben, andere 

Wohnungsgenossen oder Pflegepersonen 

des Verstorbenen, der Wohnungsinhaber, 

der Hausbesitzer bzw. Hausverwalter; 

die Anzeigepflicht besteht für jede 

dieser Personen nur insoweit, als eine 

in der Reihenfolge früher genannte 

Person nicht vorhanden ist; 

b) wenn der Tod in einer Anstalt (Heil­

und Pflegeanstalt, Erziehungsanst8lt, 

Stra f;J;lstnl t; usw.) pr folgte, der 

Anstaltsleiter; 

c) in allen übrigen Fällen derjenige, 

der zuerst den Todesfall bemerkt oder 

die Leiche auffindet. 

(2) Die Anzeige kann entweder unmittel­

bar oder im Wege des für die Bestattung 

in Anspruch genommenen konzessionierten 

Leichenbestattungsunternehmens erfolgen, 

welches verpflichtet ist, die Anzeige 

sofort weiterzuleiten. Im Falle des 

Auffindens einer Leiche kann die Anzeige 

auch im Wege des zuständigen Gemeinde­

amtes, der Polizeibehörde (Polizeidienst-

stelle) oder der Gendarmerie erfolgen. 

( 3 ) 
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§ 7 

(1) Wenn der Verdacht besteht, daß der 

Tod durch fremdes Verschulden herbeige­

führt oder mitverursacht wurde, hat der 

Totenbeschauer unverzüglich und auf dem 

,kürzesten Wege, daher in der Regel fern­

mündlich die Anzeige an das zuständige 

Bezirksgericht, bzw. falls sich am 

Sitz des Bezirksgerichtes eine Staats­

anwaltschaft befindet, an diese zu er­

statten. Diese Anzeige kann auch im 

Wege des nächsten Gendarmerieposten­

kommandos (Polizeidienststelle) er­

folgen. 

(2) 
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-) Oberösterreichisches Gesetz 
zum Schutz des Landes­
wappens, LGBI. 29/1948 

1':11 

§ 5 

Übertretungen der Bestimmungen der 

§§ 2, 3 und 4 dieses Gesetzes werden von 

der Bezirksverwaltungsbehörde oder an 

Orten, an denen sich eine Bundespolizei­

behörde befindet. von dieser Behörde mit 

Geldstrafe bis 2000 Schilling oder mit 

Arrest bis zu drei Monaten bestraft. Auch 

ist auf den Verfall der Gegenstände, auf 

die sich die strafbare Handlung bezieht, 

zu erkennen, und zwar ohne Rücksicht 

darauf, wem die vom Verfall betroffenen 

Gegenstände gehören. 
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-) Gesetz über den Schutz 
der Niederösterreichischen 
Landessymbole 

LGBI. Nr. 0500-0 

§ 6 

(1) Wer 

a) das NÖ Landeswappen unberechtigt 

führt oder 

b) das NÖ Landeswappen in einer das An­

sehen desselben als Symbol des Landes 

schädigenden Art verwendet, oder 

c) das NÖ Landessiegel nachmacht oder 

verw!,!ndet, oder 

d) die Landesfarben in einer dieselben 

als Landessymbol herabsetzenden Art 

oder in einer das Ansehen des Landes 

herabsetzenden Weise verwendet, 

begeht, sofern die Tat in den Fällen der 

lit. c und d nicht eine von den Gerichten 

zu ahndende strafbare Handlung bildet, 

eine Verwaltungsübertretung und wird von 

der Bezirksverwaltungsbehörde, im ört­

lichen Wirkungsbereich einer Bundespoli­

zeibehörde von dieser, mit einer Geld­

strafe bis zu S 30.000,--, 1m Falle der 

Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 

6 Wochen bestraft. 
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--)Gesetz vom 2. Juni 1940 
über die Jt'iihrung und Vt.;r­
wendung des firoler Lnndes­
\'lappens 
LGBl.lfr. 20/1948 

"', L'leY'!~'J.>:,_ : 
I: 
J 

r 
';;j 

I 

-. J 

: 

: 

EUlll'l.1'lC und ~/ ,;n1e~ld Ullt.; 
cl 2S l,ancles·'!~'L:-)cnG 
Di~ Darste:lun~ du~ 
LandcGwappens oder des 

19:':1 

1;io :0ezirlc:,;vtl'\.'al tunc;sb f.;llörd e (1JU~lC] 13::";­

polizei b'Jhörc1 8) lca:ll1 bei lIic:lltlJ 82 ~ht Ulli.., d cr: 

138sti~"''''U~~Ct.,;1l des ~ 3 dieses Gc:st.-tzes oeer 

bei \:ürdeloser Ven'lendullG d<::::> lc:'uuesv.'2prtI1S 

oder de:::; ~l.'iroler i.dler3 die 1,. ei terver­

\'Jendun;; der b0treffenden Gq;ellstlilllh; u:ttcr­

sc>c[;en. oder Jie LrltfC1.'nullg des L~lldesin:ppens 

od (;;1' d eG 1i1'ol:.;r ,l'_u18rs &uftrc.::t;l:n. 

Üb(;rtrc;1;Ullcen der 13eStimJllUllGf.,;ll des ~ 1 

dieses GesetzeS oder der dareuf beGründeten 

Anordnungen werden von der Dezirksver­

\'!altul1csbehörde (13undespolizeibehörde) mit 

Geld bis 1000,-- Schilling oder mit Arrest 

bis 4 \'.'ochen bestraft. Der Gegenstand der 

strc.fb2.rell Ee!ldlung oder sein Erlös kann 

fUr \Tel'fellen c:rl~ltirt ',:crde~l. 

Tiroler Adlers zu 
künstlerischeil oder zu 
kunstgev/erblicllen L:;\':ecken 
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-) Salzburger Landeswappen­
gesetz 1954, LGBl. 49/1954 § 3 

(1) Der Gebrauch des Landeswappens kann 

bewilligt werden: 

a) Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 

denen die berufliche Vertretung im 

Lande zukommt, auf Schildern, in 

Siegeln und auf Drucksorten; 

b) Körperschaften und Anstalten im Lande, 

die eine hervorragende Fürsorgetätig­

keit im Lande entfalten oder heimatliche 

Art und Sitte, Heimatkunde und Heimat­

l~ebe im Land wirksam pflegen oder 

sonstige wichtige Heimatinteressen im 

Lande fördern, auf Schildern, in 

Siegeln, auf Drucksorten, Fahnen und 

solchen Abzeichen, die nicht nur das 

Landeswappen (§ 2 Abs. 2) enthalten; 

c) industriellen und gewerblichen Unter­

nehmungen im Lande Salzburg auf Er­

zeugnissen, die durch ihre Eigenart 

als Salzburger Erzeugnisse gekenn­

zeichnet sind und in größerer Menge in 

Verkehr gebracht werden, oder auf ihren 

Umhüllungen; 

d) Handelsbetrieben im Lande Salzburg auf 

Erinnerungsgegenständen. 

(2) Das Wappen muß in würdiger Form ange­

bracht sein. Zur Beurteilung dieses Er­

fordernisses kann die Landesregierung die 

Vorlage von Zeichnungen, aus denen die 

Verwendung des Wappens ersichtlich ist, 

anordnen und die Art und Weise der An­

bringung des Wappens im einzelnen Fall 

vorschreiben. 

§ 5 

(1) Ein dem § 3 widersprechender Gebrauch 

des Landeswappens wird von der Bezirks­

verwaltungsbehörde mit Geld bis zu 
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200 S bestraft. Die Geldstrafen fließen 

dem Lande zu. 

(2) Ohne Bewilligung der Landesregierung 

mit dem Landeswappen versehene Gegen­

stände sind ohne Rücksicht auf die Fällung 

eines Straferkenntnisses in Beschlag zu 

nehmen und von der Behörde als verfallen 

zu erklären. 
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-) Salzburger Landesgesetz 
vom 20. Juli 1955 über 
die Schaffung einer Lebens­
rettungsmedaille des 
Landes Salzburg, LGBI. 
45/1955 

§ 7 

Wer die Medaille unbefugt trägt oder sich 

unbefugt als deren Besitzer bezeichnet, 

begeht - soferne nicht ein strenger zu 

bestrafender Tatbestand vorliegt - eine 
Verwaltungsübertretung und wird mit Geld 

bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu zwei 

Wochen bestraft. 
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-) Salzburger Landesgesetz vom 
16. Dezember 1959 über die 
Schaffung einer Meda~lle 
des Landes Salzburg für 
Katastrophenhilfe, 
LGBl. 9/1959 

§ 5 

Wer die Medaille unbefugt trägt oder 

sich unbefugt als deren Besitzer be­

zeichnet, begeht - soferne nicht ein 

strenger zu bestrafender Tatbestand 

vorliegt - eine Verwaltungsübertretung 

und ist hiefür mit Geld bis zu 3000 S 

oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu 

bestrafen. 
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-) Salzburger Landesgesetz 
vom 27. Februar 1952 über 
die Schaffung von Ehren­
zeichen für eifrige und 
ersprießliche Tätigkeit 
auf dem Gebiete des Feuer­
wehr- und Rettungswesens, 
LGBl. 25/1952 

§ 4 

Wer unbefugt Ehrenzeichen trägt, begeht 

eine Übertretung und wird von der Bezirks­

verwaltungsbehörde (dem Stadtmagistrat 

Salzburg) mit einer Geldstrafe bis zu 

1000 S oder Arrest bis zu einer Woche 

bestraft. 
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-) VerordnunG des landes­
hauptmannes von Wien vom 
23. Juli 1933 betreffend 
das Verbot öffentlicher 
Vortr~ge auf gesundheit-
lichem Gebiet durch Laien. 

LGBl.:~r. 36/1933 

§ 1 

(1) die Abh3.l t"lUl(; öffentlic~e r Va rtr~_se 

übe r Heil:11ethoden und die P'un ktionen de s 

meoEchlichen Körpers und seiner Orga..l1.e 

und die öffentliche VorfUhrung medizini­

scher Heil ge rät e 1,md Präpara te durch Pe r­

sonen, die ~ur Ausübunb der ~rztlichen 

Praxis i;:n. Bundesstaat Csterreich nic:lt 

zugelassen sind, vlird weben Gefährdwlg der 

körperlichen Sicherheit von Llenschen auf 

Grvnd des Artikels 11, § ~, des Bundes­

Verfassilll;sgesetzes vom 7. Deze~ber 1929, 
BGBl.Nr. 393, bet reffend Übe r0"'..J1;sbe­

stirr.;nungen Z'oJ.r ZVlei ten Bundes-ifer­

fassungsnovelle für den Bereich des Bundes­

landes \'!ien verboten. 

(2) De r l,:agist'ra t kann j edoc h ausnah:!1S-

VJe ise auf P.nsuc ~en die Va rfUhrilllS medi­

zinisc~er Heilgeräte und Präparate auf 

r,lessen oder Ausstellungen, nenn es sich 

lediGlich u:n die fach;:;ilinnische Erkl15.nmG 

solcher Gegenst:inde handelt, auch Personen. 

die zur Ausübung de r ärztl ichen Pra::i s 

nic:lt zueelassen sind, be'.villigen. 

§ 2 

Die ITichtbe2.cht1ill; die se s Ve rbo t e s wi rd 

2.ls Ver.'ialtWlgsübertretung erkls.rt, die von 

der Btmdespolizeidi:-ektion ';;ien nach 

Arti:,::el VII des Bundesgesetzes vom 

21. Juli 1925, BG3l.~'Tr. 273 (Einfühnmgs­

gesetz zu den Ver:1altu..l1.gsverfahrensgesetzeh. 

mit Geld bis S 200,- oder mit Arrest bis 

z':;ei ',',rochen bestraft -,:ird. 
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-) Ge~et~ vom 29. Feber 
19-36, mt dem der BPD 
Y:ien die ~ili twirlrung a11 der 
Vollzieh~~g besti~ter 
ort~uolizeilicher Ver­
ordnüngen übe!"tragen wird 
LG31. 13/1936 

lee 

§ 1. 

Für die Dauer der Geltung der i~ § 2 

genannten ortspolizeflichen Veror~~ungen 

hat die Bundespolizeidirektion ','lien an 

deren Vollziehung mitzuwirken durch 

1. Vorbeugungsmar ... '18.hoen gegen drohend.e 

Ver.":al tunssübertretungen, 

2. Ii!aßnahmen, die für die Einleitun.; 

von VerNaltungsstrafve~!ahren er­

forderlich sind, wie insbesondere die 

Festne~~ung von auf frischer Tat be­

tretenen Personen (§ 35 VSt~ 1950), 

die Festsetzung und Einhebth~g einer 

yorl1?ufi~en Sicherheit (§ 37a VStG 

1950) und die Erstattung von An=eigen, 

3. die Festsetzung und Einhebung einer 

Sicherheit (§ 37 VStG 1950) und 

4. die Ahndung von Ver::a.ltungsübertretun­

gen mit Orer-nstrafverfü5UUgen (§ 50 

VStG 1950). 

§ 2. 

Diese Verordnungen sind: 

1. ~undrna.chung des Wiener i.'Iagistrats vom 

19. Juni 1963 betreffend das Verbot 

des Befahrens der linksufrigen Donau­

regulierungs~~lagen, Amtsblatt der 

Stadt ';'lien Nr. 30, in der Fassung der 

:Cund:re.chungen vom 19. Juni 1921, 

A::ltsblatt der Stadt Wien :-Ir. 29, 

und vom 16. September 19'] 5, Amts-

° blatt deor Stadt '."lien Nr. 40; 

2. Verordnun; des :.!aC;istrats der Stadt 

'i'lien vOr:J. 2 . J~'1i 1976 betreffend das 

Verbot der Ausübu..'1g des Reitsports in 

der Lobau, Amtsblatt der Stadt 't/'ien 
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.2,01 

3. Verordl1W1G des na~istr2.ts der Stadt '::ien 

vom 4. April 1977 betreffend die AusübunG 

des Reitsports in ';,'ien 2, Frater, Amtsblatt 

de r Stad t 'i!ie~ ~lr. 1 J ; 
4. VerOrdnl1.l1G des IIagistrats der Stadt ';iien 

YOEl 2. Juni 19'j2 betreffe!1d ds.s Ver"8ot der 

AusübunG d.es Reitsports 2.'\.1,f den linlcsufri~en 

DOll<:..ureculie n'.n;sanlagen v'::ld auf der Don2.u­

insel, funtsblatt der Stadt ~ien Nr. 25; 

5. Verordnung des :.:agistrats der Stadt 'ilien 

vom 7. ~lir~ 19J5 betreffend das Verbot des 

::ampierens (~mpierverorclnvnG 19~:;), Al:1tS­

blatt der Stadt ';iis:l :;r. 1~. 
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-) Gesetz über die Über­
tragung bestimmter Ange­
legenheiten auf dem Ge­
biet der Straßenpolizei 
an die BPD St. Pölten, 
Schwechat und Wr. Neu­
stadt 

LGBl. Nr. 4010-0 

(1) Auf dem Gebiet der Straßenpolizei 

wird den Bundespolizeidirektionen 

St. Pölten, Schwechat und Wr. Neustadt 

für ihren örtlichen Wirkungsbereich die 

Vollziehung folgender Angelegenheiten 

übertragen: 

a) Die Handhabung der Verkehrspolizei 

(§ 94 b lit. a der Straßenverkehrs­

ordnung 1960), jedoch nicht auf der 

Autobahn, 

b) die Ausübung des Verwaltungsstraf­

rechtes (§§ 99 und 100 der Straßenver­

kehrsordnung 1960) einschließlich der 

Führung des Verzeichnisses von Be­

strafungen (§ 96 der Straßenverkehrs­

ordnung 1960) jedoch nicht die Aus­

übung des Verwaltungsstrafrechtes hin­

sichtlich Übertretungen der Bestimmungen 

über die Benützung der Straße zu ver­

kehrsfremden Zwecken (~. Abschnitt der 

Straßenverkehrsordnung 1960), 

c) die Anorndung der Teilnahme am Ver­

kehrsunterricht und die Durchführung 

des Verkehrsunterrichtes (§ 101 der 

Straßenverkehrsordnung 1960), 

d) die Schulung und Ermächtigung von 

Organen der Straßenaufsicht zur Prüfung 

der Atemluft auf Alkoholgehalt sowie 

überhaupt die Handhabung des § 5 der 

Straßenverkehrsordnung 1960, 

e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen 

(§ 59 der Straßenverkehrsordnung 1960) 

f) die Bewilligung sportlicher Veran­

staltungen (§ 64 der Straßenverkehrs­

ordnung 1960), 

g) die Entgegennahme der Anzeigen von 

Umzügen (§ 86 der Straßenverkehrs­

ordnung 1960), 

.. 
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• 

20~ 

h) die Sicherung des Schulweges (§ 97 a 

der Straßenverkehrsordnung 1960). so­

ferne sich nicht die Zuständigkeit der 

Gemeinde (§ 94 d der Straßenverkehrs­

ordnung 1960) ergibt. 

(2) Die Bundespolizeidirektionen dürfen 

die ihnen obliegenden Angelegenheiten 

nicht auf die Gemeinde übertragen. 

(3) Die Bundespolizeidirektionen haben 

bei Amtshandlungen nach Abs. 1 lit. fund 

g den Gemeinden ihres örtlichen Wirkungs­

bereiches Gelegenhe~t zur Stellungnahme 

zu geben. 
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-) Verordnung der Tiroler 
Landesregierung vom 
30.9.1969, mit der die 
Besorgung von Angelegen­
heiten des eigenen Wirkungs­
bereiches der Landeshaupt­
stadt Innsbruck auf die 
Bundespolizeidirektion Inns­
bruck übertragen wird 
LGBl. 59/1969, i.V.m. der 
Verordnung der Landes­
regierung vom 15.10.1970, 
LGBl. 58/1970. 

§ 1 

(1) Die Besorgung folgender Angelegen­

heiten des eigenen Wirkungsbereiches der 

Landeshauptstadt Innsbruck wird auf die 

Bundespolizeidirektion Innsbruck über­

tragen: 

a) Die örtliche Sicherheitspolizei (Art. 

15 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsge­

setzes i.d.F. von 1929), 

b) die Flurschutzpolizei, 

c) die Sittlichkeitspolizei. 

(2) Die Übertragung nach Abs. 1 erstreckt 

sich nicht auf das Verordnungsrecht nach 

§ 18 des Stadtrechtes der Landeshauptstadt 

Innsbruck. 

• 
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-) Kärntner Landesgesetz 
.. Nr. 53 vom 31. Oktober 

1960, i.d.F. LGBl. 
52/19R~, mit dem be­
stimmte Aufgaben der Bun­
despolizeidirektion 
Klagenfurt übertragen 
werden 

205 

Artikel 1. 

Der Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

wird für das Gebiet der Landeshauptstadt 

Klagenfurt die Besorgung folgender Auf­

gaben übertragen: 

a) 

b) 

c) 

d) 

die örtliche Sicherheitspolizei; 

die Flurpolizei; 

die Sittenpolizei; 

die Beaufsichtigung des Buchmacher-

und Totalisateurwesens. die Bekämpfung 

des Winkelwesens; 

e) auf dem Gebiet des Theater- und Kino­

wesens sowie der öffentlichen Schau­

stellungen, Oarbietungen und Be­

lustigungen: 

1. Die Überwachung der Veranstaltungen, 

soweit Sle sich nicht auf betriebs­

technische-, bau- und feuerpolizei­

liche Rücksichten erstreckt, 

2. die t.Jitwirkung in 1. Instanz bei 

Verleihung von Berechtigungen auf 

diesem Gebiet. 

Artikel 11. 

(1) Im Gebiete der Landeshauptstadt Kla­

genfurt obliegt der Bundespolizeidirek­

tion auf dem Gebiet der Straßenpolizei: 

a) die Handhabung der Verkehrspolizei 

(§ 94 Abs. 1 lit. c Z 1 StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159, in der Fassung der 

StVO-Novelle 1964, BGBl.Nr. 204), so­

weit nicht besondere Verkehrsver­

hältnisse, wie insbesondere auf der 

Autobahn, oder besondere Verkehrs­

spitzen eine über den örtlichen Wir­

kungsbereich der Bundespollzeibehörde 

hinausreichende Handhabung der Ver­

kehrspolizei erfordern, 
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b) die Ausübung des Verwaltungsstraf­

rechtes (§§ 99 und 100 der Straßen­

verkehrsordnung 1960 - StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159) einschließlich der 

Führung des Verzeichnisses von Be­

strafungen (§ 96 StVO 1960). jedoch 

nicht die Ausübung des Verwaltungs­

strafrechtes hinsichtlich Übertretungen 

der Bestimmungen über die Benützung 

der Straße zu verkehrsfremden Zwecken 

(X. Abschnitt StVO 1960). 

c) die Anordnung der Teilnahme am Ver­

kehrsunterricht und die Durchführung 

des Verkehrsunterrichtes (§ 101 StVO 

1960) . 

d) die Schulung und Ermächtigung von Or­

ganen der Straßenaufsicht zur Prüfung 

der Atemluft auf Alkoholgehalt sowie 

überhaupt die Handhabung des § 5 StVO 

1960, 

e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen 

(§ 59 StVO 1960), 

f) die Bewilligung sportlicher Veranstal­

tungen (§ 64 StVO 1960), 

g) die Entgegennahme der Anzeigen von 

Umzügen (§ 86 StVO 1960), 

(2) die Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

darf die ihr obliegenden Angelegenheiten 

nicht auf die Stadtgemeinde Klagenfurt 

(§ 94 Abs. 3 StVO 1960) übertragen. 

(3) Die Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

hat bei Amtshandlungen nach Abs." 1 lit. f 

und g der Stadtgemeinde Klagenfurt Gele­

genheit zur Stellungnahme zu geben. 

.. 
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-) Kärntner Landesgesetz 
Nr. 53 vom 31. Oktober 
1960, i.d.F. LGBl. 
52/19F.S, mit dem be­
stimmte Aufgaben der Bun­
despolizeidirektion 
Klagenfurt übertragen 
werden 

205 

Artikel I. 

Oer Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

wird für das Gebiet der Landeshauptstadt 

Klagenfurt die Besorgung folgender Auf­

gaben übertragen: 

a) 

b) 

c) 

d) 

die örtliche Sicherheitspolizei; 

die Flurpolizei; 

die Sittenpolizei; 

die Beaufsichtigung des Buchmacher-

und Totalisateurwesens, die Bekämpfung 

des Winkelwesens; 

e) auf dem Gebiet des Theater- und Kino­

wesens sowie der öffentlichen Schau­

stellungen, Darbietungen und Be­

lustigungen: 

1. Die Überwachung der Veranstaltungen, 

soweit sie sich nicht auf betriebs­

technische-, bau- und feuerpolizei­

liche Rücksichten erstreckt, 

2. die Mitwirkung in 1. Instanz bei 

Verleihung von Berechtigungen auf 

diesem Gebiet. 

Artikel 11. 

(1) Im Gebiete der Landeshauptstadt Kla­

genfurt obliegt der Bundespolizeidirek­

tion auf dem Gebiet der Straßenpolizei: 

a) die Handhabung der Verkehrspolizei 

(§ 94 Abs. 1 lit. c Z 1 StVO 1960, 

8G81. Nr. 159, in der Fassung der 

StVO-Novelle 1964, BGBl.Nr. 204), so­

weit nicht besondere Verkehrs ver-

hältnisse, wie insbesondere auf der 

Autobahn, oder besondere Verkehrs­

spitzen eine über den örtlichen Wir­

kungsbereich der Bundespolizeibehörde 

hinausreichende Handhabung der Ver­

kehrspolizei erfordern, 
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2.0b 

b) die Ausübung des Verwaltungsstraf­

rechtes (§§ 99 und 100 der Straßen­

verkehrsordnung 1960 - StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159) einschließlich der 

Führung des Verzeichnisses von Be­

strafungen (§ 96 StVO 1960), jedoch 

nicht die Ausübung des Verwaltungs­

strafrechtes hinsichtlich Übertretungen 

der Bestimmungen über die Benützung 

der Straße zu verkehrsfremden Zwecken 

(X. Abschnitt StVO 1960), 

c) die Anordnung der Teilnahme am Ver­

kehrsunterricht und die Durchführung 

des Verkehrsunterrichtes (§ 101 StVO 

1960) , 

d) die Schulung und Ermächtigung von Or­

ganen der Straßenaufsicht zur Prüfung 

der Atemluft auf Alkoholgehalt sowie 

überhaupt die Handhabung des § 5 StVO 

1960, 

e) das Verbot des Lenkens von Fahrzeugen 

(§ 59 StVO 1960), 

f) die Bewilligung sportlicher Veranstal­

tungen (§ 64 StVO 1960), 

g) die Entgegennahme der Anzeigen von 

Umzügen (§ 86 StVO 1960), 

(2) die Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

darf die ihr obliegenden Angelegenheiten 

nicht auf die Stadtgemeinde Klagenfurt 

(§ 94 Abs. 3 StVO 1960) übertragen. 

(3) Die Bundespolizeidirektion Klagenfurt 

hat bei Amtshandlungen nach Abs." 1 lit. f 

und g der Stadtgemeinde Klagenfurt Gele­

genheit zur Stellungnahme zu geben. 
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-) Kärntner Landesgesetz 
Nr. 56 vom 18. April 
1980, mit dem die Durch­
führung von Strafver­
fahren in Angelegenheiten 
der Sittlichkeitspolizei 
in Klagenfurt und Villach 
auf die Bundespolizei­
direktionen übertragen 
wird 

2.07 

§ 1 

(1) Die Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren in sittlichkeitspoli­

zeilichen Angelegenheiten der 

Prostitution auf Grund ortspolizeilicher 

Verordnung des Gemeinderates der Landes­

hauptstadt Klagenfurt wird auf die Bun­

despolizeidirektion Klagenfurt über­

tragen. 

(2) Die Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren in sittlichkeitspoli­

zeilichen Angelegenheiten der 

Prostitution auf Grund ortspolizeilicher 

Verordnungen des Gemeinderates der 

Stadt Villach wird auf die Bundespolizei­

direktion Villach übertragen. 
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-) Steiermärkisches Anzeigen­

und Abgabengesetz 1980 vom 

14.7.1980, LGBI Nr. 56/1980. 

§ 6 

Anzeigenpflicht 

20~ 

Unternehmer, die nach § 3 zur Ent­

richtung der Ab9abe verpflichtet sind, 

haben diese Tatsache innerhalb von 

2 l'lochen nach Wirksamkeitsbeginn dieses 

Gesetzes beim &~t der Steiermärkischen 

Landesregierung (Abteilung Landes­

finanzen) anzuzeigen. Unternelli~er, die 

erst nach ~iirksamkei tsbeginn dieses 

Gesetzes eine Abgabepflicht auslösende 

Tätigkeit aufnehmen, haben die Anzeige 

innerhalb von 2 Wochen nach Tätigkeits­

beginn zu erstatten. 

§ 7 

Rechnungslegung und Einzahlung 

Der Abgabenpflichtige hat für jeden Honat 

bis längstens 14. des darauffolgenden 

Honates dem Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung (Abteilung für Landes­

finanzen) unaufgefordert eine Abrechnung 

über die für die Vornamüe oder Ver­

breitung von Anzeigen aller Art ve~n­

nahmten Entgelte vorzulegen und inner­

halb der gleichen Frist den sich darnach 

ergebenden Abgabenbetrag auf das Schecl~­

konto der Postsparkasse Nr. 4909.279 

"Land Steiermark, Abgaben)~onto" zu über­

weisen. 

§ 8 

Aus):unfts- und !3uchführungspf licht 
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• 
(1) Jedermann, insbesondere die ab­

gabepflichtigen und haftpflichtigen 

Unterne~~er, ihre hiezu bevollmächtigten 

Angestellten und jene Personen, welche 

die Veröffentlichung oder Verbreitung 

von Anzeigen veranlassen, sind ver­

pflichtet, dem Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung aut Verlangen alle Aus­

künfte zu erteilen, die für die Be­

rechnung der Abgabe von Belang sind, 

sowie die in ihrem Besitz befindlichen, 

für die Berechnung und Kontrolle der Ab­

gabe in Betracht kommenden Behelfe vor­

zulegen. Die abgabenpflichtigen Unter­

nehmer sind verpflichtet, für die 

ständige Anwesenheit eines zur Auskunfts­

erteilung bevollmächtigten Angestellten 

im Unternehmen während der Geschäfts­

zeit vorzusorgen. Ist kein solcher be­

vOllmächtigter Angestellter im Unter­

nehmen amlesend, so ist jeder Angestellte 

zur Auskunftserteilung und zur Vorlage 

der Behelfe verpflichtet. 

(2) Jeder abgabenpflichtige Unternehmer 

ist verpflichtet, Bücher oder sonstige 

~ufzeichnungen zu führen, aus denen die 

für die besorgten Anzeigen verein­

nahmten Entgelte ersichtlich sein müssen. 

Die Bücher oder Aufzeichnungen sowie 

sonstige auf den Betrieb sich beziehen­

de Aufschreibungen und Belege sind un­

beschadet vlei tergehender Bestinunungen 

anderer Gesetze mindestens 5 Jahre lang 

aufzubewahren. Diese Frist beginnt mit 

den ~blauf des Jahres, auf das sich die 
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letzte Eintragung bezieht. 

§ 10 

Strafen 

(1) Vorsätzliche Handlungen oäer Unter­

lassungen, wodurch die Abgabe verkürzt 

oder äer Verkürzung ausgesetzt wird, 

werden bis zum 50fachen ~es Betrages 

bes'traft, um den die Abgabe verkürzt 

oder der Verkürzung ausgesetzt '17urde. 

Daneben kann auf eine Arreststrafe bis 

zu 3 Monaten erkannt \17erden. Läßt sich 

das Ausmaß der Abgabenverkürzung oder 

-gefährdung nicht feststellen, so hat 

der festgesetzte oder geschätzte 

(§§ 149 und 153 LAO, LGBl 158/1963) Ab­

gabenbetrag die Grundlage für die Be­

messung der Strafe zu bilden. Im Falle 

der Uneinbringlichkeit~t an Stelle der . 
Geldstrafe Arrest bis zu 3 Monaten. 

(2) Die sonstigen Ubertretungen der Vor­

schriften dieses Gesetzes oäer der dazu 

erlassenen Durchführungsvorschriften 

werden mit Geldstrafen bis zu 2000 S, im 

Nichteinbringungsfalle mit Arrest bis 

zu 2 liochen geahndet. 

(3) Zur Bestrafung ist in erster Instanz 

die Bezirksver\'lal tungsbehörde zuständig, 

in Graz die Bundespolizeidirektion Graz, 

Die Geldstrafen fließen dem Land zu. 

• 
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• 
-) Salzburger Betriebs­

aktionenverbotsgesetz 
1958, LGBI. 77/1958 

~i1 

§ 3 

Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, 

begeht. sofe~ne nicht ein gerichtlich zu 

bestrafender Tatbestand vorliegt, eine 

Verwaltungsübertretung und wird hiefür 

mit Geld bis zu 3000 S, im Nichtein­

bringungsfalle mit Arrest bis zu zwei 

Wochen, bestraft. Für die Bestrafung von 

Anstiftung und Beihilfe gelten die Be­

stimmungen des § 7 des Verwaltungsstraf­

gesetzes. 
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-) Wien er Fiaker-, Taxi­
und Mietwagen-Betriebs­
ordnung. LGBl. 21/1987 

21~ 

§ 11 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen 

dieser Verordnung werden nach § 14 Abs. 

1 Z 7 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 

als Verwaltungsübertretungen geahndet. 

• 
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-) Niederösterreichisches 
Initiativ- und Ein­
spruchgesetz (NÖ lEG), 
LGBl. Nr. 3/81 

§ 74 

STRAFBESTIMMUNGEN 

( 1) We r 

8. einen Stimmberechtigten an der 

geheimen Ausübung des Stimm­

rechtes mit Stimmbrief behindert, 

9. das Geheimnis eines Stimmbriefes 

bricht, 

10. 

11. in der Verbotszone (§ 45) am Ab­

stimmungstag Abstimmungswerbung 

betreibt, 

12. unbefugt amtliche Stimmzettel her­

stellt, vertreibt oder verteilt. 

§ 75 

MITWIRKUNG DER BUNDESGENDARMERIE 

Die nach Bundesrecht zuständigen 

Organe der Bundesgendarmerie haben 

zur Unterstützung der Bezirksver­

waltungsbehörden in den Fällen des 

§ 74 Abs. 1 Z. 8, 9, 11 und 12 

einzuschreiten durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen 

drohende Verwaltungsübertretungen, 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung 

oder Durchführung von Verwaltungs­

strafverfahren erforderlich sind, 

3. Anwendung körperlichen Zwanges. 

213 
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-) Gesetz vom 1. Juli 1983 
über die Errichtung von 
Nationalparks (Kärntner 
Nationalparkgesetz) , 
LGBI. 55/1983, i.d.F. 
LGBl. 57/19B6 

§ 20 

Mitwirkung der Bundesgendarmerie 

(1) Organe der Bundesgendarmerie haben 

im Sinne des Gesetzes über die Mitwir­

kung der Bundesgendarmerie und der Bun­

despolizeibehörden bei der Vollziehung 

von Landesgesetzen, LGBl.Nr. 53/1978, 

bei der Vollziehung folgender Verbote 

mitzuwirken: 

a) In Außenzonen, soweit in Verordnungen 

nach § 1 vorgesehen: 

1. die Errichtung von Werbeanlagen; 

2. die Errichtung von Campingplätzen; 

3. das Zelten, ausgenommen das alpine 

Biwakieren; 

4. die Errichtung von Müllablagerungs­

plätzen und Materiallagerplätzen; 

5. die Verwendung von motorbetriebenen 

Luftfahrzeugen in einer Flughöhe 

von weniger als 5000 m Seehöhe zu 

sportlichen oder touristischen 

Zwecken; 

6. die Durchführung von Außenlandungen 

zu touristischen oder sportlichen 

Zwecken; 

7. das Verlassen der Fahrwege mit 

motorbetriebenen Fahrzeugen, aus­

genommen zu den in § 6 Abs. 4 ge­

nann~en Zwecken. 

b) In Kernzonen zusätzllch zu den ln 

lit. a angef0hrten Verboten dle Ver­

wendung von motorbetriebenen Fahr­

zeugen. 

(2) Die Organe der Bundesgendarmerie 

haben außerdem bei der Vollziehung des 

§ 22 im Sinne des Abs. 1 mitzuwirken. 
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§ 22 

Schutz von Bezeichnungen 

Die Verwendung von Bezeichnungen 

"Nationalpark", "Kernzone" . "Außen­

zone" , "Sonderschutzgebiet" oder 

"Nationalparkregion" für Gebiete, die 

nicht auf Grund des vorliegenden Ge­

setzes zu solchen erklärt wurden, ist 

verboten. 
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-) Kärntner Landesgesetz Nr. 36 
vom 9. Juli 1984 betreffend 
die Vereinbarung gemäß Art. 
15a B-VG zwischen dem Bund 
und dem Land Kärnten über 
einen gemeinsamen Hubschrauber­
Rettungsdienst 

§ 3 

Organisation 

( 1 ) 

( 2) ....... . 

a) 

b) 

c) 

d) Als Flugbeobachter werden Be­

amte der Bundesgendarmerie und der 

Bundespolizei (Sicherheitswache) 

eingesetzt werden, die für den Ein­

satz von Luftfahrzeugen bei der 

Vollziehung sicherheitspolizeilicher 

Aufgaben ausgebildet und befähigt 

sind, auch an Hilfeleistungen mit 

Hubschraubern mitzuwirken. 

e) 

f) Als Bergungsspezialisten werden 

Personen eingesetzt werden, die auf 

Grund ihrer Ausbildung und Befähi­

gung am Notfallsort besondere 

Tätigkeiten ausführen können, wie 

insbesondere Mitglieder der Feuer­

wehr, des Bergrettungsdienstes und 

der Aloinen Einsatzgruppen der Bun­

desgendarmerie, Lawinenhundeführer, 

Rettungstaucher. 

§ 4 

Pflichten des Bundes 

Der Bund verpflichtet sich, 

1. eine Flugeinsatzstelle des Bun­

desministeriums für Inneres bei­

zustellen, die die Anforde­

rungen für Aufgaben gern. § 2 

Z 4 zu erfassen, den Hubschrau­

bereinsatz zu organisieren und 

mit den Sicherheitsdienststellen 

zu koordinieren hat; 
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.. 
2. einen Rettungs-Hubschrauber be­

reitzustellen, diesen zu warten, 

alle logistischen Maßnahmen wahrzu­

nehmen und während der Wartung für 

Ersatz zu sorgen; 

3. den Flugbetrieb durchzuführen und 

hiezu die Piloten sowie die Infra­

struktur beizustellen; 

4. 
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